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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fiir Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer 061-26-EK7
MaRnahme
Auftragsbezeichnung Zweitrechenzentrum

Auftragsbeschreibung Betreiben eines redundanten Zweitrechenzentrums als Basis fir eine gespiegelte Bereitstellung eines

effizienten und hochverfligbaren IT-Betriebs, im Clustermodus.

VERFAHREN
Auftraggeber Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Weitere Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfuhrungsort 68165 Mannheim
Leistungsart Dienstleistung

Vergabeart Offenes Verfahren (EU) (Sektorenverordnung)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN
Losweise Vergabe Nein

Art der losweisen Vergabe

Hochstzahl der Lose pro Angebot

Zuschlagskriterium Wirtschaftlichstes Angebot

Berechnungsmethode: Freie Verhaltniswahl Preis/Leistung
Gewichtung: 60%: 40%

Optionale Positionen werden in den Angebotspreis eingerechnet.
Klassifizierungen Code Bezeichnung
32561000-3 Glasfaserverbindungen

72222300-0 Informationstechnologiedi enste

ANGEBOTE
Mehrere Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind nicht zulassig
zugelassen
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass Ja
Skonto zugelassen Nein
Skonto Zahlungsziel Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel  Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrége darf nur elektronisch erfolgen

URL fir elektronische Angebote http://lwww.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off

Zulassige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Rahmenvertrag
TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein
BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 22.05.2026


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 24.06.2026 10:00:00

Frist Bieterfragen 15.06.2026 10:00

Eroéffnungstermin

Bindefrist 31.07.2026

Versand Vorabinformation 15.07.2026
AUFTRAGSDAUER

Beginn 01.10.2026

Ende 30.09.2030

Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen missen bis spatestens 15.06.2026 10:00 Uhr eingegangen sein.

Fir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepruft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von Antworten
im Bieterassistenten. Sie miissen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
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1 Ubersicht
1.1 Ziel Verfahrensbrief

Mit diesem Verfahrensbrief méchte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv* oder ,Auftraggeber®) den
Ablauf des Verfahrens tUber den Betrieb eines Zweitrechenzentrums beschreiben.

1.2 Verfahrensablauf

Offenes Verfahren

Nicht offenes Verfahren
Verhandlungsverfahren
Wettbewerblicher Dialog
Offentliche Ausschreibung

D00

1.3 Zeitplan

Der vorlaufige Terminplan fir das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus:

Termin Verfahrensschritt

15.06.2026 — 10.00 Uhr Frist fir die Stellung von Bieterfragen

24.06.2026 — 10.00 Uhr Angebotsfrist

KW 31/2026 Voraussichtliche Zuschlagserteilung
31.07.2026 Zuschlags- und Bindefrist

Die rnv behalt sich Termindnderungen ausdriicklich vor. Der Zeitplan ist nur indikativ.

1.4 Anwendbares Recht

Das Vergabeverfahren wird als Offenes Verfahren nach der Sektorenverordnung (SektVO) und dem
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) durchgefiihrt.

2 Verfahrensbedingungen

2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt tUber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe
(https://Iwww.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ). Jeder Bieter ist verpflichtet, sich Gber
die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (hitps://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard
Off ) regelmaRig und selbststandig tiber zur Verfligung gestellte, gednderte oder zusatzliche Dokumente
und Beantwortungen von Bieterfragen zu informieren.

Angebote sind ausschlieBlich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach § 126 b BGB Uber die
Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe (https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Da
shboard Off ) einzureichen.
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Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Angeboten ausschlieBlich Gber die dafiir vorgesehenen
Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Ubermittlung mittels Bieternachricht fuhrt zum
Ausschluss.

Anderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzuléssig und kénnen zum
Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren fuhren. Etwaige Anderungen an den Eintragungen des
Bieters miissen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.

2.2 Vertraulichkeit
2.21 Verwendung der Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen der rnv diirfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfilllung des evil.
folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede Verwendung fir andere
Zwecke, jede Veroffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe an Dritte ist ohne die ausdriickliche
Zustimmung der rnv untersagt.

2.2.2 Verschwiegenheit

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - Uber die ihm dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der Sache
befassten Mitarbeiter zu verpflichten.

2.3 Angebote
2.3.1 Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen
Unklarheiten, Widerspriiche oder verstof3en diese nach Auffassung des Bewerbers gegen geltendes
Recht, so hat der Bewerber die rnv unverziiglich schriftlich darauf hinzuweisen.

Fragen zu der Bekanntmachung und den Gibersandten Unterlagen sind unverziiglich, spatestens aber bis
zum

15.06.2026 — 10.00 Uhr

Uiber die Vergabeplattform (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ) zu stellen.

Die Beantwortung von Fragen der Bieter und sonstige verfahrensrelevante Informationen erfolgen
grundsatzlich  Gber die  Vergabeplattform  Deutsche eVergabe  (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ).

Die Bieter sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren Mitarbeitern oder
Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Versto3 gegen dieses Gebot kann zum
Ausschluss des Bieters fuhren.
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2.3.2 Form und Frist Einreichung Angebote

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe elektronischer Mittel
nach §126bBGB (ber die Vergabeplattform der rv unter https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard off bis zum

24.06.2026 — 10.00 Uhr
einzureichen.

Verspatet eingegangene Angebote werden nicht beriicksichtigt. Das Recht zur Nachforderung bei
unvollstandigen Angeboten bleibt davon unberiihrt.

2.3.3 Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuléssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden grundsatzlich vom Verfahren ausgeschlossen.

Zur Bek&mpfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dariiber zu
geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewahrleisten. Der Auftraggeber
weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur Verletzung des
Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss fiihren kénnen.

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach § 1 GWB zu
verbotenen Einschréankungen oder Verfalschungen des Wettbewerbs fiihren kann.

2.3.4 Bietergemeinschaften (Anderungen in der Zusammensetzung)

Im Falle der Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft muss jedes Bietergemeinschaftsmitglied
eine unterschriebene Bietergemeinschaftserkldrung mit dem Angebot einreichen (Formblatt B.I.1.). Eine
Veranderung der Zusammensetzung der Bietergemeinschaft ist grundsatzlich unzulassig.

2.3.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitdten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen
Unternehmens benennen und angeben, wofiir er die Kapazitdten des anderen Unternehmens in
Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen Eignung sich der Bieter bezieht, muss
seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem eine Eignungsleihe stattfindet. Das bedeutet, dass im
Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die technische und berufliche Leistungsféhigkeit auch Referenzen
des anderen Unternehmens anzugeben sind.

AuBerdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserkldrung dieses Unternehmens
nachweisen, dass ihm die fiir den Auftrag erforderlichen Mittel tatséchlich zur Verfiigung gestellt werden
(Formblatt B.IX.1).

Im Rahmen der Eignungsprifung wird der Auftraggeber prifen, ob das Unternehmen, dessen
Kapazitaten der Bieter fur die Erfullung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die
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entsprechenden Kriterien erfullt und ob Ausschlussgriinde, insbesondere zwingende Ausschlussgriinde
nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgriinde nach § 124 GWB, vorliegen. Hierfir muss der Bieter
durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfillen lassen und mit dem Angebot einreichen. Sofern ein
zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB bei dem vom Bieter benannten Unternehmen vorliegt
oder das Unternehmen das entsprechende Eignungskriterium, fir das es benannt wurde, nicht erfillt,
wird der Auftraggeber dem Bieter gemaB § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu
ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der Auftraggeber nach
pflichtgemé&fiem Ermessen entscheiden, ob der Bieter das Unternehmen ersetzen muss. Fir die
Aufforderung zur Ersetzung eines benannten Unternehmens wird die rnv den Bietern eine Frist setzen.

Im Ubrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem spateren
Zeitpunkt grundsatzlich unzulassig.

Nachunternehmer, die der Bieter fir die Auftragsausfiihrung einsetzen will, deren Kapazitdten er zum
Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, miissen in diesem Verfahrensstadium noch
nicht benannt werden.

2.3.6 Anfordern zusatzlicher Unterlagen

Der Auftraggeber behalt sich vor, von den Bietern zuséatzliche Unterlagen zur Aufklarung, Verifizierung
und Validierung der eingereichten Angaben, Erklarungen und Nachweise anzufordern.

2.3.7 Priifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden

Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Priifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden. Ein zwingender
Ausschluss des Bieters erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 GWB. Davon kann
gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 GWB geregelten Voraussetzungen
abgesehen werden.

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 124 GWB,
nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz (AufenthG), nach § 19
Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach § 21 Schwarzarbeitsbek&mpfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon
kann nach pflichtgem&fRem Ermessen und gegebenenfalls unter den in §§ 125 und 126 GWB geregelten
Voraussetzungen abgesehen werden.

2.3.8 Priifung Erlaubnis zur Berufsausiibung und Leistungsfahigkeit

Es erfolgt die Prifung der Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung, der wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit und der technischen und beruflichen Leistungsféhigkeit des Bieters
gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom Bieter eingereichten Angaben, Erklarungen
und Nachweise.

2.3.9 Inhalt der Angebote

Von den Bietern sind mit dem Angebot folgende Unterlagen einzureichen. Soweit den Bietern Formblatter
zur Erstellung der Angebote zur Verfiigung gestellt wurden, sind diese Formblatter fir die Erstellung des
Angebotes zu verwenden.
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Aus der beigefiigten Checkliste ergibt sich, welche Formblatter der Bieter fir die Angebotserstellung zu
verwenden hat und welche Unterlagen vom Bieter selbst zu fertigen sind. Die Formblatter und
insbesondere das Angebotsschreiben sind an den dafiir vorgesehenen Stellen zu unterschreiben.

2.3.10 Eréffnungstermin der Angebote

Zum Eréffnungstermin der Angebote sind Bieter oder deren Bevollméchtigte nicht zugelassen.
2.3.11 Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

2.3.12 Priifung und Wertung der Angebote

Die Prifung und Wertung der Angebote erfolgt anhand des nachfolgend dargestellten Wertungssystems:

¢ Formale Priifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote zun&chst anhand der in
den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen in formaler Hinsicht Gberpriifen. Soweit sich
daraus ergibt, dass bei einem Angebot Unterlagen fehlen oder unvollstdndig sind, wird der
Auftraggeber im Rahmen des § 51 SektVO den betroffenen Bieter auffordern, Unterlagen
nachzureichen oder zu vervollstédndigen.

¢ Angemessenheitspriifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote rechnerisch,
technisch und wirtschaftlich prifen. Hierzu wird der Auftraggeber die von den Bietern
angegebenen Preise auf deren Angemessenheit Uiberpriifen. Soweit sich daraus ergibt, dass ein
Angebot unangemessen hoch bzw. unangemessen niedrig erscheint, wird der Auftraggeber den
Bieter auffordern, die angebotenen Preise gemaf § 54 SektVO aufzuklaren.

o Wertung anhand der Zuschlagskriterien: Die weitere Wertung der Angebote erfolgt anhand der
von den Bietern zu den nachfolgend genannten Zuschlagskriterien einzureichenden Unterlagen.

Die Wertung erfolgt auf der Grundlage der folgenden Wertungskriterien:

Zuschlagskriterium Gewichtung in % |Gewichtete Wertungspunkte =
Gewichtung * Wertungspunkte des Kriteriums
Fiktiver Wertungspreis 60% Max. 100 Punkte
Kann-Kriterien 20% Max. 100 Punkte
Sicherheitskonzept 20% Max. 100 Punkte
Gesamtwertung 100%

Wegen der weiteren Einzelheiten hinsichtlich der Angebotswertung wird auf das Bewertungsschema
verwiesen.
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2.3.13 Zuschlag

Die rnv strebt an, das Verhandlungsverfahren durch Zuschlagserteilung in der KW 31/2026 zu beenden.
Die nicht erfolgreichen Bieter werden liber die Zuschlagsabsicht gemaR § 134 GWB informiert werden.
Vor Vertragsunterzeichnung kénnen noch letzte Detailverhandlungen fiir kleinere Korrekturen gefiihrt
werden, soweit sie die Wertungsrangfolge nicht beeinflussen.

Vor Zuschlagserteilung wird der Auftraggeber eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister gemafn
§ 5 Absatz 2 Satz 1 WRegG einholen, um zu priifen, ob Eintragungen zu dem fur den Zuschlag
vorgesehenen Bieter vorliegen.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 31.07.2026. Bis zu diesem Termin sind die Bieter an ihre
Angebote gebunden.

2.3.14 Kosten fiir die Teilnahme am Verfahren

Fur Erstellung der Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem Verfahren werden Kosten nicht
erstattet und Entschadigungen nicht gewahrt.

3 Riigepflicht und Nachpriifung
3.1 Zulassigkeit Nachpriifungsantrag

Die Zulassigkeit von Nachprifungsantragen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3 GWB st
ein Nachprifungsantrag unzulassig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachpriifungsantrags erkannt und gegeniiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn
Kalendertagen geriigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberihrt,

2. VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber gertigt werden,

3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-iiber dem
Auftraggeber geriigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht abhelfen
zu wollen, vergangen sind.

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1
Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberihrt.

3.2 Vergabekammer

Der Bieter kann sich zur Nachprifung behaupteter VergabeverstéRe an die in der
Auftragsbekanntmachung genannte Stelle wenden.

3.3 Rechtsgrundlagen
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Fir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB:
§ 134 Informations- und Wartepflicht

(1) Offentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht beriicksichtigt werden sollen, iiber
den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, lber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberticksichtigung ihres Angebots und (lber den friihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziiglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bieter, denen keine
Information dber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfligung gestellt wurde, bevor die Mitteilung tiber
die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen
werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verklirzt sich die Frist auf
zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bieter kommt es nicht an. Die
Informationspflicht entfallt in Féllen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer
Auftrage kbénnen Offentliche Auftraggeber beschlieBen, bestimmte Informationen (liber die
Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die
Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem &ffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs-
oder Sicherheitsinteressen, zuwiderlauft, berechtigte geschdéftliche Interessen von Unternehmen schadigt
oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeintrdchtigen kénnte.

§ 135 Unwirksamkeit
(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
1. gegen § 134 verstoBen hat oder

2. den Auftrag ohne vorherige Verdffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen
Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Versto3 in einem
Nachpriifungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachpriifungsverfahren
innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter durch den ¢ffentlichen
Auftraggeber (ber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spéater als sechs Monate nach
Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europdischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30
Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Européischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn

1. der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veréffentlichung
einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen Union zu-l&assig ist,

2. der offentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union veréffentlicht
hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlieen, und
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3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag
nach der Veréffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des &ffentlichen
Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begriindung der Entscheidung des
Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veréffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den
Zuschlag erhalten soll, umfassen.

§ 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprtifungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem dffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete
Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzuldssig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachpriifungsantrags erkannt und gegeniiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn
Kalendertagen gertigt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberiihrt,

2. VerstdélRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spédtestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber gertigt werden,

3. VerstélRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spéatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniiber dem
Auftraggeber geriigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht abhelfen
zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1
Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberdhrt.

3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachpriifungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die auch die
abgegebenen Teilnahmeantrage und Angebote enthalten, an die Vergabekammer weiterzuleiten. Gemaf
§ 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umstanden An-spruch auf Akteneinsicht und kénnen
sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Ausziige oder Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat
die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Griinden, insbesondere des
Geheimschutzes oder zur Wahrung von Fabrikations-, Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnissen geboten
ist. Es ist daher im Interesse des Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Teilnahmeantrags
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oder Angebotes eine entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-,
Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnisse enthalten.

1"
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Checkliste

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen durch den Bieter einzureichen:

rnv

Mit gutem Gefih! unterwegs.

Dokument / Vertragsbestandteil

Vom Auftraggeber
zur Verfugung
gestellte
Unterlage

Vom Bieter ausgefillt mit dem
Angebot einzureichen

Angebotsschreiben

X

X

Ausgefilltes Preisblatt (Excel-Tabelle)

X (Exceltabelle)

Vertraulichkeitserklarung

X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerkldrung EU-Russland-Sanktionen

X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerklarung ArbEntG fiur Baden-Wdrttemberg

X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerklarung MiLoG fir Baden-Wurttemberg

X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerklarung ArbEntG fur Rheinland-Pfalz

X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerklarung MiLoG fiir Rheinland-Pfalz

X (Auf der Vergabeplattform)

Beantwortung Kriterienkatalog
(Eignungskriterien)

X (Auf der Vergabeplattform)

Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate)

X

Zertifizierung 1SO// IEC 27001 fur das
Informationssicherheitsmanagementsystem oder
vergleichbar

Zertifizierung 1SO 9001 fur das
Qualitatsmanagementsystem oder vergleichbar

Zertifizierung nach DIN EN 50600 fur die
Verfugbarkeit und physische Sicherheit oder
vergleichbar

Beantwortung Leistungskriterien (Lastenheft)

(Auf der Vergabeplattform)

Sicherheitskonzept

Versicherungsnachweis oder Nachweis Uber
Versicherungsabschluss im Auftragsfall der
Versicherung

Formblatt Allgemeine Angaben zum
Unternehmen

(Auf der Vergabeplattform)

Formblatt Nachunternehmer

(Auf der Vergabeplattform)

Nachweise gemal Lastenheft/Leistungskriterien

OX I X O |/0XK| OO0 dXX XK K X X|KX

XXX KKK X X KX

14



Checkliste einzureichender Dokumente

Zweitrechenzentrum]
061-26-EK7]

YnNnv

Mit gutem Gefih! unterwegs.

Zusatzlich bei Bietergemeinschaft und durch die weiteren Mitglieder auszufiillen:

Vertragsbestandteil

Vom Auftraggeber

VVom Bieter/Mitglieder

vergleichbar

zur Verfugung Bietergemeinschaft ausgefuillt
gestellte mit dem Angebot einzureichen
Unterlage

B.I.1. - Bietergemeinschaftserklarung X X

B.IV.1. — Eigenerklarung Ausschlussgriinde X X Je weiterem Mitglied

Eigenerklarung EU-Russland-Sanktionen X X Je Mitglied

Eigenerklarung ArbEntG fur Baden-Wiarttemberg | X X Je Mitglied

Eigenerklarung MiLoG firr Baden-Warttemberg | [X] X Je Mitglied

Eigenerklarung ArbEntG fur Rheinland-Pfalz X X Je Mitglied

Eigenerklarung MiLoG fiir Rheinland-Pfalz X X Je Mitglied

Kriterienkatalog (Gekennzeichnet mit

Bewerbergemeinschaft) X X (Auf der Vergabeplattform)

Versicherungsnachweis oder Nachweis uber

Versicherungsabschluss im Auftragsfall der ] X Je Mitglied

Versicherung

Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) | [] X Je Mitglied

Zertifizierung 1SO// IEC 27001 fur das

Informationssicherheitsmanagementsystem oder | [] X Je Mitglied

vergleichbar

Zertifizierung 1SO 9001 fur das i

Qualitatsmanagementsystem oder vergleichbar [ [ Je Mitglied

Zertifizierung nach DIN EN 50600 fur die

Verfigbarkeit und physische Sicherheit oder ] X Je Mitglied
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rnv

Mit gutem Gefih! unterwegs.

Zusatzlich bei einer Eignungsleihe durch die Unternehmen auszufiillen, bei denen die Eignung

geliehen werden soll:

Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber | Vom Eignungsleiher/Eignungs-
zur Verflgung geber mit dem Angebot
gestellte einzureichen
Unterlage

B.IV.1. — Eigenerkldrung Ausschlussgriinde X X Je Eignungsgeber

B.IX.1 — Verpflichtung von qualifizierten .

Nachunternehmer X X Je Eignungsgeber

Eigenerklarung EU-Russland-Sanktionen X X Je Eignungsgeber

Eigenerklarung ArbEntG fur Baden-Wurttemberg | [X] X Je Eignungsgeber

Eigenerklarung MiLoG fiirr Baden-Wiurttemberg | [X] X Je Eignungsgeber

Eigenerklarung ArbEntG fur Rheinland-Pfalz X X Je Eignungsgeber

Eigenerklarung MiLoG fiir Rheinland-Pfalz X X Je Eignungsgeber
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Zuschlagskriterien und Wertungskonzept

1. Aligemeine Hinweise
Das unter 4. ,Weitere Zuschlagskriterien” benannte Konzept ist vom Bieter zu erstellen.

Angebote, bei denen das ,Sicherheits- und Sicherungszonenkonzept” komplett fehlt, sind
zwingend von der Wertung auszuschlieRen.

Fehlen einzelne Angaben innerhalb der Darstellung zum ,,Sicherheits- und
Sicherungszonenkonzept” fihrt dies zwar nicht zum Angebotsausschluss, kann sich aber negativ
auf die Bewertung auswirken.

Im schlechtesten Fall missen einzelne Kriterien mit 0 Punkten bewertet werden.

Ein Nachfordern komplett fehlender Konzepte ist ebenso wenig moglich und zuldssig wie das
Nachfordern einzelner Angaben innerhalb einzelner Darstellungen zu den Konzepten (§ 51 Abs. 3
S. 1 SektVO)

Die vorstehenden Ausfiihrungen gelten fiir das Zuschlagskriterium ,,Preis” entsprechend mit der
Malgabe, dass ein Nachfordern gemal} § 51 Abs. 3, S. 2 SektVO insofern ausnahmsweise zuldssig
ist, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis
nicht verandern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeintrachtigen.

2. Bewertungsschema

Die im Folgenden definierten Zuschlagskriterien beziehen sich auf die ausgeschriebenen
Leistungen.

Der Zuschlag erfolgt gemall § 52 Abs. 1 SektVO auf das wirtschaftlichste Angebote.

Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots wird eine Bewertungsmatrix eingesetzt. Das mit
Angebotsabgabe eingereichte Konzept ist bei Auftragsiibernahme vertraglich einzuhalten.

Zuschlagskriterium | Gewichtung im Unterge- Wertungs- Gewichtete
Verhaltnis wichtung in punkte des Wertungs-
Kriterium Kriteriums punkte (L-Wert)
Angebotspreis 60% 100% 0-10 Max. 100
Punkte
Kann-Kriterien 20% 100% 0-10 Max. 100
Punkte
Sicherheits- und 20% 100% 0-10 Max. 100
Sicherungszonen- Punkte
konzept
Gesamtwertung 100%

Seitelvon5
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Auf Grundlage der Bewertung der Unterkriterien kann das Ergebnis fiir jedes Zuschlagskriterium
ermittelt werden. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes ergibt sich aus der Addition
der Punkte fiur die einzelnen Zuschlagskriterien. Den Zuschlag erhalt das Angebot mit der
hochsten Gesamtpunktzahl. Im Falle eines identischen Gesamtwertungsergebnisses, erhilt das
Angebot mit dem niedrigeren Preis den Zuschlag. Besteht weiterhin Gleichstand, so entscheidet
das Los.

3. Angebotspreis

Beschreibung:

Im Rahmen des Zuschlagskriteriums Preis werden zwischen 0 und 10 Punkte gemaf
untenstehender Formel vergeben. Das Zuschlagskriterium ,,Preis” hat einen Gesamtanteil von
60%. Ein Angebot kann im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums maximal 100 Punkte erreichen.

Malgeblich fir die Angebotswertung ist der vom Bieter abgegebene und durch das
Vergabesystem errechnete Wertungspreis (dieser ergibt sich aus den bepreisten Positionen aus
dem Preisblatt inkl. optionaler Positionen).

Wertungsgrundlage/WertungsmaRstabe:

Der niedrigste Wertungspreis erhalt hierbei die Hochstpunktzahl (100 Punkte). Die Wertungszahl
(P-Wert) des jeweiligen Angebotes wird mit folgender Formel ermittelt:

Niedrigster Wertungspreis

P-Wert = Volle Punktzahl (100)*
er olle Punktzahl (100) Zu wertendes Angebot (netto

Das Ergebnis wird auf drei Nachkommastellen aufgerundet.

4. Weitere Zuschlagskriterien

Die weiteren Zuschlagskriterien (Leistungskriterien) werden mit einem Gesamtanteil von 40%
gewertet.

Diese werden wiederum in zwei Kriterien unterteilt.
Die Hochstpunktzahl der weiteren Zuschlagskriterien betrdagt 200 Wertungspunkte. Aus den
Kriterien und deren Gewichtung wird jeweils der Leistungswert (L-Wert) ermittelt. Dies erfolgt auf
Grundlage folgender Formel:

die vom Bieter erreichte Punktzahl

E _ " . I
L-Wert Max. zu erreichende Punktzahl Gewichtung des Kriteriums

Die Summe dieser Werte wird fiir die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots herangezogen.

Seite 2 von 5

18



061-26-EK7 Zweitrechenzentrum
Zuschlagskriterien + Wertungskonzept

4.1 Kann-Kriterien

In den Leistungskriterien auf der Vergabeplattform hat der Auftraggeber Leistungsanforderungen
definiert, die der Bieter zwingend zu erbringen hat. Dies sind die sogenannten zwingende
Leistungsanforderungen (K.O.-Kriterien). Kann der Bieter diese Kriterien nicht erfiillen, muss sein
Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

Ebenso hat der Auftraggeber in den Leistungskriterien sogenannte Kann-Kriterien angegeben,
welche der Bieter erfiillen kann (aber nicht muss). Der Bieter gibt auf der Vergabeplattform an, ob
er die Leistung erbringen kann (ja/nein) oder durch anklicken mehrerer Auswahlmoglichkeiten
sowie durch Angabe einer Beschreibung der Leistung. Das Zuschlagskriterium ,Kann-Kriterien”
hat einen Gesamtanteil von 20%. Ein Angebot kann im Rahmen des Zuschlagskriteriums ,,Kann-
Kriterium” maximal 100 Punkte erreichen.

Pro Kann-Kriterium kdnnen maximal 10 Punkte vergeben werden. Diese werden entsprechend
der genannten Bewertung in den Leistungskriterien gewichtet.

4.2 Schriftliches Konzept: Sicherheits- und Sicherungszonenkonzept

Im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums werden zwischen 0 und 10 Punkten gemaR
untenstehender Bewertungsskala fiir das Konzept vergeben. Das Zuschlagskriterium ,Sicherheits-
und Sicherungszonenkonzept” hat einen Gesamtanteil von 20%. Ein Angebot kann im Rahmen
dieses Zuschlagskriteriums daher maximal 100 Punkte erreichen.

Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen:

Vom Bieter ist mit dem Angebot das Sicherheits- und Sicherungszonenkonzept unter
Beriicksichtigung der Anforderungen gemaR Leistungsbeschreibung umfassend darzustellen und
zu erlautern.

Dabei missen den Darstellungen und Erlauterungen mindestens Angaben zu folgenden
Gesichtspunkten zu entnehmen sein:

- Risikoanalyse und Schutzbedarf

- Risikobehandlung

- Standards zur Rechenzentrums-Sicherheit
- Risikostrategie

- Ausfallzeiten

- Zugangsberechtigungen, Gebdudeschutz
- Physische Barrieren und Schutzklassen

- Integration von Verfligbarkeitsklassen

Die vorstehenden Gesichtspunkte sind nicht abschlieRend. Sie geben nur wieder, welche inhaltlichen
Angaben sich aus den Darstellungen und Erlduterungen mindestens entnehmen lassen missen. Das
Konzept wird in seiner Gesamtheit anhand der vom Bieter mit dem Angebot eingereichten

Seite 3 von 5
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Unterlagen qualitativ im Hinblick auf Schlissigkeit, Geeignetheit, Auftragsbezogenheit und

Vollstandigkeit beurteilt.

Format: Das Konzept kann entweder als Power-Point-Prdsentation oder als PDF-Dokument

eingereicht werden. Angabe der relevanten Unterlagen in einer Datei zusammengefasst.

Das Konzept soll auf max. 20 Seiten begrenzt sein. Bei umfangreicheren Konzepten werden nur die

ersten 20 Seiten bewertet.

Aufbau: Strukturierter, ibersichtlicher Textaufbau. Ubersichtlich gegliederte, verstindliche,

transparente Darstellung des Wesentlichen.

Wertungsgrundlage/WertungsmaRstdbe:

Die Bewertung erfolgt nach folgender Gewichtung

Zuschlagskriterium | Gewichtung im Unterge- Wertungspunkte | Gewichtete
Verhaltnis wichtung in des Kriteriums Wertungs-Punkte
Kriterium (L-Wert)

Sicherheits- und 20%
Sicherungszonen-
konzept

100% 0-10 Max. 100 Punkte

Die Bewertung erfolgt nach Ermessensspielraum des Auftraggebers gemall Wertungsgrundlage.

Wertungsgrundlage:

Bewertungsstufe Inhalt Punkte
Konzepte
Stufe O Keine Abgabe des Konzepts 0
Stufe 1: Das Konzept 1-2
Konzept entspricht - erfullt die genannten Anforderungen nicht; wurde
nicht den inhaltlich nicht schlissig dargestellt
Anforderungen - wiederholt die Anforderungen lediglich stichpunktartig
ohne weitere Ausfiihrungen und/oder
- verspricht im Hinblick auf die ausgeschriebene Leistung
keinen Erfolg
Stufe 2: Das Konzept erfullt die genannten Anforderungen mit 3-4
Konzept entspricht mit | deutlichen Einschrankungen und weist inhaltlich einige
Einschrankungen den Unscharfen auf, wobei es im Hinblick auf die
Anforderungen ausgeschriebene Leistung aber insgesamt eine
erfolgreiche Durchfihrung erwarten lasst. Dies lasst auf
eine etwas unterdurchschnittliche Umsetzung schliefsen
und verspricht eine niedrige Qualitat.
Stufe 3: Das Konzept erfullt die genannten Anforderungen mit 5-6
Konzept entspricht den | wenigen Einschrankungen und weist inhaltlich wenige
Anforderungen Unscharfen auf, wobei es im Hinblick auf die
ausgeschriebene Leistung insgesamt eine erfolgreiche
Durchfiihrung erwarten lasst. Dies lasst auf eine
durchschnittliche Umsetzung schliefSen und verspricht
eine durchschnittliche Qualitat.
Stufe 4: Das Konzept erflillt die genannten Anforderungen und ist | 7-8
Konzept entspricht inhaltlich schlissig dargestellt und verspricht im Hinblick
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Zuschlagskriterien + Wertungskonzept

Anforderungen in
besonderer Weise

auf die ausgeschriebene Leistung Erfolg. Das lasst auf
eine gute Umsetzung schliefSen und verspricht eine hohe
Qualitat.

Stufe 5: Das Konzept ist der ausgeschriebenen Leistung in 9-10
Konzept entspricht besonderer Weise (z.B. kreative Ideen) dienlich und dies
Anforderungen in ist im Angebot inhaltlich schlissig dargestellt. Dies lasst
besonderer, auf eine sehr gute Umsetzung schlieen und verspricht

herausragender Weise

eine sehr hohe Qualitat.

5. Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf Grundlage folgender Formel:

Z-Wert = Gewichtung des Kriteriums Preis * P-Wert + Gewichtung Leistungskriterien * L-Wert

Daraus ergibt sich in diesem Verfahren folgende Formel:

Z-Wert = 0,6 x P-Wert * 0,2 * Summe L-Wert (Kann-Kriterien) + 0,2 * Summe L-Wert (Konzept)

Das Angebot mit dem hochsten Z-Wert gilt als das wirtschaftlichste Angebot.
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber:

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von
Mitarbeitern Ihres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren
an uns uUbermitteln (insbesondere Teilnahmeantrdge und Angebote). Im Hinblick auf die
insoweit von lhnen an uns Ubersandten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens
delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemaR den Artt. 13 und 14 DSGVO
gegenuber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses
Hinweisblatt vor der Ubermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschéftigten aus-
zuhandigen.

1. Einleitung

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zum Zweitrechenzentrum bei der rnv Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (,rnv*, ,wir* und ,uns®) einzureichenden Dokumente enthalten personenbezoge-
ne Daten, die fur die Kommunikation und fir die Entscheidungsfindung im Vergabeverfahren
erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher mit groft-
méglicher Sorgfalt und in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Nachfolgend informieren wir Sie gemal den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europaischen
Datenschutzgrundverordnung (,DSGVO*) uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden
Anspriche und Rechte als Betroffener.

2. Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Méohlstrale 27

68165 Mannheim

Tel.: 0621-465-0

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

CTM-COM GmbH

Herr Mentges

Marienburgstral3e 27

64297 Darmstadt

Tel.: 06154-57605 111

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von lhnen
oder lhrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeantrdgen oder
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Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. RegelmaRig handelt es sich
dabei um:

= dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse,

= Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
ldufe, Berufsabschlisse und persénliche Berufserfahrungen.

Dartber hinaus verarbeiten wir — soweit fur das Vergabeverfahren erforderlich — personenbezogene
Daten, die wir aus 6ffentlich zuganglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulassigerweise erheben dirfen oder die uns
von anderen Behérden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien)
berechtigt Gbermittelt werden.

Wir erheben daruber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-
bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeantragen, Angeboten, Fragen, welche z.B. uber Web-
formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns Ubermittelt werden, Daten aus der Erful-
lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B.
Uber Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

4. Wofiir verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung (,DSGVO*) und — soweit anwendbar — des Bundesdatenschutzgesetzes
(,BDSG") sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmaRigen Durchfih-
rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur:

= Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsatze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhaltnis-
maRigkeit, der Gleichbehandlung

= Prufung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren

= Prufung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestéatigungen, Teil-
nahmeantragen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-
liche Ausschlussgrinde

= Dokumentation des Vergabeverfahrens

= Fihrung einer sachdienlichen Kommunikation wahrend des Vergabeverfahrens.

Soweit die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur Durchfuhrung der fur uns ver-
pflichtenden Eignungsprufung (insbesondere Angaben zur Befahigung und gegebenenfalls
Erlaubnis zur Berufsausibung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit) und
fur die Prufung zwingender Ausschlussgriinde wegen eines Verstol3es gegen bestimmte Straf-
vorschriften erfolgt, ist diese gemaR Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. ¢), Absatz 3 DSGVO in Verbin-
dung mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (,GWB*) zur
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Erfullung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulassig.

Im Ubrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erforderlich machen, Gberwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-
nungsgemafen Durchfihrung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden
gesetzlichen Vorgaben.

5. Wer bekommt lhre Daten?

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich und zulassig — weitergegeben an:

= Bundesamt fur Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskunften gem. §
150a GewO

= zustandige Stellen fur vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister,
Transparenzregister)

= zustandige Stellen zur Einholung von Auskinften betreffend das Vorliegen von verga-
berechtlichen Ausschlussgriinden

= Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

= Sicherheits- und Ordnungsbehérden zur Uberpriifung etwaiger bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

= mit der Beratung oder Unterstiutzung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurburos, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)

= Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information tber die Vergabeentscheidung

= Instanzen fur die Nachprifung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien

= Rechnungsprifungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen.

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden |hre Daten an diese weitergege-
ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28
DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfullungsgehilfen) und ent-
sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin fur den Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-
genden Bereichen:

= Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen
= ggdf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen.

6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

lhre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchfiihrung des
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbe-
wahrungsfristen gemalR § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-
menvertrages, mindestens jedoch fur drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer
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Unterschwellenvergabe gemaR § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags).

Daruber hinaus kénnen fir uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Geman
diesen Vorschriften kann eine Speicherung lhrer personenbezogenen Daten fur einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch |hr Unternehmen oder durch uns noch An-
spruche bestehen oder geltend gemacht werden, werden lhre personenbezogenen Daten jedoch erst
dann geldscht, wenn diese Anspriiche abschlieRend geklart sind, spatestens jedoch mit Ablauf der
gesetzlichen Verjahrungsfrist. GemaR den §§ 195 ff. des Burgerlichen Gesetzbuches (,BGB*) kénnen
diese Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmaRige Verjahrungsfrist drei Jahre
betragt.

Sofern die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fiir die vorgenannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, I6schen wir diese.

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation libermittelt?

Eine Datenubermittlung in Drittlander (Staaten aulerhalb der europaischen Union und des Eu-
ropaischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht
statt.

8. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegeniber folgende Rech-
te:

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Gemal Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestatigung dartber zu verlangen,
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie
ein Recht auf detaillierte Auskunft Gber die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die
Auskunftserteilung kann in begriindeten Einzelfallen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit.
b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Falle abgelehnt werden.

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie kénnen von uns die unverzigliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Beriicksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die
Vervollstandigung unvollstandiger personenbezogener Daten — auch mittels einer erganzenden
Erkl&rung — zu verlangen.

c. Recht auf L6schung oder ,,Recht auf Vergessenwerden® (Art. 17 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Léschung

lhrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-
ten Fallen eingeschrankt.
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d. Recht auf Einschrankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit
Uber die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Léschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten
Interessen Uberwiegen.

e. Recht auf Dateniibertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Soweit eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf lhrer
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemaR Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, kénnen Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten
Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten oder deren Ubermittiung an einen anderen Verantwortlichen
verlangen (Recht auf Dateniibertragbarkeit).

f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde (Art. 77 DSGVO)

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde insbesondere in dem
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaRlichen
VerstoRRes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstoRt.

Die Anschrift der fur die rnv zustédndigen Aufsichtsbehérde lautet:

Landesbeauftragter fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit
KénigstralRe 10a

70173 Stuttgart

Tel: 0711 61 55 41-0

E-Mail: poststelle@Ifdi.owl.de

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen méglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberuhrt.

9. Besteht fiir Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vergabeverfahrens missen diejenigen lhrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die fur die Durchfihrung und Verwaltung eines rechtmaRigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als &ffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.

Ohne diese Daten wird die rechtmafige Durchfihrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens
gefahrdet.
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10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Durchfuhrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsatzlich keine vollauto-
matisierte Entscheidungsfindung gemafR Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in
Einzelfallen einsetzen, werden wir Sie hiertiber gesondert informieren.

Widerspruchsrecht geméaR Art. 21 DSGVO

Sie haben zudem das Recht, aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, die gemaR Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwigung) erfolgt, Widerspruch gemaR Art. 21
Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch fiir ein etwa auf diese Bestimmung gestiitztes Profiling im Sin-
ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei
denn, wir kdnnen zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen,
Rechte und Freiheiten iliberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder
Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist formfrei méglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten.
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1 Grundlagen

1.1 Auftraggeber

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wurde 2005 als beispielgebendes regionales
Kooperationsmodell von funf kommunalen Verkehrsunternehmen aus den Stadten
Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gegrindet. Sie betreibt die Stadt- und Stra-
Renbahnlinien, sowie Omnibuslinien zwischen Pfalzer Wald und Odenwald und ist da-
mit einer der wichtigsten Mobilitdtsdienstleister in der Europaischen Metropolregion
Rhein-Neckar. Mehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen bei der rnv da-
fur, dass die Metropolregion in Bewegung bleibt. Unternehmenssitz ist Mannheim, wei-
tere Standorte befinden sich in Heidelberg und Ludwigshafen.

Auftraggeber ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (im Folgenden ,AG" oder ,rnv“ ge-
nannt).

2 Projektbeschreibung

Die rnv koordiniert den 6ffentlichen Nahverkehr der Metropolregion Rhein-Neckar von
ihrem Hauptsitz in Mannheim. Neben Verwaltung und Leitstelle befinden sich dort
zentrale Abteilungen fur Infrastruktur und Digitalisierung.

Um allen Anforderungen eines KRITIS Unternehmens gerecht zu werden, betreibt die
rnv aktuell zwei redundante Rechenzentren.

Das aktuelle Hauptrechenzentrum befindet sich auf dem Betriebshof in Mannheim.
Das Rechenzentrum wird in einem separaten Gebaude betrieben. Das Rechenzent-
rum ist nach der Objektschutzklasse 3b gesichert. Die Anbieter verpflichten sich fur
diese Ausschreibung einen NDA (Non-Disclosure Agreement) abzugeben.

Das aktuelle Zweitrechenzentrum befindet sich circa 25 Fahrminuten vom rnv Be-
triebshof entfernt. Dieses Rechenzentrum wird als Basis flr eine gespiegelte Bereit-
stellung eines effizienten und hochverfugbaren rnv IT-Betriebs, im Clustermodus, zwi-
schen den beiden Rechenzentren Standorten benétigt.

Die hier ausgeschriebene Leistung ist das Betreiben eines zweiten Rechenzentrums
fur die rnv. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die schlusselfertige Bereitstellung
eines dedizierten, abgeschlossenen Rechenzentrumsbereichs (Cage) zur Nutzung als
Backup- und Desaster-Recovery Standort mit aktiver Infrastrukturnutzung. Die Infra-
struktur muss den Betrieb von mindestens 4 IT-Racks (42 HE) unter Einhaltung héchs-
ter Sicherheits- und Effizienzstandards gewahrleisten.

Die Leistung wird fur 4 Jahre mit einer Option, einer Verlangerung von maximal weite-
ren 4 Jahren (2x2 Jahre) ausgeschrieben.

Ziel ist es, diese Leistungen ab dem 1.10.2026 neu zu vergeben.
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21 Projektgefiige (Aufgaben des AG’s)

Es wurde ein interner IT-Projektleiter (nachfolgend ,PL“ genannt) von der rnv beauf-
tragt, der alle Gewerke — wie bspw. Objektplanung, Projektziele, Projektumfang, Pha-
sen, Meilensteine, Abhangigkeiten Risiken & Chancen — zu verantworten hat. Es liegt
auch im Verantwortungsbereich des PL, interne und externe Leistungen, die fur die
Ausschreibung der Rechenzentrumsleistungen wichtig sind, zu koordinieren und die
Leistungen Uber eine Schnittstellenliste eindeutig abzugrenzen.

2.1.1 Vorhandene Grundlagen des Zweitrechenzentrums (Leis-
tungsanforderung)

2.1.1.1 Technische Anforderungen an das Rechenzentrum

Information:

Der angebotene Rechenzentrumsstandort des Auftragnehmers dient dem Auftragge-
ber sowohl als Ausfall- und Backuprechenzentrum als auch als aktiv genutzter Re-
chenzentrumsstandort fur Teile der redundanten IT-Infrastruktur.

Es werden 4 Server Racks, mit einer Option die Anzahl, um max. 2 Racks zu erhéhen,
ausgeschrieben. Die zusatzlichen Racks kénnen fir temporare Peaks benétigt wer-
den.

Diese Anforderung gilt auch fur das ausgeschriebene Zweitrechenzentrum.

Die aktuelle Belegung der Racks ist wie folgt:

e 4 Racks sind mit der rnv Hardware belegt
e 1 weiteres Rack beinhaltet die rnv Backup Hardware
Bei den Racks handelt es sich um Standardeinheitsgré3en mit 42 H6heneinheiten.

Anforderungen an die 19" Racks:

o Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber die benétigten 19" Racks entspre-
chend den nachfolgend aufgefihrten Anforderungen des Auftraggebers zu
Verfugung stellen

e Alle 19" Racks mussen gleichschlieffend sein

e Das Schlief3system darf ausschlief3lich die 19" Racks des Auftraggebers 6ff-
nen und schlielen

e Das Schlielsystem muss mandantenfahig sein.

¢ Alle 19" Racks mussen durch den Auftraggeber frei bestlickbar sein. Die
nachfolgend aufgefuhrten Anforderungen des Auftraggebers sind hierbei zu
beachten

e Alle 19" Racks missen eine Breite von mindestens 800mm, eine Tiefe von
mindestens 1200mm, eine H6he von mindestens 42 HE und eine maximale
Traglast von mindestens 1000kg aufweisen und mit entsprechenden Kabelfuh-
rungen ausgestattet sein (auch zwischen den Racks).

e Alternativ zu der Anforderung soll jedes Rack mit einem separaten Stromzah-
ler ausgestattet werden kénnen. Um den tatsachlichen Gesamtverbrauch je-
des einzelnen Racks zu messen.
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Die rnv zahlt zu den KRITIS Unternehmen, aufgrund dieser Festlegung sind folgende
Voraussetzungen fur das benétigte Zweitrechenzentrum zu beachten und zu erfullen:

Normative Anforderungen (DIN EN 50600):
Das Rechenzentrum muss nach den Vorgaben der Normenreihe DIN EN 50600 zerti-
fiziert sein oder diese nachweislich erfullen:

Mindestens Verfiigbarkeitsklasse 3 (Verfiigbarkeitsklasse VK 3):
Hochverfugbarkeit durch redundante Versorgungswege.

Instandhaltung und Fehlersuche missen im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung
der IT-Last méglich sein.

Mindestens Schutzklasse 3 (Schutzklasse SK 3):

Der Bereich fur die Racks muss innerhalb eines gesicherten Brandabschnitts liegen.
Zutrittsschutz muss Uber ein mehrstufiges System (biometrisch oder RFID mit Proto-
kollierung) erfolgen und gegen unbefugtes Eindringen sowie Brand- und Umweltein-
flusse geschuitzt sein.

Lage des Rechenzentrums:

Der Rechenzentrumsstandort muss sich im Grofiraum Mannheim, Metropolregion
Rhein Neckar befinden.

Der Rechenzentrumsstandort muss innerhalb von 25 Minuten vom Hauptrechenzent-
rum erreichbar sein. (Standort Hauptrechenzentrum, Méhlstr.27, 68165 Mannheim)
Das redundante Rechenzentrum muss sich mindestens 5 Kilometer vom Hauptrechen-
zentrum entfernt, befinden.

Der Rechenzentrumsstandort muss Uber ausreichend Parkméglichkeiten verfugen.

Zuganglichkeit des Rechenzentrums:

Der Rechenzentrumsstandort muss fur den Auftraggeber und seine Begleiter 24/7 zu-
ganglich sein, um Wartungen an der Hardware durchfihren zu kénnen.

Der Rechenzentrumsstandort muss 24/7 die Méglichkeit bieten, dass Ersatzteile fur
die Hardware des Auftraggebers angeliefert werden kénnen.

Die Reaktionszeit des Anbieters darf 1 Stunde fur die Themen Colocation & Connecti-
vity nicht Uberschreiten. Die SLA darf 8 Stunden nicht Uberschreiten. Die Entstérfrist
ist innerhalb von max. 8h zu gewéhrleisten.

Die Reaktionszeiten fur den Bereich Managed Services haben sich auf max, 4h zu
belaufen. Als Entstorfrist wird Best Effort festgelegt. Die aufgezahlten Punkte sind fur
den Zeitraum 24/7 zu erfullen.

Service Bereitschaft Reaktionszeit Entstorfrist /SLA
Managed Service 24/7 4h Best effort
Colocation & 24/7 Th 8h
Connectivity
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Internetzugang:

Der Rechenzentrumsstandort muss Uber einen Internetzugang verfugen (per WLAN
oder LAN), welcher es dem Auftraggeber ermdglicht, bei Arbeiten an seinen Racks mit
seinen Notebooks eine Internet- oder VPN-Verbindung aufzubauen.

Hochverfiigbarkeit der Rechenzentrum - und WAN-Leistungen:
Das Zweitrechenzentrum wird die Basis, der zur ,gespiegelten” Bereitstellung
eines effizienten und hochverfugbaren rnv- IT Betriebs. Dieser IT- Betrieb er-
folgt im Cluster Modus zwischen dem Rechenzentrum im rnv Betriebshof
(Hauptrechenzentrum) und dem redundanten zweiten Rechenzentrum. Die
Rechenzentrumsleitungen beziehen sich auf die hochkomplexe Verkabelungs-
infrastruktur der rnv. Es handelt sich hier um die physische Verbindung der
Server, Switches und das damit verbundene Speichern. Die aktuelle redun-
dante Bandbreite von 10G und die damit verbundene Ausfallsicherheit reicht
nicht mehr aus. Héhere Bandbreiten werden fur das redundante Rechenzent-
rum benétigt. Es werden von dem Anbieter redundante WAN-Leitungen mit
mindestens 25G gefordert. Die rnv plant in der Zukunft, die redundanten
WAN-Leitungen weiter zu erhéhen.

Redundanzen (knoten- und kantendisjunkt) der WAN-Verbindungen:

Die RZ-Lokation zum RZ- Standort der rnv in Mannheim ist auf eigenen LWL-
Verbindungen des Anbieters, welche eine geringe Latenz, weniger als 1 ms
RTT, liefern, zu garantieren und ausfallsicher zu gewahrleisten. Die Sys-
temanwendungen zwischen den beiden Rechenzentren sind ebenfalls zu ge-
wahrleisten. Das Rechenzentrum muss eine redundante Anbindung Uber rnv-
eigenes LWL bekommen. Die Kabel missen auf der gesamten Strecke bis
zum Anschluss an das Bestands-LWL-Netz redundant und mdéglichst in ge-
trennten Kabelwegen ausgefuhrt werden. Anbindung zwischen dem rnv-Cam-
pus und der Colocation Uber performante Glasfaserleitungen mit einer Latenz
von weniger als 1 ms RTT (Round Trip Time) und einer Bandbreite von insge-
samt N x 10,100 Gbit/s Ethernet, N* 16 Gbit/s FC. Kanten- und Knotendisjunkt
im Endausbau werden vorausgesetzt.

DWDM-System:

Die rnv erwartet die Bereitstellung eines DWDM-Systems, um den Standort
des neuen Housing Rechenzentrums mit den bestehenden rnv Standorten
Mannheim aktiv zu verbinden. Das DWDM-System ist in Absprache mit der
rnv zu planen und zu installieren, nach terminlicher Absprache in Betrieb zu
nehmen und danach durch den Anbieter 24/7/ zu betreiben und zu entstéren.
Der benétigte redundante Stromanschluss und der Einbauplatz in den WAN-
Schranken der rnv werden durch die rnv bereitgestellt. Ein Dokument, welches
einen Einblick in die Netzwerke gibt, wird nach Vertragsabschluss dem Auf-
tragnehmer zur Verfigung gestellt.
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WAN-Verbindung:

Far die WAN-Verbindungen wird ein Mindest- SLA von 99,9 % Gesamtverfug-
barkeit pro Jahr gefordert. Diese Verfugbarkeit basiert auf der Bereitstellung
von zwei, knoten- und kantendisjunkten Faserverbindungen pro anzubinden-
den Standort durch die rnv. Der Failover Mechanismus liegt bei der rnv.

Dartber hinaus soll der Anbieter redundante und hoch performante An-
schlisse an mehreren Internet- Austauschknoten besitzen.

2.1.2 Erganzende Punkte:

DE-CIX Enabled Site:

Die rnv muss auf Dienste wie GlobePeer, Cloud-Anbindungen (Direct CLOUD)
und Peering zugreifen. Das ist durch den Anbieter zu garantieren.

Die rnv benétigt eine sehr gute Anbindung (hohe Geschwindigkeit und Band-
breite, reduzierte Latenz, Skalierbarkeit, Stabilitat) an verschiedene Clouds.
Clouds wie Microsoft Azure, AWS sind bei der rnv im Einsatz, bzw. sind fir
den Einsatz angedacht.

Betriebsmannschaft:

Die rnv benétigt immer wieder mal zuséatzliche Dienstleistungen, die vom An-
bieter zu erbringen sind. Diese "Remote Hands" Services werden gegen geson-
dertes Entgelt von der rnv abgerufen. Die Services kénnen auch bei kurzfristi-
gem Bedarf, wie bei einem auftretenden Major Incidents mit anfallenden Aufga-
ben der rnv abgerufen werden. Die Dienste sind im Rahmen 24/7, auch kurz-
fristig anzubieten. Bei den Mitarbeitern, die diese beauftragten Arbeiten durch-
fuhren, handelt es sich um zertifizierte RZ-Techniker und Netzwerktechniker.
Die Zertifizierung der Mitarbeiter erfolgte durch den Anbieter. Eine Service Level
Agreement Vereinbarung zwischen der rnv und dem Anbieter ist abzuschlief3en.
Die oben festgelegten SLA und Reaktionszeiten sind vom Anbieter zu gewahr-
leisten.

KRITIS-Listung

Der Rechenzentrumstandort soll tber eine KRITIS-Listung verfugen.
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Datenschutz & KRITIS Erfahrung:

Der Auftragnehmer (AN) muss aus datenschutzrechtlichen Grinden in der EU
seinen Sitz haben. Dieses ist gegenuber der rnv nachzuweisen. Weiterhin ist
der Nachweis zu erbringen, dass die Anbieter langfristig Ihre Tatigkeiten im RZ
und WAN-Betrieb erfolgreich anbieten. Es ist eine Auflistung der betreuten Kun-
den nachzuweisen. (Jahr/ durchschnittliche Kunden) Der Nachweis ist fir die
letzten 10 Jahre zu erbringen. Um die geforderte Kundenerfahrungen im KRITIS
Umfeld nachweisen zu kénnen sind mindestens 2 Referenzen von betreuten
KRITIS Unternehmen anzugeben.

Transition:

Der RZ-Anbieter muss nach Auftragserteilung ein schliussiges Transition Kon-
zept der rnv zur Verfugung stellen. Der Scope dieses Konzeptes muss auf der
effizienten und einfachen Transition (Migration) aus dem Bestands RZ der rnv,
am Standort in Mannheim zum ausgewahlten RZ-Anbieter liegen. Weiterhin
muss der Anbieter, die komplette, vorhandene Hardware (circa 40 Server und
Storage), die sich aktuell im Zweitrechenzentrum im Betrieb befindet, in einem
definierten Zeitfenster umziehen. Diese Transition hat an einem Wochenende,
im Zeitraum Samstag 8.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr (Lastschwache Zeit bei
der rnv) stattzufinden. Die Kosten fur die Transition sind pauschal im Gesamt-
angebot einzupreisen. Der Transition Termin ist mit der rnv abzustimmen. Es
fallen interne Abstimmungsprozesse auf Seiten der rnv an. Diese Prozesse be-
nétigen einen zeitlichen Vorlauf.

2.2 Terminschiene

— Zuschlagserteilung geplant bis 31.07.2026

— Leistungsbeginn: s; geplant nach Auftragserteilung
— Technische Inbetriebnahme geplant bis 30.09.2026

— Betriebsaufnahme: geplant ab dem 1.10.2026

Die einzelnen Projekttermine sind vorlaufig. Konkrete Termine sind mit dem AG und
der Projektsteuerung (PL) abzustimmen.
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2.3  Energieeffizienz, Okologie und Nachhaltigkeit (aktuell)

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH betrachtet Energiemanagement nicht nur als eine
gesetzliche Anforderung, welche es seit November 2023, gemalR des Energieeffizienz-
gesetzes ist, sondern als eine strategische Verpflichtung, die tief in die Unternehmens-
philosophie integriert ist. Durch die konsequente Umsetzung eines zertifizierten Ener-
giemanagementsystems nach ISO 50001 tragt die rnv aktiv zur Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs und der Emissionen bei. Dies ermdéglicht es dem Unternehmen, nicht
nur gesetzliche Vorschriften zu erfullen, sondern auch als Vorbild fir nachhaltige Mo-
bilitdt in der Region zu agieren. Die kontinuierliche Optimierung der Energieeffizienz
starkt zudem die Wettbewerbsfahigkeit der rnv und unterstitzt die langfristige Siche-
rung der Umweltziele des Unternehmens.

Folgende KPI (Key-Performance-Index) sind fur das Zweitrechenzentrum vom Bieter
nachzuweisen:

Der PUE-Faktor darf maximal <= 1,30 sein.
Die folgenden Zertifikate im Rechenzentrum sind zu erfullen:

Nachweis, dass der Bezug von Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien er-
folgt (fur das Energiemanagementsystem)

Zertifizierung ISO// IEC 27001 fur das Informationssicherheitsmanagementsys-
tem oder ein vergleichbarer Nachweis

Zertifizierung ISO 9001 fur das Qualitatsmanagementsystem oder ein vergleich-
barer Nachweis

Zertifizierung DIN EN 50600 fur die Verfugbarkeit und physische Sicherheit oder
ein vergleichbarer Nachweis

24 WAN-Anbindungen:

Die Bereitstellung der WAN-Dienste hat Uber zwei unabhéngige Carrierraume A/B zu
erfolgen. In diesen Rdumen hat mindestens 1 nutzbarer Glasfaseranschluss zu liegen.
Die Zufuhrung zum Cage der rnv hat Uber redundante, getrennte Kabeltrassen zu er-
folgen.

Far die redundante Anbindung vom Rechenzentrum in Mannheim zum Zweitre-

chenzentrum haben Leitungen, mit einer RTT (Round Trip Time) < 1 ms zur
Verfugung zu stehen.
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Alle zurzeit im Einsatz aktiven Leitungen:

e 2x2x16G Fiber Chanel, (rnv Leitstelle in Mannheim, Hauptrechen-
zentrum), Anbindung beider Rechenzentren.

e 3 x10G LAN-Leitungen (redundant zu rnv Leitstelle in Mannheim,
Hauptrechenzentrum).

Far die Zukunft benétigt die rnv, die folgenden Leitungen:
e 2 Xx2x16G Fiber Chanel, (rnv Leitstelle in Mannheim, Hauptrechen-
zentrum), Anbindung beider Rechenzentren.
e 3 x25G LAN-Leitungen (redundant zu rnv Leitstelle in Mannheim,
Hauptrechenzentrum).

2.5 Backup:

Backup wird Uber die 25G Leitungen geplant, daher gibt es keine aktuellen
Bedarfe. Es sollte aber méglich sein, bei Bedarf den Vertrag aufzustocken.
2.6 Azure-Express Anbindung:
Es besteht eine Anbindung an Microsoft Azure. Aktuell mit 300 Mbit/s. Diese

reicht der rnv fur den laufenden Betrieb aktuell aus. Fur die Zukunft plant die
rnv mit einer Anbindung mit 500 Mbit/s, bzw. 1000Mbit/s.

2.7 Weitere Anforderungen:

Einweisung der rnv Mitarbeiter und des externen IT-Dienstleisters in die Re-
chenzentrumsdrtlichkeiten des Anbieters.

Die BSI-Anforderungen an KRITIS-Unternehmen in Punkto Hardware und Soft-
ware sind verbindlich zu garantieren.
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Vertrag liber IT-Dienstleistungen
zwischen
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MbhlstralRe 27
68165 Mannheim

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 061-26-EK7
JAuftraggeber"

und

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:
LAuftragnehmer*

wird folgender Vertrag geschlossen:

1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrages

1.1 Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages ist der Betrieb eines redundanten Zweitrechenzentrum gemaf Leistungsbeschreibung.
Der Auftragnehmer Ubernimmt als Betreiber im Sinne dieses Vertrages die Verantwortung fir den laufenden
technischen Betrieb einschlieBlich Uberwachung und Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft des redundanten
Zweitrechenzentrums.

1.2 Vertragsbestandteile

Es gelten als Vertragsbestandteile:
1.2.1 dieser Vertragstext mit den folgenden Anlagen:

1 Leistungsbeschreibung 10
2 Lastenheft Anforderungen 1
3 Preisblatt 1
4 Vertraulichkeitserklarung 1

[0 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge

1.2.2 die Ergdnzenden Vertragsbedingungen fiir IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in der
bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung einschlieBlich der Muster 1 und 2

1.2.3 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B)
in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung.

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im
Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. September 2003 verdffentlicht.

Soweit Allgemeine Geschaftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des
Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefuigten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in
den EVB-IT Dienstleistungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige
Vereinbarung in den EVB-IT Dienstleistungs-AGB zugelassen ist.
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Weitere Geschaftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

Fur alle in diesem Vertrag genannten Betrage gilt einheitlich der Euro als Wahrung. Die vereinbarten Vergltungen
verstehen sich zuzlglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert.

2 Uberblick iiber die vereinbarten Leistungen
Der Auftragnehmer erbringt fur den Auftraggeber folgende Dienstleistungen:
Beratung

Projektleitungsunterstitzung

Schulung

Einfuhrungsunterstitzung

Betreiberleistungen
Benutzerunterstitzungsleistungen
Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit
Unterstiitzung bei Planungsleistungen
Unterstutzung bei Softwareentwicklung

Hotline

X OOOoOOXoddaooad

sonstige Dienstleistungen
3 Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kiindigung

3.1 Art, Umfang und Termine

Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle (Termin- und
Leistungsplan):
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1 | Transitionleistungen N.N. 01.10.2026
2 | Erstbereitstellung der gemieteten Racks geman N.N. 01.10.2026
Leistungsbeschreibung
3 | SchlieRsystem und Turuberwachung fur die N.N. 01.10.2026
eingesetzten Racks, inklusive Installation und
Inbetriebnahme
4 | Zutrittsberechtigung (Karten, Schlussel, Einweisung N.N. 01.10.2026
Mitarbeiter)
5 |Betrieb eines redundanten Zweitrechenzentrums N.N. 48 01.10.2026 30.09.2030
gem. Leistungsbeschreibung
6 | Stromversorgung inkl. USV & Klima N.N. 48 01.10.2026 30.09.2030
7 | Remote Hands gem. Leistungsbeschreibung N.N. 48 01.10.2026 30.09.2030
8 | 1. Verlédngerungsoption: Betrieb eines redundanten N.N. 24 01.10.2030 30.09.2032
Zweitrechenzentrums gem. Leistungsbeschreibung
9 | 1. Verlédngerungsoption Stromversorgung N.N. 24 01.10.2030 30.09.2032
inkl. USV & Klima
10 | 1. Verlangerungsoption: Remote Hands gem. N.N. 24 01.10.2030 30.09.2032
Leistungsbeschreibung
11 | 2. Verlangerungsoption: Betrieb eines redundanten N.N. 24 01.10.2032 30.09.2034
Zweitrechenzentrums gem. Leistungsbeschreibung
12 | 2. Verléangerungsoption: Stromversorgung N.N. 24 01.10.2032 30.09.2034
inkl. USV & Klima
13 | 2. Verlédngerungsoption: Remote Hands gem. N.N. 24 01.10.2032 30.09.2034
Leistungsbeschreibung
FuRnote Erlauterung
1 MVD = Mindestvertragsdauer
2 wenn keine Vorgabe fiir Beginn, dann Feld leer lassen
3 z. B. festes Datum ggf. mit Uhrzeit oder ,nach 48 Monaten* (wenn Vertrag unbefristet, dann
Feld leer lassen)
OFeiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in (siehe Ziffer 5.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB).
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X Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen ab dem 01.10.2026 bis zum 30.09.2030 zu
erbringen. Dartber hinaus besteht fur den AG zweimal die Moglichkeit den Vertrag zu verlangern: 1.) bis zum
30.09.2032, 2.) bis zum 30.09.2034. Das Ausliben der Option zur Verlangerung wird vom Auftraggeber
spatestens 6 Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit schriftlich an den Auftragnehmer kommuniziert.

3.2 Einmalig zu erbringende Leistungen
XIDie Leistungen gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. 1 - 4 werden einmalig erbracht.

3.3 RegelmiRig zu erbringende Leistungen
XIDie Leistungen gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. 5 - 13 werden
O infolgendem Zyklus erbracht:
0 wdchentlich

O monatlich

jeweils

O an folgenden Tagen: (Wochentag(e) bzw. bei monatlichen Zyklen auch ,1. Montag im
Monat*)

O inderZeitvon bis (Uhrzeit)

nicht jedoch an Feiertagen.

X in folgenden Zyklen zu folgenden Zeiten erbracht: Die Leistungserbringung erfolgt kontinuierlich im
24/7-Betrieb an 365 Tagen im Jahr.

3.4 Leistungen, die nur auf Abruf erbracht werden sollen

XIDie Leistungen gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. 7, 10, 13 werden nur auf Abruf erbracht.
O  Der Mindestvorlauf fur den Abruf betragt (Stunden/Tage).
Die geschatzte Abnahme betréagt 2 Stunden pro Vertragsmonat.

0 Die vereinbarte Mindestabnahme betragt (Stunden/Tage) pro (z. B. Vertragsmonat,
Vertragsquartal, Vertragsjahr, Vertragslaufzeit).

O Die Mindestabnahme fir Leistungen, die Reisen erforderlich machen, betragt pro Abruf
(Stunden/Tage).

Soweit Leistungen nur auf Abruf zu erbringen sind, halt sich der Auftragnehmer in dem vorgenannten Zeitraum zur
Leistungserbringung bereit.
3.5 Abweichende Kiindigungsregelung

O Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB betragt die Kiindigungsfrist Monat(e) zum
Ablauf eines (z.B. Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres).

0 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein
Sonderkiindigungsrecht gem. Anlage Nr. vereinbart.

4  Vergiitung

4.1 Vergiitung nach Aufwand
X  Die Leistungen gemaR
XINummer 3.1 Ifd. Nr. 6, 7, 9, 10, 12,13 werden nach Aufwand gemaR Anlage 3 ,Preisblatt*

O Nummer3.11fd. Nr. ____ werden nach Aufwand gemaR Kategorie(n) ___ aus Nummer 4.1.1
O  mit einer Obergrenze in Héhe von ____ Euro
O Nummer3.11fd. Nr. ____ werden nach Aufwand gemaR Kategorie(n) ___ aus Nummer 4.1.1
O  mit einer Obergrenze in Héhe von ____ Euro
vergutet.
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4.1.1 Kategorien (entféllt, Abrechnung gemaR Preisblatt)

Lt | Bezei Stund T e | 2 lscein | Z 15 z 15 z 15 Zuschlz
Ne | K ) ; b d : bd e Stund ‘ i ‘ i A ‘ i
zuschlagsfreie | zuschlagsfreie und Stunden- | Stunden- Stunden-
M bi T stz | T stz | T T "
Freitag e e e-Sonn-
hlagsfel ven—N—N ven—N—N |
nZeiten bis-N-N bis- NN Heizmed
bis NN
1 NN NN N-N N-N-% N-N-% undefined undefined
% %
Festl I hlagsfreien Zeiten:
Arbei freie Zoi

Weitere Vereinbarungen gemaf Anlage Nr. 3 ,Preisblatt".

4.1.2 Abweichende Regelungen fiir die Bestimmung und Vergiitung von Personentagessatzen

Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB kénnen bei entsprechendem Nachweis pro
Kalendertag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden.
Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in Rechnung

gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag
geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen.

O

O

O

weitere Vereinbarungen gemaf Anlage Nr.

4.1.3 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten

X
(]

Reisekosten werden nicht gesondert vergitet.

Reisekosten werden vergutet geman Anlage Nr.

Nebenkosten* werden nicht gesondert vergutet.

Nebenkosten* werden vergutet gemaf Anlage Nr.

Materialkosten werden nicht gesondert vergutet.

Materialkosten werden vergiitet geman Anlage Nr.

Reisezeiten werden nicht gesondert vergutet.

Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergutet.

Reisezeiten werden vergitet gemal Anlage Nr.
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4.1.4 Preisanpassung

X  Es wird eine Preisanpassung

a

gemal Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB

XlgemaR der nachfolgenden Regelungen vereinbart:

Abweichend von Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB werden fiir die verbrauchsabhéngigen
Stromkosten gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. 5 (Stromversorgung inkl. USV & Klima nach Verbrauch) eine
Preisanpassung vereinbart.

Die Abrechnung der Stromkosten erfolgt auf Basis des vertraglich vereinbarten Arbeitspreise je kWh.
Dieser Arbeitspreis unterliegt wahrend der Vertragslaufzeit einer Preisgleitklausel.

Als Referenzindex wird der vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veroffentlichte ,Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte — Elektrischer Strom bei Abgabe an Letztverbraucher,
Sonderkunden® (Genesis-Online, Guterklassifikation GP09-35.11, Basisjahr 2020 = 100) herangezogen
(,Strompreisindex®).

Ausgangsbasis ist der Strompreisindex, der zum Zeitpunkt des vertraglich vereinbarten Leistungsbeginns
gilt. Anderungen des Strompreisindex wirken sich jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres
preiswirksam aus.

Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt proportional zur prozentualen Veranderung des Strompreisindex
nach folgender Formel:

Neuer Arbeitspreis = Bisheriger Arbeitspreis x (aktueller Strompreisindex / Ausgangs-Strompreisindex)

Erhéhungen und Senkungen des Index sind gleichermalen zu beriicksichtigen (symmetrische
Preisgleitung).

Eine Preisanpassung wird frilhestens nach Ablauf des ersten Vertragsjahres wirksam. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Berechnungsgrundlage und den herangezogenen Indexwert
nachvollziehbar nachzuweisen. Weitere Preisbestandteile bleiben von dieser Regelung unberthrt.

Sonderregelung fiir Energiekrisensituationen:

Unabhéngig von der vorstehenden Indexregelung kénnen auergewodhnliche, nicht vorhersehbare und
vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Energiekrisensituationen, insbesondere infolge kurzfristiger
geopolitischer Ereignisse oder staatlicher Eingriffe in den Energiemarkt, eine gesonderte Preisanpassung
erforderlich machen.

Eine solche Energiekrisensituation liegt insbesondere vor, wenn:

— es zu extremen, kurzfristigen Verwerfungen der Strompreise kommt, die auerhalb des durch den
Strompreisindex abgebildeten normalen Marktgeschehens liegen, und

— diese Verwerfungen zu nachgewiesenen, erheblichen Mehrkosten beim Stromeinkauf des
Auftragnehmers fithren.

In diesem Fall ist eine Weitergabe der zusatzlichen Stromkosten ausschlieRlich nach vorheriger
schriftlicher Abstimmung mit dem Auftraggeber und nur bei dessen ausdricklicher Zustimmung zuléssig.
Ein Anspruch auf automatische oder einseitige Preisanpassung besteht nicht.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Ursachen der Energiekrisensituation, deren Auswirkungen
auf die eigenen Beschaffungskosten sowie die Hohe der geltend gemachten Mehrkosten nachvollziehbar
und pruffahig nachzuweisen.

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer werden in diesem Fall einvernehmlich eine zeitlich befristete,
angemessene Anpassung der Strompreise vereinbaren. Nach Wegfall der Energiekrisensituation sind die
Preise unverzuglich auf das gemaR Preisgleitklausel ermittelte Niveau zurtickzufihren.

4.1.5 Falligkeit und Zahlung
Die Vergutung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachtraglich fallig,

sondern

0 zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats.

O  wie folgt .
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0O gemafl Anlage Nr. .

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergiitung nach Aufwand
O Besondere Bestimmungen zur Vergitung nach Aufwand sind in Anlage Nr. vereinbart.

4.2 Vergiitung zum Pauschalfestpreis
XIDie Leistungen gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. 1 - 5, 8, 11 werden zum Pauschalfestpreis in Hohe von insgesamt
gem. Preisblatt Euro vergutet.

O Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart:

Betrag: Anlass: ,
Betrag: Anlass: ,
Betrag: Anlass:

4.3 Rechnungsadresse

Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

MbhlstralRe 27

68165 Mannheim

5  Service- und Reaktionszeiten*
XIFur die Leistungen gemalt Nummer 3.1 Ifd. Nr. 5, 8, 11 werden folgende Service- und Reaktionszeiten*

vereinbart:
5.1 Servicezeiten*
Tag Uhrzeit
Montag bis | von O bis 24 Uhr
Samstag
An von 0 bis 24 Uhr
Sonntagen
An von 0 bis 24 Uhr
Feiertagen

0  Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemal Anlage Nr.

5.2 Reaktionszeiten & Wiederherstellungszeiten*

Managed Service 2417 4 h Best effort
Colocation & Connectivity 24/7 1h 8h
[0 Die Reaktionszeiten* werden in Anlage Nr. festgelegt.
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Reaktionszeiten* beginnen ausschlieRlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt des
vereinbarten Ereignisses wahrend der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschlief3lich wahrend der
vereinbarten Servicezeiten®.

Erganzend kénnen in Nummer 12 fur die Nichteinhaltung der o0.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden.

6  Ansprechpartner

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail):
Frank Thorwartl

Dynamostrafie 19

68165 Mannheim

Telefon: 0621/465-1625

Mobil: 0172/7507079

E-Mail: F. Thorwartl@rnv-online.de

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail):
N.N.

7 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers
O Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers:

Lfd. Position Schlusselposition Fachliche Sicherheitstiberprufung | Sonstige Anforderungen,
Nr. gemaR Ziffer 8.3 Qualifikation U1,2o0der3" z. B. weitere
EVB-IT Sicherheitsanforderungen
Dienstleistungs-
AGB
(ja/nein)

' Stufen der Sicherheitsiiberprifung geméan Sicherheitsiiberprifungsgesetz

O Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, fur die Leistungen
gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des
Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen.

0 Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, fur die Leistungen

gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. auch Personal einzusetzen, welches lediglich in folgender Sprache zu
kommunizieren in der Lage ist:

0 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr.

©

Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers

O Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusétzlich zu Ziffer 14 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB vereinbart:

O Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusétzlich zu Ziffer 14 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB aus Anlage Nr. .

9  Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen

Fur folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte
vereinbart:

0  Far alle Ergebnisse der Leistungen gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der MaRRgabe, dass statt des dort aufgefiihrten nicht ausschlieBlichen Nutzungsrechts ein
ausschlieRliches Nutzungsrecht gewahrt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen.
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O Fur folgende Ergebnisse der Leistungen gemafl Nummer 3.1 Ifd. Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB mit der MaRgabe, dass statt des dort aufgefuihrten nicht ausschlieRlichen
Nutzungsrechts ein ausschlieRliches Nutzungsrecht gewéahrt wird, vorbestehende Werke jedoch
ausgenommen:

O  Fur alle Ergebnisse der Leistungen gemaR Nummer 3.1 Ifd. Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der MaRRgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschrankt méglich ist.

O  Fur folgende Ergebnisse der Leistungen gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB mit der MaRgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschrénkt méglich ist,

O  Fur alle Ergebnisse der Leistungen gemalR Nummer 3.1 Ifd. Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der MaRRgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist.

O  Fur folgende Ergebnisse der Leistungen gemalR Nummer 3.1 Ifd. Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB mit der Mal3gabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist:

0  Far alle Ergebnisse der Leistungen (z.B. Dokumentationen) gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr. gilt
abweichend von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB folgende von openCode* freigegebene Lizenz:

0 Bereitstellung als Open Source Software*: Die Bereitstellung der Ergebnisse der Leistungen gemaf
Nummer 3.1 Ifd. Nr. erfolgt als Open Source Software* (ergénzend zur Rechteeinrdumung gemaR Ziffer
3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB und zu ggf. vorstehend vereinbarten Anderungen daran).

Zusétzlich bzw. abweichend davon gilt folgendes. Die Bereitstellung der Software
O muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen erfolgen.

0 muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen, die keinen
Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. permissive Lizenzen, z.B. MIT- oder Apachelizenz > Version 1.0).

O muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen mit Copyleft*-
Effekt zur Verfugung gestellt werden (sog. reziproke Lizenzen, z.B. GNU GPL oder LGPL).

OO0 muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter der/den folgenden Lizenz(en) zur Verfligung gestellt
werden, die den Anforderungen an Open Source Software* entsprechen:

O Soweit die Ergebnisse der Leistungen als Open Source Software* bereitgestellt werden mussen, wird
vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und verbreitet wird (siehe Ziffer
3.2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB):

Von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr.

|

geregelt.

0  Fur Erfindungen, die anlasslich der Vertragserfiillung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 4 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr. .

O  Abweichend von Ziffer 3.4 EVB-IT Dienstleistungs-AGB darf der Auftragnehmer vorbestehende Software
bzw. Softwareteile auch ohne Zustimmung des Auftraggebers in die Leistungsergebnisse integrieren, sofern
daran Nutzungsrechte wie an den Leistungsergebnissen im Ubrigen verschafft werden.

10 Quellcode* und Software Bill of Materials (SBOM)

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software:

0O  ist gemaR Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschlief3lich der
Quellcodes* auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfugung gestellten Quellcoderepository zu speichern:

O  wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software,
einschlieRlich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfugung gestellt:

0  wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software,
einschlieRlich der Quellcodes* nicht taglich sondern (z.B. am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert.

O erfolgt die Ubergabe des Quellcodes* auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form auf einem
Datentrager.

Die Pflichten in Bezug auf die Ubergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den vereinbarten
Abweichungen nach dieser Nummer 10 unberihrt.
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0 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM) geméaf BSI TR-03183-2 fur
den jeweils aktuellen Stand der Software
O im Format SPDX
O im Format CycloneDX

zur Verfagung.

11 Abweichende Haftungsregelungen

Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB betréagt die Haftungsobergrenze bei leicht
fahrlassigen Pflichtverletzungen
Xpro Schadensfall 5 Mio. Euro.

O insgesamt fur diesen Vertrag Euro.

O Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten fir die Haftung bei leicht fahrlassigen
Pflichtverletzungen die Regelungen .

0  Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch fur entgangenen
Gewinn.

12 Vertragsstrafen

O  Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die in Nummer 3.1 Ifd.
Nr. vereinbarten Leistungstermine.

0 Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird fir Leistungen gemal Nummer 3.1 Ifd. Nr.

die Vertragsstrafenregelung geman Anlage Nr. vereinbart.

Far die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB.

O Fuordie Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr.

0 Farjeden Verstofd gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den VerstoR3 nicht zu vertreten hat.

[0 Furjeden Verstol3 des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzahlungspunkt der Ziffer 8.3 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Héhe von Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der
Auftragnehmer den VerstoR nicht zu vertreten hat.

13 Weitere Regelungen

13.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich fur die Laufzeit des Vertrages

0  beider Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemal Anlage Nr. zu
beachten.

O der Geheimschutzbetreuung gemaf Anlage Nr. zu unterstellen.

O die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemaf Anlage Nr. zu beachten.

O folgende weitere Regelungen einzuhalten:

Ergénzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich Regelungen zur
Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. 4 ,Vertraulichkeitserklarung®.

[0  Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden
sollen (Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. eine schriftliche Vereinbarung, die
zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet.

O Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemafR Anlage Nr.

13.2 Haftpflichtversicherung

Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemaf Ziffer 18 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird vereinbart.
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Teleservice*

Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschlief3lich

aufgrund der Teleservicevereinbarung gemaf Anlage Nr. erbringen und darf dabei ausschlieRlich

folgendes automatisiertes Verfahren einsetzen: (Produktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben

den Anforderungen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr.
genugen.

13.4 Dokumentations- und Berichtspflichten

0 Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die Leistungen geman
Nummer 3.1 Ifd. Nr. nicht in deutscher, sondern in Sprache.

0  Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr.

13.5 Interessenkonflikt

0 Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr.

14 Pflichten nach Vertragsende

0 Erganzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den Pflichten
des Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr.

16 Sonstige Vereinbarungen

O Sonstige Vereinbarungen:

O Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer

Datum, Name Datum, Name
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Erganzende Vertragsbedingungen fiir IT-Dienstleistungen
— EVB-IT Dienstleistungs-AGB -
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Erganzende Vertragsbedingungen fiir IT-Dienstleistungen
— EVB-IT Dienstleistungs-AGB -

1 Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten Dienstleistungen des Auftragnehmers.
Werkvertragliche Leistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages.

1.2 Der Auftragnehmer schuldet eine sorgfaltige Leistungserbringung, die dem zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung jeweils aktuellen Stand der Technik auf dem Gebiet der Beauftragung entspricht,
soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Leistung ist in deutscher Sprache zu erbringen, soweit nichts
anderes vereinbart ist. Der Auftragnehmer ist zur Neutralitat bei der Leistungserbringung verpflichtet.

1.3 Werden die Leistungen auf Abruf des Auftraggebers geschuldet und ist keine Mindestabnahme
vereinbart, besteht kein Anspruch auf Abruf. Soweit kein Mindestvorlauf vereinbart ist, hat der
Auftragnehmer unverziglich nach Abruf mit der Leistung zu beginnen.

1.4 Der Auftragnehmer ist nicht zur rechtsgeschaftlichen Vertretung des Auftraggebers berechtigt, soweit
nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist.

1.5 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vereinbarten Leistungen mit Hilfe von automatisierten
Verfahren nur dann berechtigt, wenn er im Angebot das zu verwendende Produkt benennt und gleichzeitig
den Tatsachen entsprechend gewahrleistet, dass dieses Produkt keine Kommunikationsfunktionen zu
Dritten und keine andere, den Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufende, Funktionalitat aufweist.
Insbesondere darf das Produkt keine Funktionalitdten zum Ausspahen von Daten enthalten, keine
Informationen Uber die IT-Systeme des Auftraggebers, deren Daten, deren Lizenzierung oder das
Benutzerverhalten an Dritte ibermitteln, zu anderen Zwecken als fiir die Erbringung der Leistungen oder
derart speichern, dass Dritte darauf Zugriff nehmen kénnten. Die Auswechslung bzw. der Einsatz eines
neuen Releases des Produktes bedarf der ausdriicklichen Einwilligung des Auftraggebers im Einzelfall.
Der Auftraggeber wird einwilligen, wenn der Auftragnehmer in Bezug auf das neu einzusetzende Produkt
die oben genannte Gewahrleistung Ubernommen hat. Liegen zureichende tatsachliche Anhaltspunkte
dafir vor, dass das Produkt den vorgenannten Anforderungen nicht entspricht und kann der
Auftragnehmer diese nicht ausraumen, kann der Auftraggeber den Einsatz des Produktes untersagen.

1.6 Soweit der Auftragnehmer Leistungen an Hard- und/oder Software (einschlieRlich Firmware) erbringt,
durfen diese Leistungen weder die Integritat, Vertraulichkeit und Verflgbarkeit der ITK-Infrastruktur oder
Teile davon gefahrden, noch den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers
zuwiderlaufen durch

e unerwinschtes Absetzen/Ausleiten von Daten,
e unerwinschte Veranderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder
e unerwinschtes Einleiten von Daten oder unerwinschte Funktionserweiterungen.

Unerwiinscht ist eine maogliche Aktivitdt, wenn sie so weder vom Auftraggeber in seiner
Leistungsbeschreibung oder im Rahmen der Leistungserbringung gefordert, noch vom Auftragnehmer
unter konkreter Beschreibung der Aktivitat und ihrer Funktionsweise angeboten, noch im Einzelfall vom
Auftraggeber ausdricklich autorisiert (,opt-in“) wurde.

2 Zusammenarbeit der Vertragspartner / Ausschluss von Arbeithehmeriiberlassung und
Scheinselbststandigkeit

2.1 Die Vertragspartner werden durch organisatorische MalRnahmen gewahrleisten, dass die im Rahmen
der Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers ausschlieRlich dessen
Direktionsrecht und Disziplinargewalt unterstehen. Es erfolgt keine Eingliederung des zur
Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiters des Auftragnehmers in die Organisation des
Auftraggebers.
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2.2 Beide Parteien benennen je einen verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf sémtliche Belange
im Zusammenhang mit dem Dienstvertrag. Der Auftraggeber wird Anforderungen an die zu erbringende
Leistung ausschlieRBlich dem vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen Ansprechpartner
Ubermitteln und den lbrigen vom Auftragnehmer eingesetzten Personen keine Weisungen erteilen. Die
vom Auftragnehmer eingesetzten Personen treten in kein Arbeitsverhaltnis zum Auftraggeber, auch
soweit sie Leistungen in dessen Raumen erbringen.

2.3 Der Auftragnehmer bestimmt grundsatzlich Ort und Zeit der Leistung selbst. Jedoch sind zeitliche,
raumliche und fachliche Anforderungen zu beachten, soweit sie sich aus der Leistungsbeschreibung
ergeben oder in zwischen den Parteien abgestimmten Termin- oder Leistungsplanen enthalten oder zur
Erreichung des Zwecks der Beauftragung erforderlich sind. Fir die zur Erbringung der Leistungen
notwendigen Arbeitsmittel ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich, soweit nicht anders vereinbart.

2.4 |st der Auftragnehmer eine naturliche Person und erbringt er die Leistungen in eigener Person, gilt
Folgendes:

e Der Auftragnehmer wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gegeniiber dem Auftraggeber
tatig. Er erklart, rechtlich und wirtschaftlich selbststéandig zu sein und insbesondere als Unternehmer
in erheblichem Umfang flr andere Vertragspartner tatig zu sein. Er verpflichtet sich diesbezugliche
Anderungen wéhrend der Dauer des Dienstvertrages dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

e Der Auftragnehmer ist selbst fiir seine Alters- und Krankheitsvorsorge verantwortlich.
e Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geschuldete Umsatzsteuer ordnungsgemaf an das Finanzamt
abzufihren sowie Vergitungen eigenstandig und ordnungsgemaf zu versteuern.
3  Rechte an den Leistungsergebnissen

3.1 Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, raumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber jeweils
zum Zeitpunkt der Erbringung der Leistung

e das nicht ausschlielliche,

e Ortlich unbeschrankte,

e in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) austbare,

e Ubertragbare,

e dauerhafte, unwiderrufliche und unkiindbare,

e flUr nicht gewerbliche Zwecke unterlizenzierbare,

e flr gewerbliche Zwecke an wie in §§ 99 bis 101 GWB definierte Auftraggeber unterlizenzierbare

Recht ein, die Leistungsergebnisse im Original oder in abgeanderter, Ubersetzter, bearbeiteter oder
umgestalteter Form

e zu nutzen, das heillt insbesondere dauerhaft oder temporar zu speichern und zu laden, sie
anzuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfir Vervielfaltigungen notwendig werden,

e abzuandern, zu Ubersetzen, zu bearbeiten oder auf anderem Wege umzugestalten,

e auf einem beliebigen Medium oder in anderer Weise zu speichern, zu vervielfaltigen, auszustellen,
insbesondere nichtoffentlich oder 6ffentlich wiederzugeben, auch durch Senden, Bild-, Ton- und
sonstige Informationstrager und Funksendungen, sowie offentlich mit Ausnahme eines Quellcodes*
zuganglich zu machen,

e in Datenbanken, Datennetzen und Online-Diensten einzusetzen, einschliellich des Rechts, die
Leistungsergebnisse, den Nutzern der vorgenannten Datenbanken, Netze und Online-Dienste zur
Recherche und zum Abruf mittels vom Auftraggeber gewahlter Tools bzw. zum Herunterladen zur
Verfligung zu stellen,

e durch Dritte nutzen und bearbeiten oder fiir den Auftraggeber betreiben zu lassen, nicht nur fir
eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte einzusetzen,

e in korperlicher oder unkérperlicher Form zu verbreiten, jedoch gewerblich an nur an wie in §§ 99 bis
101 GWB definierte Auftraggeber.
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Im Hinblick auf Software erstreckt sich das Nutzungsrecht auch auf deren Objekt- und Quellcode* und die
zugehodrigen Dokumentationen.

3.2 Soweit vereinbart ist, dass der Auftragnehmer die Leistungsergebnisse als Open Source Software*
zur Verfugung zu stellen hat, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass die Lizenz, unter der die Open
Source Software* Uberlassen wird, keine Bedingungen enthalt, die die nach dem Vertrag vorausgesetzte
Nutzung und/oder die Verbreitung der Open Source Software* zusammen mit anderer nach diesem
Vertrag Uberlassener Software oder zusammen mit anderer lizenzierter Software des Auftraggebers
verbietet. Letzteres gilt nur, soweit die gemeinsame Nutzung und/oder Verbreitung der jeweiligen
Software vertraglich vereinbart ist. Eine Haftung des Auftragnehmers aus diesem Vertrag gegenuber
Dritten im Zusammenhang mit einer Verbreitung der Software ist ausgeschlossen.

3.3 Soweit die Leistungsergebnisse nicht als Open Source Software* bereitgestellt werden, gilt folgendes:

e Macht der Auftraggeber von seinem Recht zur Ubertragung des Nutzungsrechts an
Leistungsergebnissen ganz oder teilweise Gebrauch oder berlasst er Dritten im Rahmen seines
Unterlizenzierungs- oder Verbreitungsrechts die Nutzung, hat er seine vertraglichen Verpflichtungen
bezuglich Inhalt und Umfang der Nutzungsrechte dem Dritten aufzuerlegen. Eine Haftung des
Auftragnehmers aus diesem Vertrag gegenuber Dritten im Zusammenhang mit einer
Unterlizenzierung oder Verbreitung ist ausgeschlossen.

e Soweit der Auftraggeber seine Nutzungsrechte an den Dritten Ubertragen hat, ist er nicht mehr zur
Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, eine Kopie ausschlieRlich fir Prif- und
Archivierungszwecke zu behalten und zu nutzen.

3.4 Das Nutzungsrecht bezieht sich auf die Leistungsergebnisse in allen Entwicklungs-, Zwischen- und
Endstufen sowie auf sonstige fur die Auslbung der Nutzungsrechte notwendige Materialien wie
beispielsweise Analysen, Lasten- bzw. Pflichtenhefte, Konzepte und Beschreibungen.

3.5 Der Auftragnehmer wird dem Urheberrecht unterliegende, vorbestehende Werke (z.B. Softwareteile,
Vorlagen, Konzepte oder Dokumentationen) nur dann in die Leistungsergebnisse integrieren, wenn er
hierflr zuvor eine Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat. Soweit in diesem Zuge keine andere
Vereinbarung getroffen wird, erhalt der Auftraggeber mit der Integration der vorbestehenden Werke die
Rechte gemaly Ziffer 3.1. Wenn der Auftragnehmer dabei vorbestehende Softwarekomponenten von
Open Source Software* verwendet oder bearbeitet, die ihm unter mehreren Open Source Lizenzen zur
Verfliigung stehen, so muss der Auftragnehmer die Bearbeitungen dieser Softwarekomponenten unter all
diesen Open Source Lizenzen lizenzieren und an den Auftraggeber weitergeben. Unabhangig davon kann
der Auftragnehmer sich entscheiden, unter welcher dieser Lizenzen er die Softwarekomponenten im
Leistungsergebnis verwendet.

Soweit vorbestehende Werke integriert werden, die keine Open Source Software* sind, gilt folgendes:

e Die Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Werken ist zu vergliten, wenn der
Auftragnehmer bei Einholung der Zustimmung des Auftraggebers die Vergutung fiir die Einrdumung
dieser Rechte beziffert hat. Solange der Auftraggeber diese Rechte an den vorbestehenden Werken
nicht ausubt, wird die Vergutung fiir deren Verbreitung oder Unterlizenzierung nicht fallig.

e Soweit es sich bei dem vorbestehenden Werk um Software handelt, ist das Recht zur Bearbeitung
hierflir ausgeschlossen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfillt sind:

o Der Auftragnehmer hat bei Einholung der Zustimmung des Auftraggebers mitgeteilt, dass er
statt des Quellcodes™ der vorbestehenden Werke nur deren Objektcode* tiberlassen werde und
ihn darauf hingewiesen, dass er daran kein Bearbeitungsrecht erhalt und der Auftragnehmer
Uberlasst auch tatsachlich nur den Objektcode™.

o Der Auftragnehmer versetzt den Auftraggeber in die Lage, mit entsprechend qualifiziertem
Personal aus den im Quellcode* Uberlassenen Teilen der Leistungsergebnisse und den nur im
Objektcode* Uberlassenen vorbestehenden Werken die ausfihrbare Individualsoftware zu
erzeugen.

o Es besteht kein gesetzliches Bearbeitungsrecht.
e Fir den Einsatz von Werkzeugen* gilt Ziffer 3.5.
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e Soweit es sich um Software handelt, ist die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden
Werke nur zusammen mit den Leistungsergebnissen in der Uberlassenen oder in abgeanderter,
Ubersetzter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zulassig.

3.6 Fur den Fall, dass der Auftragnehmer nicht am Markt erhaltliche Werkzeuge* fur die Erstellung der
Leistungsergebnisse verwendet bzw. entwickelt hat und ohne diese Werkzeuge* die Bearbeitung und
Umgestaltung der Leistungsergebnisse nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand mdglich ist, ubergibt
er dem Auftraggeber ein Vervielfaltigungsstick dieses Werkzeuges* spatestens zum Ende der Erbringung
der entsprechenden Leistung und raumt ihm an diesem

e das nicht ausschlieliche,
e Ortlich unbeschrankte,
e in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) austibare,

e nur gemeinsam mit den Leistungsergebnissen, zu deren Bearbeitung bzw. Umgestaltung es dient,
Ubertragbare,

e dauerhafte, unwiderrufliche und unkiindbare

Recht ein, das Werkzeug® im Original ausschlieBlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung und
Weiterentwicklung zur Bearbeitung und Umgestaltung der Leistungsergebnisse einzusetzen und hierfir
das Werkzeug*

e zu nutzen, das heillt insbesondere, es dauerhaft oder temporar zu speichern und zu laden, es
anzuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierflr Vervielfaltigungen notwendig werden,

e durch Dritte nutzen oder fiir den Auftraggeber betreiben zu lassen,

e nicht nur fir eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte
einzusetzen.

Der Auftraggeber ist darliber hinaus berechtigt, ein weiteres Vervielfaltigungsstiick herzustellen und
dieses gemeinsam mit den jeweiligen Leistungsergebnissen zu verbreiten und dem Dritten die Rechte
aus dieser Ziffer 3.6 mit Ausnahme des Unterlizenzierungs-, Verbreitungs- und Vervielfaltigungsrechts
einzurdumen.

Statt des vom Auftragnehmer verwendeten Werkzeuges*, kann dieser dem Auftraggeber eine reduzierte
Version dieses Werkzeuges* Ubergeben und ihm die in dieser Ziffer 3.6 aufgefihrten Rechte daran
einraumen, wenn damit die Leistungsergebnisse ebenso gut bearbeitet und umgestaltet werden kdnnen.

Der Auftragnehmer ist nicht zur Uberlassung des Werkzeuges* verpflichtet, wenn er nachweisen kann,
dass die Leistungsergebnisse mit einem am Markt erhaltlichen anderen Werkzeug* ebenso gut bearbeitet
und umgestaltet werden kénnen, wie mit dem von ihm verwendeten Werkzeug* und er dem Auftraggeber
die Bezugsquelle nennt.

Die Regelungen in dieser Ziffer 3.6 gelten grundsatzlich auch in Bezug auf Werkzeuge, bei denen es sich
um Open Source Software* handelt. Allerdings gelten in Bezug auf diese Werkzeuge die von den
jeweiligen Rechteinhabern vorgegebenen Lizenzbedingungen und der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber das Werkzeug unter Erflllung der Pflichten, die fir Open Source Software* gelten, zu
Ubergeben. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall insbesondere verpflichtet, dem Auftraggeber die
Bezugsquelle zu nennen.

3.7 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Auftragnehmer im Falle der Erstellung oder Bearbeitung
von Software den jeweils aktuellen Stand dieser Software, einschlieRlich der Quellcodes* am Ende eines
jeden Tages, an dem die Software verandert wurde, in einem vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Quellcoderepository abspeichern oder, soweit kein Quellcoderepository vereinbart ist, dem Auftraggeber
auf einem anderen geeigneten Medium Ubergeben. Zum Quellcode* gehdren die fachgerechte
Kommentierung des Quellcodes* und Beschreibung der notwendigen Systemparameter sowie sonstige
notwendige Informationen, die den Auftraggeber in die Lage versetzen, mit Fachpersonal den Quellcode*
zu bearbeiten, um eine selbststandige Weiterentwicklung der vom Auftragnehmer erstellten Software
vorzunehmen.
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3.8 Soweit es sich bei den Leistungsergebnissen um Sachen handelt oder sich Leistungsergebnisse in
Sachen verkorpern, Ubertragt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Eigentum an den
Leistungsergebnissen.

4  Erfindungen

Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gilt fir Erfindungen des Auftragnehmers, die anlasslich
der Vertragserfillung gemacht werden, folgende Regelung:

e Der Auftragnehmer kann tber die Erfindung und die daraus flieRenden und damit in Zusammenhang
stehenden Rechte frei verfugen und die Erfindung als Patent oder Gebrauchsmuster anmelden. Der
Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber bereits hiermit unentgeltlich ein einfaches, nicht
ausschlieRliches, Ubertragbares, unterlizenzierbares und dinglich wirkendes Nutzungsrecht an jetzt
und in Zukunft angemeldeten oder erteilten Patenten und Gebrauchsmustern in Verbindung mit der
Nutzung der von der Erfindung betroffenen Leistungsergebnisse ein. Soweit dies im Einzelfall nicht
ausreichend ist, rAumt der Auftragnehmer Nutzungsrechte in dem Umfang ein, der erforderlich ist,
damit der Auftraggeber oder ein berechtigter Dritter die Rechte an den Leistungsergebnissen
vertragsgemaf ausiiben kann.

e Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten sicherzustellen, dass die Austubung der dem Auftraggeber
zustehenden Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen weder durch ihn noch durch den Erfinder
oder einen etwaigen Rechtsnachfolger beeintrachtigt werden kann. Insbesondere wird er zu diesem
Zwecke etwaige Diensterfindungen in Anspruch nehmen.

5 Service- und Reaktionszeiten*

5.1 Sind keine Servicezeiten* vereinbart, gelten die Zeitraume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis
17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort vereinbart
ist, beim Auftraggeber) als Servicezeiten®.

5.2 Sind keine Reaktionszeiten* vereinbart, ist mit den Leistungen unverziglich nach Zugang der
entsprechenden Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses innerhalb der vereinbarten
Servicezeiten* zu beginnen.

5.3 Halt der Auftragnehmer vereinbarte Reaktionszeiten* nicht ein, gerat er nach deren Uberschreitung
auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, er hat die Fristliberschreitung nicht zu vertreten.

6 Dokumentations- und Berichtspflichten

6.1 Der Auftragnehmer dokumentiert die durchgefiuhrten Leistungen zeitnah in angemessener Art und
Weise, soweit nicht anders vereinbart, in deutscher Sprache in einem Ublichen elektronischen Format und
macht sie dem Auftraggeber mit Abschluss der Leistung zuganglich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
zu jeder Zeit Einblick in den aktuellen Stand der Dokumentation zu gewahren.

6.2 Auf Verlangen erstattet der Auftragnehmer dem Auftraggeber wahrend der Vertragsdauer Bericht Gber
den Stand der Leistungen.

7 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers

7.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber unverziglich mitteilen, wenn eine Vorgabe oder Forderung
des Auftraggebers oder eine sich aus den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers ergebende
Handlung in wesentlichem Umfang fehlerhaft, unvollstéandig, widerspruchlich oder nicht wie vereinbart
ausfuihrbar ist bzw. eine fur den Auftraggeber wirtschaftlichere Losung besteht. Sofern mit zumutbarem
Aufwand moglich, hat er dem Auftraggeber gleichzeitig die ihm erkennbaren Folgen mitzuteilen. Er haftet
fur die Nichterfillung dieser Pflichten aber dann nicht, wenn er diese Umstande anlasslich der Erbringung
seiner Leistungen nicht hatte erkennen missen.

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Untersuchungen und Prifungen vorzunehmen, die nicht fur die
Erbringung der Leistungen erforderlich sind. Im Ubrigen bleiben die Pflichten des Auftragnehmers aus §
241 Abs. 2 BGB unberihrt.

7.2 Sobald dem Auftragnehmer erkennbar ist, dass er die vereinbarten Termine oder Ausfiihrungsfristen
nicht einhalten kann, wird er dies dem Auftraggeber unverziglich mitteilen.
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7.3 Die vereinbarten Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers missen vom Auftragnehmer rechtzeitig
angefordert werden.

8 Personal des Auftragnehmers, Unterauftragnehmer

8.1 Die zur Erbringung der Leistungen eingesetzten Personen miissen vereinbarungsgemal, unabhangig
davon jedoch mindestens dem Vertragszweck und der Aufgabenstellung entsprechend, qualifiziert sein.
Unabhangig davon wird der Auftragnehmer gewahrleisten, dass die fur die Leistungserbringung
vorgesehenen Mitarbeiter Uber die Qualifikation verfligen, die mindestens seinen diesbezlglichen
Angaben sowie den Anforderungen des Auftraggebers im Vergabeverfahren entspricht. Soweit
vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, fir die Erbringung von ggf. geschuldeten Leistungen vor
Ort nur Personen einzusetzen, welche bereit sind, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten
zu lassen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache, soweit nichts anderes
vereinbart ist.

8.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Unterauftragnehmer nur einsetzen oder eingesetzte
Unterauftragnehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdriicklich zustimmt. Die
Zustimmung kann nicht aus sachwidrigen Grinden verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen
Unterauftragnehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Fir die im Angebot des Auftragnehmers
benannten Unterauftragnehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt.

8.3 Der Auftragnehmer darf zur Vertragserfillung eingesetzte Personen

e in vereinbarten Schlusselpositionen nur mit Einwiligung des Auftraggebers auswechseln; der
Auftraggeber wird seine Einwilligung unverzuglich erklaren, wenn die Ablésung zwingend erforderlich
ist und der Auftragnehmer eine qualifizierte Ersatzperson anbietet. Zwingend erforderlich ist die
Ablésung, wenn der weitere Einsatz unmaglich ist.

e die nicht auf Schllsselpositionen eingesetzt sind, auch ohne Einwilligung des Auftraggebers, jedoch
nur unter angemessener Berucksichtigung der Interessen des Auftraggebers, durch eine qualifizierte
Ersatzperson auswechseln.

Die Ersatzperson gilt nur dann als qualifiziert, wenn sie mindestens Uber die vertraglich vorausgesetzte
Eignung verfugt. Eine hohere Qualifikation der Ersatzperson begriindet keinen Anspruch auf Erhéhung
der Vergutung. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Ersatzperson einer teureren Kategorie
zuzuordnen ware. Die durch den Austausch und die Einarbeitung der Ersatzperson entstehenden Kosten
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

8.4 Der Auftraggeber kann mit Begrindung den Austausch einer vom Auftragnehmer zur
Vertragserflllung eingesetzten Person verlangen, wenn diese mehr als unerheblich gegen vertragliche
Pflichten verstof3en hat. In diesen Fallen gilt Ziffer 8.3 entsprechend.

9 Vergiitung

9.1 Der Pauschalfestpreis ist die einseitig nicht anderbare Gesamtvergutung, die flr die Leistung
geschuldet ist. Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten* sind im Pauschalfestpreis
enthalten. Soweit die Vereinbarung einer Vergutung bei Open Source Software* gegen die dafir
geltenden Lizenzbedingungen verstofdt, umfasst die vereinbarte Vergltung die Rechteverschaffung an
solcher Software nicht; die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Rechteverschaffung auch an solcher
Software bleibt unberiihrt. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, soweit die
Parteien keine Anderung der Leistungen vereinbaren.

9.2 Ist eine Vergltung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes:

9.2.1 Es wird lediglich der Zeitaufwand vergitet. Reisezeiten, Reisekosten, Materialkosten und/oder
Nebenkosten* werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung vergitet. Vom Auftraggeber zu
vertretende Wartezeiten des Auftragnehmers werden wie Arbeitszeiten vergitet. Der Auftragnehmer
muss sich jedoch das anrechnen lassen, was er durch die Nichterbringung seiner Leistung erspart oder
durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben béswillig unterlasst. Die Zahlung
einer Vergutung nach Aufwand setzt vom Auftragnehmer unterschriebene Nachweise Uber die Leistungen
und die weiteren geltend gemachten Kosten, z.B. entsprechend Muster 1 — Leistungsnachweis
Dienstleistung - voraus.

Version 3.0.0 vom 01.03.2026
Seite 7 von 15

56



BAl

Dienstleistungs-AGB

9.2.2 Es werden nur die fur die jeweilige Leistung vereinbarten bzw. abgerufenen Kategorien vergutet. Ist
fur eine Leistung keine bestimmte Kategorie vereinbart, werden nur die Kategorien vergutet, die zur
Erfullung erforderlich sind. Satz 1 und 2 gelten auch dann, wenn die Leistung durch eine Person erbracht
wird, die einer teureren als der erforderlichen Kategorie zuzuordnen ist.

9.2.3 Ist bei Vergitung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, teilt der Auftragnehmer dem
Auftraggeber jeweils unaufgefordert den Bearbeitungsstand und den voraussichtlichen Restaufwand mit,
wenn die Obergrenze zu ca. 75% und zu 100% erreicht ist oder wenn sich abzeichnet, dass
Hinderungsgriinde der vollstandigen Erbringung der Leistung innerhalb der Obergrenze entgegenstehen.
Unabhéangig hiervon ist der Auftragnehmer auch bei Uberschreitung der Obergrenze zur vollstandigen
Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die
Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer ist jedoch in diesem Fall verpflichtet, die
vereinbarte Leistung gegen zusatzliche Vergltung nach Aufwand zu den vereinbarten Satzen vollstandig
zu erbringen, sofern der Auftraggeber dies verlangt.

9.2.4 Je Kalendertag wird nicht mehr als ein Tagessatz vergutet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein
vereinbarter Tagessatz kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens acht Zeitstunden
geleistet wurden. Werden weniger als acht Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung
zu stellen. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden angefangene Stunden anteilig vergitet.
Pausen sind auszuweisen und werden nicht vergutet. Werden mehr als sechs Zeitstunden geleistet, wird
vermutet, dass der Auftragnehmer eine halbstiindige Pause eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn der
Auftragnehmer mit dem Leistungsnachweis nachweist, keine Pause gemacht zu haben. Soweit der
Auftraggeber nicht ausdricklich zugestimmt hat oder etwas anderes vereinbart wurde, sind Leistungen
nur in den Zeiten zu erbringen, fur die weder ein Zuschlag noch ein anderer erhéhter Vergutungssatz
vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine solche Zustimmung oder Vereinbarung tatig, kann er
weder einen Zuschlag noch einen erhéhten Vergitungssatz verlangen.

9.3 Die Vergutung zum Pauschalfestpreis ist nach Erbringung der Leistung féllig. Im Vertrag kdnnen
Abschlagszahlungen vereinbart werden. Die Vergitung fir Leistungen nach Aufwand ist monatlich
nachtraglich fallig, soweit nichts anderes vereinbart ist.

9.4 Eine fallige Vergutung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer pruffahigen Rechnung zu zahlen,
soweit nichts anderes vereinbart ist.

9.5 Ist eine Preisanpassung fir die Leistungen vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Regelung
vorgesehen ist, Folgendes: Eine Erhéhung der Vergutung kann erstmalig 12 Monate nach
Vertragsbeginn, weitere Erhdhungen friihestens jeweils 12 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen
Erhdéhung angekundigt werden. Eine Erhéhung wird drei Monate nach der Ankiindigung wirksam. Die
Erhéhung hat angemessen und nicht entgegen der fir die Leistung relevanten Markttendenz zu sein und
darf maximal 3% der zum Zeitpunkt der Anklndigung der Erhéhung geltenden Vergltung betragen.

9.6 Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuztglich der geltenden gesetzlichen
Umsatzsteuer.

10 Verzug/ Reaktionszeiten*/ Vertragsstrafen

10.1 Der Termin- und Leistungsplan ist im Vertrag festgelegt oder wird nach Vertragsschluss zwischen
den Parteien abgestimmt. Soweit nicht anders vereinbart, sind solche Termine verbindlich einzuhalten.
Bei Verzdgerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der
Verzdgerung betroffenen Ausflhrungsfristen angemessen; die gesetzlichen Anspriche der Parteien
bleiben hiervon unberuhrt.

10.2 Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzdégerungsschaden verlangen. Ferner kann der
Auftraggeber den Vertrag ganz oder teilweise entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, d.h. bei einer
Teilkiindigung nur bezogen auf die in Verzug befindliche Leistung, kiindigen, wenn er dem Auftragnehmer
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall dem
Auftraggeber zum Ersatz des durch die Kiindigung des Vertrages entstehenden Schadens verpflichtet.
Anstelle des durch die Kindigung entstehenden Schadens, kann der Auftraggeber Ersatz vergeblicher
Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. Die Fristsetzung ist in den gesetzlich genannten
Fallen gem. §§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. Es gelten die Satze 4 und 5 der Ziffer 15.2
entsprechend.
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10.3 Des Weiteren ist der Auftraggeber fiir den Fall der Uberschreitung eines im Vertrag als
vertragsstrafenrelevant vereinbarten Termins berechtigt, fir jeden Werktag, an dem sich der
Auftragnehmer mit der Einhaltung des Termins in Verzug befindet, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2%
des Auftragswertes™ fur die in Verzug befindliche Leistung zu verlangen. Insgesamt darf die Summe der
aufgrund dieser Regelung zu zahlenden Vertragsstrafen jedoch nicht mehr als 5% des Auftragswertes*
fur die in Verzug befindliche Leistung betragen.

10.4 Soweit vereinbart, ist der Auftraggeber fiir den Fall der Uberschreitung vereinbarter Reaktionszeiten*
berechtigt, fir jeweils angefangene 25% Uberschreitung der Reaktionszeit* innerhalb der Servicezeiten*
eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,1% der jahrlichen Vergutung maximal jedoch 1% der jahrlichen
Gesamtvergitung pro Verzugsfall zu verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer die
Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung pro
Vertragsjahr zu zahlenden Vertragsstrafe nicht mehr als 5% der jahrlichen Gesamtvergltung pro
Vertragsjahr betragen.

10.5 § 341 Abs. 3 BGB findet mit der MalRgabe Anwendung, dass die Strafe bis zum Ablauf von zwolf
Monaten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. Die Summe aller zu zahlenden
Vertragsstrafen betrdgt maximal 5% des Auftragswertes*. Die Vertragsstrafen werden auf
Schadensersatzanspriiche angerechnet.

11 Schlechtleistung

Wird eine Leistung nicht vertragsgemal erbracht, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer zu
verlangen, die Leistung ohne Mehrkosten fur den Auftraggeber innerhalb angemessener Frist
vertragsgemal zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat.

Die sonstigen Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadens- oder Aufwendungsersatz und
sein Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund gemaR Ziffer 15.2, bleiben hiervon unberuhrt.

12 Schutzrechte Dritter

12.1 Macht ein Dritter gegenliber dem Auftraggeber Anspriiche wegen der Verletzung von Schutzrechten
durch die Leistungen des Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeintrachtigt oder
untersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemaR Ziffer 11 wie folgt:

e Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Leistungen so andern
oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den vereinbarten
Funktions- und Leistungsmerkmalen in fur den Auftraggeber zumutbarer Weise entsprechen, oder
den Auftraggeber von Anspriichen gegentiber dem Schutzrechtsinhaber freistellen.

e st die Anderung und der Ersatz dem Auftragnehmer unmdglich oder nur zu unverhaltnismaRigen
Bedingungen mdglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der
entrichteten Vergltung zurtickzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine
angemessene Auslauffrist zu gewahren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder
sonstigen Bedingungen maglich.

Vorgenannte Aufzahlungspunkte gelten entsprechend, soweit sich flr die vertragsgemafle Ausiibung der
in Bezug auf die flir die Software vereinbarten Rechte weitere Vergltungspflichten gegeniber Dritten
ergeben, z.B. fur Patentlizenzen oder die Auslibung bestimmter Nutzungsrechte.

12.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzuglich Uber geltend gemachte Anspriiche Dritter
verstandigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und
jegliche Auseinandersetzung einschlieRlich etwaiger auflergerichtlicher Regelungen entweder dem
Auftragnehmer Uberlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer fiihren. Der Auftragnehmer
erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schaden, soweit dem
Auftraggeber aus Rechtsgriinden die geeigneten Abwehrmallnahmen und Vergleichsverhandlungen
vorbehalten bleiben bzw. bleiben missen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf einen
Vorschuss in Hohe der geschatzten Verteidigungskosten.

12.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Anspriiche gegen
den Auftragnehmer ausgeschlossen.
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13 Haftungsbeschriankung

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten fur alle gesetzlichen und
vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzanspriche des Auftraggebers folgende Regelungen:

13.1 Bei leicht fahrlassigen Pflichtverletzungen wird die Haftung fir den Vertrag insgesamt grundsatzlich
auf den Auftragswert* beschrankt. Betragt der Auftragswert* weniger als 50.000,- €, wird die Haftung auf
50.000,- € beschrankt. Im Falle von Sachschaden ist die Haftung auf eine Million Euro beschrankt, wenn
der Auftragswert* geringer als eine Million Euro ist.

13.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur fiir denjenigen Aufwand, der bei
ordnungsgemalfer und regelmafiger Datensicherung* durch den Auftraggeber fiir die Wiederherstellung
der Daten erforderlich gewesen ware. Die Beschrankung gilt nicht, wenn und soweit die Datensicherung*
Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist.

13.3 Anspriche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist.

13.4 Die Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Anspriiche wegen Vorsatz und grober Fahrlassigkeit,
bei der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren
nichts anderes geregelt ist.

13.5 Haftungs- und Gewahrleistungsbeschrankungen aus den Lizenzen einer Open Source Software*
gelten nur zugunsten der Rechteinhaber und nicht zugunsten des Auftragnehmers. Wenn der
Auftragnehmer die Rechte an einer solchen Open Source Software* innehat, gelten die im Lizenztext
enthaltenen Haftungs- und Gewahrleistungsbeschrankungen ebenfalls nicht gegeniber dem
Auftraggeber.

14 Mitwirkung des Auftraggebers

14.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und Unterlagen aus
seiner Sphare rechtzeitig zur Verfugung stellen. Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des
Auftragnehmers Zugang zu seinen Raumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen
Infrastruktur rechtzeitig gewahren und die bei ihm vorhandenen Dokumentationen rechtzeitig iibergeben,
jeweils soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich ist und die gesetzlichen und vereinbarten
personlichen Voraussetzungen (z.B. Sicherheitsiiberprifungen nach Sicherheitstiberpriufungsgesetz -
SUG -) erfilllt sind. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz Aufforderung des
Auftragnehmers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollstandig nach, kann der Auftragnehmer ein Angebot
unterbreiten, diese Leistungen selbst anstelle des Auftraggebers zu erbringen. Sonstige Anspriiche des
Auftragnehmers bleiben unberuhrt.

14.2 Bei vereinbartem Teleservice* wird der Auftraggeber entsprechend den Festlegungen in einer
Teleservicevereinbarung die notwendigen technischen Einrichtungen auf seiner Seite bereitstellen und
den Zugriff auf das System ermdglichen.

14.3 Die ordnungsgemalRe Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber.

15 Laufzeit und Kiindigung

15.1 Ist die Dauer des Dienstvertrages weder vereinbart, noch aus der Beschaffenheit oder dem Zweck
der Leistungen zu entnehmen, kann dieser von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf
eines Kalendermonats ganz oder teilweise gekindigt werden, frihestens jedoch zum Ende einer im
Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere Kindigungsfrist vereinbart
werden.

15.2 Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - ohne
Einhaltung einer Kindigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des
Klndigungsgrundes ganz oder teilweise gekiindigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen
gegeben sind, aufgrund derer dem Kiindigenden unter Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalles
und unter Abwagung der Interessen der Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr
zugemutet werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die
Kindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach erfolgloser
Abmahnung zulassig, soweit nicht gemaf § 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine Fristsetzung entbehrlich

Version 3.0.0 vom 01.03.2026
Seite 10 von 15

59



BAl

Dienstleistungs-AGB

ist. Im Falle der Kiindigung aus wichtigem Grund hat der Auftragnehmer Anspruch auf Vergltung fur die
bis zum Wirksamwerden der Kiindigung aufgrund des Vertrages erbrachten Leistungen. Die Vergutung
entfallt aber fur solche Leistungen, fiur die der Auftraggeber darlegt, dass sie fur ihn aufgrund der
Kindigung ohne Interesse sind.

16 Pflichten nach Vertragsende

16.1 Mit Vertragsende hat der Auftragnehmer unverziglich und unaufgefordert samtliche vom
Auftraggeber erhaltenen Unterlagen, Hilfsmittel, Materialien oder Gegenstande herauszugeben, die ihm
zum Zwecke der Vertragsausfihrung bestimmungsgemaf nicht dauerhaft Uberlassen wurden. Dies gilt
auch fur alle Kopien. Des Weiteren sind alle Leistungsergebnisse in jeder Form an den Auftraggeber zu
Ubergeben; soweit die Einrdumung ausschlieRlicher Rechte vereinbart ist, gilt dies inklusive der erstellten
Kopien.

16.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, an Stelle der Herausgabe ganz oder teilweise die sichere Léschung
oder Vernichtung zu verlangen. Diese ist dem Auftraggeber auf Verlangen und nach seiner Wahl durch
entsprechende Erklarung oder anderweitig nachzuweisen. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben
unberihrt.

17 Anderung der Leistung nach Vertragsschluss

Der Auftraggeber kann nach Vertragsschluss jederzeit Anderungen des Umfangs der Leistungen
verlangen, es sei denn, dies ist fir den Auftragnehmer unzumutbar. Das Anderungsverfahren ist auf
einem Formular gemaR Muster 2 - Anderungsverfahren Dienstleistung - zu dokumentieren, soweit nichts
anderes vereinbart ist. Andert sich der Umfang der vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers, kann
der Auftragnehmer verlangen, dass der Vertrag entsprechend angepasst wird. Unbeschadet dessen gilt
§ 2 der VOL/B (Fassung 2003).

18 Haftpflichtversicherung

18.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers nach, dass er tber
eine im Rahmen und Umfang marktiubliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare
Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfugt.

18.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des EVB-IT Dienstvertrages
aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach
erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kiindigung des Vertrages berechtigt, wenn ihm ein Festhalten
am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere
Schadensersatzanspriiche, bleiben hiervon unbertihrt.

19 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit

19.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder
genutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschriften
genugende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschlief3en.

19.2 Der Auftragnehmer sorgt daftr, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erflllung
des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen Uber den Datenschutz beachten. Die nach
Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spatestens vor der erstmaligen
Aufnahme der Tatigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.

19.3 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise auflerordentlich kiindigen, wenn der
Auftragnehmer seinen Pflichten gemaR Ziffern 19.1 und 19.2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten
angemessenen Frist nicht nachkommt oder dem Auftraggeber ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht
zumutbar ist, weil der Auftragnehmer Datenschutzvorschriften vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt
hat.

19.4 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhaltnisses erlangten vertraulichen
Informationen, Geschéafts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an
Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaustausch
des Auftraggebers mit und innerhalb der 6ffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie die Erflllung
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gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberlhrt bleibt die Pflicht zum vertraulichen Umgang mit auf
der Grundlage des Vertrages erlangten Geschafts- und Betriebsgeheimnissen.

19.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Unterauftragnehmer
weiterzugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdricklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese
vertraulichen Informationen fur die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Unterauftragnehmer
erforderlich sind (,need-to-know*“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Unterauftragnehmer zuvor dem
Auftragnehmer gegenuber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, wie der
Auftragnehmer gegenliber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der vertraulichen
Informationen durch den Unterauftragnehmer ausgeschlossen sein; soweit nicht der Auftraggeber jeweils
zuvor einer Weitergabe ausdrucklich zugestimmt hat.

19.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schitzenswert
ansehen wirde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies kénnen auch solche Informationen sein,
die wahrend einer mundlichen Prasentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen
durfen ausschlieRlich zum Zweck der Erfiillung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht flr Informationen, die den Parteien bereits rechtmaRig
bekannt sind oder auRerhalb des Vertrages ohne Versto3 gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung
bekannt werden.

20 Zuriickbehaltungsrechte

Zurlckbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenanspriiche nicht oder diese sind
rechtskraftig festgestellt.

21 Textform

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedirfen vertragliche Mitteilungen und Erkldrungen mindestens der
Textform.

22 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland untgr Ausschluss der Normen, die in eine andere
Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber
Vertrage Uber den internationalen Warenkauf (CISG*).

Begriffsbestimmungen

Begriff Definition

Auftragswert Der Auftragswert ist die Summe aller Vergutungen
aus dem Vertrag.

CISG United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (Ubereinkommen der
Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den
internationalen Warenkauf).

Copyleft Eine Lizenzbedingung, die fur die Nutzung,
Anderung oder Verbreitung der lizenzierten
Software* oder Softwarekomponente verlangt,
dass die Software*, Softwarekomponente oder
davon abgeleitete Werke unter inhaltsgleichen
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Begriff Definition

(Copyleft)Lizenzbedingungen kostenlos und in
Quellcode*form zur Verfugung gestellt werden.

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und
organisatorischen MaRRnahmen zur Sicherstellung
der Verflgbarkeit, Integritat und Konsistenz der auf
dem  IT-System  gespeicherten und  flr
Verarbeitungszwecke genutzten Daten und
Software.

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur
Leistungserbringung  notwendig und  keine
Reisekosten sind.

Objektcode Zwischenergebnis eines Compiler- bzw.
Ubersetzungsvorgangs des Quellcodes* eines
Programms.

openCode openCode ist die gemeinsame Plattform der

Offentlichen Verwaltung fiir den Austausch von
Open Source Software.

Open Source Software Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente
liegt vollstdndig im Quellcode* vor und an der
Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente
werden Nutzungsrechte eingerdumt, die es
jedermann, jederzeit, an jedem Ort und zu jedem
Zweck, unentgeltlich und inhaltlich unbeschrankt
gestatten, die Standardsoftware* bzw.
Softwarekomponente ohne Auflagen, Bedingungen
oder weitere Voraussetzungen im Objekt- und
Quellcode* zu benutzen und zu verwenden,
insbesondere zu analysieren, dauerhaft und
vorUbergehend in unveranderter oder veranderter
Form ganz oder in Teilen zu vervielfaltigen, zu
Ubersetzen, zu bearbeiten, zu arrangieren, zu
verandern oder anderweitig umzuarbeiten und im
Original, als Vervielfaltigungsstick in Quellcode*-
oder Objektcodeform zu verbreiten und zu
vermieten, offentlich wiederzugeben und 6ffentlich
zuganglich zu machen, ohne dass es notwendig ist,
eine zusatzliche Lizenz zu erwerben. Solche
Standardsoftware* oder Softwarekomponenten
werden gewohnlich auch Open Source Software
(OSS), Freie Software / Free Software oder Free,
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Begriff Definition

Libre and Open Source Software (FLOSS)
genannt.

Die Verbreitung, Vermietung, offentliche
Wiedergabe und offentliche Zuganglichmachung
einer solchen Standardsoftware* bzw.
Softwarekomponente darf  entgegen der
vorstehenden Regelung weder eingeschrankt noch
an andere Auflagen, Bedingungen oder
Voraussetzungen geknlpft werden, als an die
folgenden:

e \Weitergabe des Lizenztextes

e Ausschluss der Erweiterung der jeweiligen
Lizenz um zusatzliche Bedingungen

e Copyleft*-Pflicht

e Verbreitung, Vermietung, offentliche
Wiedergabe und offentliche
Zuganglichmachung der Standardsoftware*®
bzw. Softwarekomponente frei von Entgelten
fur die Einrdumung von Nutzungsrechten
(,Lizenzgebuhren®, ,License Fees")

o \Weitergabe unter anderen
Lizenzbedingungen kann von weiteren
Voraussetzungen abhangig gemacht werden

e Pflicht zur Weitergabe oder sonstigen
Bereitstellung des Quellcodes* und ggf. Pflicht
zur Weitergabe oder sonstigen Bereitstellung
weiterer Materialien

e Pflicht zur Angabe von Urheber- oder
Markenhinweisen und ahnlichen Hinweisen
oder Material (z. B. NOTICE-Dateien) und
Pflicht zu &hnlichen Angaben

e Pflicht zu Hinweisen auf die Verwendung der
Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente
in einer anderen Software, z. B. in der
Dokumentation oder der Standardsoftware*
selbst

e Angaben zu Anderungen an  der
Standardsoftware* bzw.
Softwarekomponente. Die Lizenz kann
vorschreiben, dass abgeleitete Werke einen
anderen Namen oder eine andere
Versionsnummer als die Originalsoftware
tragen mussen

o Weitergabe oder Anzeige eines
Haftungsausschlusses

e Mitliefern von Installationsinformationen* in
bestimmten Fallen

Version 3.0.0 vom 01.03.2026
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Dienstleistungs-AGB

Begriff Definition

e bei der Weitergabe zusammen mit
Drittsoftware: Eine  Verpflichtung  zur
Klarstellung in den Lizenzbedingungen der
Drittsoftware, dass die Lizenzbedingungen der
Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente
unberthrt bleiben.

Die unter evb-it.gov.de verfugbare ,Open Source
Lizenzliste enthalt Lizenzen, die dieser Definition
entsprechen.

Quellcode Code eines Programms in der Fassung der
Programmiersprache.

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit
der Leistung zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt
mit dem Zugang der entsprechenden Meldung oder
Eintritt des vereinbarten Ereignisses wahrend der
vereinbarten Servicezeiten* und lauft
ausschlieBlich wahrend der  vereinbarten
Servicezeiten*. Geht eine Meldung auflerhalb der
vereinbarten Servicezeiten* ein oder tritt das
vereinbarte Ereignis aulRerhalb der Servicezeiten
ein*, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der
nachsten Servicezeit*.

Servicezeit Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch
auf vertraglich geschuldete Leistungen durch den
Auftragnehmer hat.

Teleservice Leistungen unter Inanspruchnahme von
technischen Einrichtungen zur Fernkommunikation
von einem Standort aufRerhalb des Einsatzortes der
Leistungen.

Werkzeug Hilfsmittel flr die Entwicklung und Bearbeitung der
Leistungen.

Version 3.0.0 vom 01.03.2026
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | MéhlistraRe 27 | 68165 Mannheim

PDF-Versand und Qualitatsanforderungen fiir Eingangsrechnung

Sehr geehrter Lieferant und Geschaftspartner,

im Rahmen der Optimierung unserer Buchhaltungsprozesse méchten wir lhnen, wie auch uns,
zukUnftig den Papierversand Ihrer Rechnungsdokumente ersparen. Sie unterstiitzen uns bei diesen
Bemuihungen, in dem Sie Ihre Rechnungen und Rechnungskorrekturen ab sofort im PDF-Format
per Email Ubermitteln und uns hierdurch auch helfen die Bearbeitungszeit Ihrer Rechnungen zu
reduzieren.

Damit auch Sie diese Vorteile nutzen kdnnen, bitten wir Sie die Hinweise und Anforderungen, sowie
die Qualitatsstandards in beigefigter Ubersicht zwingend zu beachten und Ihre Dokumente
ausschlieBlich an das, fir die jeweilige Gesellschaft freigegebene Postfach zu versenden.

Bitte Berucksichtigen Sie, dass eine Abweichung von unseren Anforderungen und Qualitatsstandards
zu einer erheblichen Verzdgerung bei der Bearbeitung und Begleichung fiihren kann.

Dieses Schreiben stellt bis auf Widerruf, die schriftliche Zustimmung der RNV, sowie der in
beiliegender Ubersicht genannten Gesellschaften zum Empfang von PDF-Rechnungen dar.

Im Falle weiterer Fragen zum PDF-Versand, beantworten wir lhnen diese unter der Email-Adresse:
Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Vielen Dank fur lhre Unterstiitzung.
Mit freundlichen GriRen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Kreditorenbuchhaltung

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) MohlstraRe 27 | 68165 Mannheim Deutsche Bank Mannheim Kto.-Nr. 0449 00900 - BLZ 670 700 10
Telefon: 06 21 4 65 - 0 - Telefax: 06 21 4 65 - 32 62 IBAN DE76670700100044900900 - BIC DEUTDESMXXX
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbiirgermeister Christian Specht Postbank Ludwigshafen Kto.-Nr. 6432-676 - BLZ 545 100 67
Geschéftsfiihrer: Martin in der Beek - Christian Volz IBAN DE55545100670006432676 - BIC PBNKDEFF545

Sitz und Registergericht: Mannheim - Handelsregister-Nr.: HRB 8674 Ust-1dNr.: DE 213122348

www.rnv-online.de Glaubiger ID: DE17RNV00000098603

1/1
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Anforderungen an den Rechnungsversand per PDF

Sehr geehrter Lieferant und
Geschaftspartner,

mit dem Versand lhrer Rechnung per PDF
entscheiden sie sich fiir eine schnelle und
effiziente Art der Ubermittlung.

Hierdurch wird der Prozess der
Rechnungsverarbeitung verkiirzt und
eine termingerechte Zahlung ermdglicht.

Bei Nutzung des Rechnungsversands per
PDF beachten Sie bitte die im folgenden
aufgefiihrten Anforderungen und
Qualitatsstandards.

Vielen Dank fiir hre Unterstiitzung!

Anforderungen an den
PDF-Rechnungsversand

Wenn Sie den elektronischen Rechnungsversand im PDF
Format nutzen wollen, bestehen folgende
Anforderungen:

Dateiformat:

* Es werden nur Dokumente mit der Dateiendung .pdf
akzeptiert und verarbeitet.

* Bitte verwenden Sie keinen Passwortschutz

* Keine Sonderzeichen (:*?/“><) im Dateinamen

Dateiinhalt:

* Nur eine Rechnung je PDF-Datei

* Mehrseitige Dokumente und Anlagen bitte immerin
einem PDF-Dokument zusammenfassen

* Keine separaten Anlagen moglich

Emailversand:

* Jede Gesellschaft besitzt Ihre eigene Email-Adresse.
Abweichende Belegeingdnge werden nicht
bearbeitet.

* Bitte senden sie ausschlieBlich Rechnungen und
Gutschriften/Rechnungskorrekturen an die jeweilige
Email-Adresse.

* Abweichende Dokumente oder Anfragen kdnnen
nicht beriicksichtigt werden.

Mahnungen und sonstige Riickfragen richten Sie bitte
an: Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Rechnungs- und Email-
Adressen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_RNV@rnv-online.de

MV Mannheimer Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_MV@rnv-online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Erstellungsprozess fiir
PDF-Rechnungen

Optimaler Weise erstellen Sie das
PDF-Dokument direkt aus einem
Programm (ERP, Word, Excel,...)
und nicht aus einem gescannten
Papierdokument.

Optimal Ungeeignet

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH -

Qualitatsanforderungen an eine Rechnung

Als Voraussetzung fiir eine schnelle Bearbeitung und
Begleichung einer Rechnung, stellt die
Rechnungsqualitat einen entscheidenden Faktor dar.
Unterstiitzen Sie daher die Verbesserung der
Rechnungsverarbeitungszeiten in dem Sie die folgenden
Mindestanforderungen beachten:

* Korrekte und vollstandige Rechnungsanschrift der
beauftragenden Gesellschaft

* Angabe der korrekten RNV-Bestellnummer

* Rechnungsdetails (Menge, Preis, Bezeichnung,
Zahlungsbedingung,...) und Abrechnungsweise
entsprechen der zugehdrigen Bestellung

* Es wird nur eine Bestellung je Rechnung abgerechnet
* Ausweis von Netto-, Steuer- und Bruttobetrag

* Angabe der Wahrung

* Ausweis des Liefer- / Leistungsdatums

* lhre Umsatzsteuer-ID ist enthalten

¢ lhre Bankverbindung (IBAN + BIC) ist angegeben

* Keine handschriftlichen Angaben

* Um eine gute Lesbarkeit zu gewahrleisten, sollte
moglichst ein weiRer Rechnungshintergrund gewahlt
werden

Fiir den Ausnahmefall einer Rechnung ohne Bestellung
geben Sie bitte den vollstandigen Namen, sowie die
Email-Adresse des Anforderers an.

Anforderungen an die Rechnungsqualitat

Beispielrechnung
Entsprechend dem RNV-Qualitatsstandard

Rechnung

Rechnungsdatum: 01.10.2020
Rechnungsnummer: RG123456
Rechnungsanschrift:

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Moéhlstrae 27
68165 Mannheim

RNV-Bestellnummer: 4xxxxxxxxx

Bezeichnung, Menge, Preis, Lieferschein, Positionsbetrag, ...

Liefer- / Leistungsdatum: 30.09.2020

Zahlungsbedingung: Netto: 1.000,00 EUR
30 Tage netto MwSt 16 %: 160,00 EUR
Gesamt: 1.160,00 EUR

IBAN: DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

BIC:  XXXXXXXXXXXX Ust.ID: DE123456789
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Angebotsschreiben

[Zweitrechenzentrum]
[061-26-EK7]

Angebotsschreiben

Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft

Betreff: [Zweitrechenzentrum

[061-26-EK7]

Hiermit unterbreiten wir Ihnen das nachfolgende Angebot

an das wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist am [31.07.2026] gebunden halten.

Wir haben unser Angebot ausschlieBlich auf Grundlage der Angaben der Vergabeunterlagen erstellt.

1. Angebotsinhalt

Bestandteile unseres Angebotes (Vertragsbestandteile), an die wir uns bis zum Ablauf der
Bindefrist gebunden halten, sind neben diesem Angebotsschreiben folgende Unterlagen:

n f
r w &
v

Y

Mit gutem Gefih! unterwegs.

Vertragsbestandteil

Vom Auftraggeber zur
Verfiigung gestellte Unterlage

Vom Bieter ausgefullt mit dem
Angebot einzureichen

Vertraulichkeitserklarung

=

EVB-IT-Dienstvertrag

]

[] wird nach
Zuschlagserteilung von
beiden Vertragspartnern
unterzeichnet

EVB-IT Dienstleistungs-AGB

]

Ausgefulltes Preisblatt

X als Excel- und PDF-Datei

Ausgefilltes Lastenheft &
Leistungsbeschreibung

X

Bietergemeinschaftserkléarung

X X X KX

X nur bei Angebotsabgabe
durch eine BIGE
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Angebotsschreiben r n 7
\ ¥ 4

Mit gutem Gefih! unterwegs.

[Zweitrechenzentrum]
[061-26-EK7]

2. Ansprechpartner

Als vertretungsberechtigten Ansprechpartner benennen wir:

Name
Anschrift

|
|
Telefon |
|
|

Telefax

E-Mail-Adresse

3. Umsatzsteuernummer und Bankverbindung

Umsatzsteuer-Nr. | [

Bankverbindung

Kontoinhaber |
IBAN |
BIC |

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft erstellt, bitte die Daten des fur die Rechnungsstellung und den
Zahlungsempfang festgelegten Unternehmens eintragen.

4. Preisangebot

Wir bieten die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen zu den von uns im

Preisblatt/Leistungsverzeichnis

eingesetzten Preisen an.

Mit Annahme dieses Angebots durch den Auftraggeber kommt der Vertrag zustande.

Hier gemél3 § 126b BGB eintragen:

(Name des Ausstellers dieser Erkléarung) fiir (Firmenname und Rechtsform)
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Vertraulichkeitserklarung

des / der

- nachfolgend , Informationsempfdnger” genannt —

gegenuber der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Mohlstrale 27
68165 Mannheim

sowie zugleich gegeniber
der mit ihr verbundenen Unternehmen

— nachfolgend rnv oder auch ,,Informationsinhaber” genannt —
— zusammen nachfolgend auch Parteien genannt —

im Rahmen der Zusammenarbeit bezuglich des Auftrags/Projekts:

,061-26-EK7 — Zweitrechenzentrum”

Praambel

Zu einer Zusammenarbeit zwischen den oben genannten Parteien ist der Austausch von
vertraulichen Informationen erforderlich. AnschlieRend an die erfolgte Beauftragung des
Informationsempfangers dient diese Erklarung dem Schutz und der Erhaltung vertraulicher
Informationen, die durch den Informationsinhaber offengelegt und der anderen Partei
zuganglich gemacht werden und wurden.
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§ 1 Gegenstand der Vertraulichkeitserklarung

(1) Die rnv macht dem Informationsempfanger vertrauliche Auskinfte Uber sich oder mit
ihr verbundene Unternehmen, seine kunftigen Geschafte, Projekte, finanzielle und
andere Angelegenheiten sowie damit verbundene strategische, technologische,
vertriebliche und kaufmannische Informationen im Hinblick auf die Zusammenarbeit
direkt oder indirekt zuganglich (nachfolgend zusammengefasst als ,vertrauliche
Informationen”).

(2) Diese vertraulichen Informationen kénnen insbesondere Unterlagen, Materialien oder
Daten sein, unabhangig von der Art der Ubermittlung, gleich ob in elektronischer,
gedruckter, schriftlicher, mindlicher, kérperlicher oder anderer Form.

(3) Vertrauliche Informationen sind im Falle einer Beauftragung auch die beauftragten
Leistungen und sonstige Arbeitsergebnisse.

§ 2 Vertraulichkeitsverpflichtung

(1) Der Informationsempfanger verpflichtet sich, samtliche ihm im Rahmen der
Vertragsverhandlungen und der Zusammenarbeit oder im Zusammenhang mit dem
Gegenstand der Vertraulichkeitserklarung direkt oder indirekt zur Kenntnis gelangten
vertraulichen Informationen

a) strikt vertraulich zu behandeln,

b) darlber Stillschweigen zu bewahren,

c) ausschlieBlich gegeniiber solchen Organen, Mitarbeitern, verbundenen
Unternehmen, fachlichen Beratern und Rechtsanwalten zu offenbaren, die der
Einhaltung der Bestimmungen dieser Erklarung in Bezug auf vertrauliche
Informationen zustimmen oder aufgrund ihrer beruflichen Stellung zur
Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind,

d) nicht an Subunternehmen weiterzugeben,

e) ausschlielich im Rahmen der Vertragsverhandlungen sowie im Sinne der
Prdambel und des Gegenstands der Vertraulichkeitserklarung zu verwenden,

f) Dritten nicht zuganglich zu machen und jeden unbefugten Zugriff durch Dritte zu
verhindern,

g) nicht selbst zu verwerten oder zu verwenden und weder eigene Aktivitaten zur
Nutzung ohne Zustimmung des Informationsinhabers zu entfalten, noch solche
Aktivitaten bei Dritten anzuregen oder zu unterstitzen oder sich daran zu
beteiligen.

Diese Verpflichtung besteht auch, wenn die vertraulichen Informationen nicht
ausdricklich als vertraulich kenntlich gemacht wurden.

Der Informationsempfanger verpflichtet sich unabhangig davon, die einschlagigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Die Geltung der entsprechenden
Bestimmungen des GeschGehG bleibt ebenso unberuhrt.
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)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Die Vertraulichkeitsverpflichtung erfasst nicht solche Informationen, die

a) im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Erklarung bereits veroffentlicht waren,

b) nachdem sie dem Informationsempfanger gegenlber offenbart worden sind,
Dritten (anders als durch Verletzung einer Vertraulichkeitsverpflichtung)
allgemein zuganglich gemacht geworden sind,

C) zur Zeit der Offenbarung dem Informationsempfanger nachweislich bereits
bekannt waren,

d) der Informationsempfanger von Dritten, die sie rechtmalSig erworben haben
und die der rnv oder einem verbundenen Unternehmen gegenuber nicht durch
eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit gebunden sind, nachweislich rechtmafig
empfangen oder erhalten hat oder

e) deren Mitteilung Folge einer zwingenden Rechtspflicht ist, wobei in diesem Fall
die rnv vor der Offenbarung dartber in Kenntnis zu setzen ist.

Der Informationsempfanger hat samtliche vertrauliche Informationen an einem
gesicherten Ort aufzubewahren und alle geeigneten Vorkehrungen zu treffen, um die
Vertraulichkeit sicherzustellen. Der Zugriff auf die vertraulichen Informationen ist auf
solche Mitarbeiter und Vertreter des Informationsempfangers zu beschranken, die in
notwendiger und angemessener Weise Informationen zum  Zweck der
Zusammenarbeit bendtigen.

Vertrauliche Informationen durfen vom Informationsempfanger nicht kopiert oder in
anderer Weise vervielfaltigt werden, ausgenommen dies ist zum Zweck der
Zusammenarbeit der Parteien erforderlich. Nicht mehr benétigte Kopien und sonstige
Vervielfaltigungssticke sind umgehend datenschutzgerecht zu vernichten bzw. zu
|6schen.

Der Informationsempfanger gewahrleistet die Uberwachung des Zugriffs seiner
Mitarbeiter und Vertreter auf vertrauliche Informationen und die Sicherstellung der
Einhaltung der Bestimmungen dieser Vertraulichkeitserklarung. Der
Informationsempfanger wird seine Tochtergesellschaften, sonstige verbundene
Unternehmen, Mitarbeiter und Vertreter, die Zugriff auf die vertraulichen
Informationen haben, anweisen, die Vertraulichkeitsverpflichtung entsprechend
einzuhalten. Er verpflichtet seine Angestellten durch schriftliche Vereinbarung zur
vertraulichen Behandlung und auf das Datengeheimnis gemals § 53 BDSG. Diese
Pflichten bestehen auch Uber das jeweilige Arbeits- und Dienstverhaltnis hinaus.

Der Informationsempfanger verpflichtet sich, den Informationsinhaber unverziglich zu
informieren, wenn der Informationsempfanger, dessen Organe, Mitarbeiter oder
Berater Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter Verstold gegen
Bestimmungen dieser Erklarung weitergegeben wurden.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten uneingeschrankt auch nach Beendigung der
Zusammenarbeit.
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)

3)

(4)

§ 3 Rechte Dritter

Die Uberlassung von Informationen begriindet keinerlei Gewéhr oder Haftung der rmv
fur deren inhaltliche Richtigkeit, Verlasslichkeit oder Vollstandigkeit oder dafir, dass
die Informationen frei von gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten Dritter sind.
Ebenso wenig ist mit der Uberlassung von Unterlagen die Einrdumung von
Nutzungsrechten verbunden.

§ 4 Herausgabe/Vernichtung von Informationen

Nach Abwicklung des Auftrags bzw. Projekts oder im Falle seiner vorzeitigen
Beendigung sowie nach  Aufforderung durch die v haben  der
Informationsempfanger und seine verbundenen Unternehmen alle Unterlagen,
Dateien und Informationstrager, die Kenntnisse und Informationen vertraulicher Art
beinhalten, nach  Wahl des Informationsinhabers  zurlickzugeben  oder
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu |6schen. Die
Ruckgabe/Vernichtung/Léschung erfolgt auf Kosten des Informationsempfangers und
ist dem Informationsinhaber auf Verlangen schriftlich zu bestatigen. Das Protokoll der
Loschung ist der rnv auf Anforderung vorzulegen.

§ 5 Schadensersatz und Vertragsstrafe

Der Informationsempfanger haftet vollumfanglich fur alle Schaden, die der rnv bzw.
mit ihr verbundenen Unternehmen sowie ihren Mitarbeitern oder Dritten durch eine
schuldhafte Verletzung der Bestimmungen dieser Erklarung entstehen. Wenigstens
fahrlassige Verletzung wird vermutet, wenn der Informationsinhaber den Nachweis
erbringen  kann, dass vertrauliche Informationen aus der Sphare des
Informationsempfangers an Dritte gelangt sind. Der Informationsempfanger ist
berechtigt, den Gegenbeweis zu fuhren.

Der Informationsempfanger haftet gleichermafRen fir Schaden, die durch seine
Erfullungsgehilfen, Mitarbeiter oder sonstige Personen, die auf seine Veranlassung in
Kontakt mit von der rnv zuganglich gemachten vertraulichen Informationen treten,
verursacht werden.

Sollte die rnv gleichwohl durch einen Dritten wegen eines Verstofses gegen
Bestimmungen dieser Erklarung durch den Informationsempfanger in Anspruch
genommen werden, wird der Informationsempfanger die rnv im Innenverhaltnis
vollumfanglich von der Haftung freistellen und ihr alle hieraus entstehenden Kosten
zur Abwehr dieser Anspriche (einschlieflich der Kosten der notwendigen
Rechtsverteidigung) erstatten.

Der Informationsempfanger verpflichtet sich unabhangig von einem eventuellen
Schadensersatzanspruch  fir jeden Fall der schuldhaften Verletzung dieser
Vertraulichkeitserklarung eine Vertragsstrafe in Hohe von funf Prozent der (Netto-)
Auftragssumme, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird auf etwaige weitergehende
Schadensersatzanspriiche angerechnet. Die Zahlung der Vertragsstrafe entbindet
nicht von der weiteren Einhaltung der Bestimmungen dieser Erklarung.
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§ 6 Sonstiges

(1) Sollten Bestimmungen dieser Erklarung unwirksam sein oder werden, soll dadurch die
Gultigkeit der Ubrigen Bestimmungen dieser Erklarung nicht beruhrt werden. Das
Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass diese Erklarung eine Regelungsliicke
enthalt. Anstelle der unwirksamen oder der undurchfihrbaren Bestimmungen
verpflichten sich die Parteien, eine angemessene Ersatzregelung zu vereinbaren, die
dem Inhalt der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung mdglichst nahekommt. Im
Falle einer Licke verpflichten sich die Parteien, eine solche Bestimmung zu
vereinbaren, von der — bei Wardigung der Vertraulichkeitserklarung im Ubrigen —
anzunehmen ist, dass die Parteien sie getroffen hatten, waren sie sich der Licke
bewusst gewesen.

(2) Anderungen und Erganzungen dieser Erklarung bedirfen der Schriftform. Dies gilt
auch fur einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Mlndliche Nebenabreden
bestehen nicht.

(3) Die Vertraulichkeitserklarung behalt auch nach Beendigung der Zusammenarbeit und
unabhangig von deren Ergebnis fur finf Jahre Gultigkeit.

(4) Diese Erklarung unterliegt deutschem Recht.
(5) AusschlieSslicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten der Parteien aus oder im

Zusammenhang mit dieser Erklarung sowie Uber deren Wirksamkeit ist der Sitz des
Informationsinhabers.

Unterschrift Informationsempfanger
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7

Wit guiem Gefihl unterwegs.

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeflihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des
geschaftsfiihrenden
Unternehmens

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite 1 von 7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Zweitrechenzentrum Mt gutem GaTahl untarwegs

061-26-EK7

Name des
Bietergemeinschaftsmitglieds

[1]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite2 von 7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Zweitrechenzentrum

Wit guiem Gefihl unterwegs.

061-26-EK7

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [2]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Zweitrechenzentrum

Wit guiem Gefihl unterwegs.

061-26-EK7

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [3]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Zweitrechenzentrum Mt gutem GaTahl untarwegs

061-26-EK7

erklaren, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschlieRen.

Wir erklaren weiterhin, dass

» das oben bezeichnete geschéaftsfuhrende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegeniiber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schliel3t die Abgabe von Erklarungen im
Vergabeverfahren ein — dazu gehdéren auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit;

+ alle Mitglieder im Auftragsfalle fur die Erfullung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;

» das oben bezeichnete geschéftsfiihrende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschrankter
Wirkung Zahlungen anzunehmen.

Seite 5von 7

79



Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Erklérung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschrankenden Abrede i. S. d. § 1 GWB

[Aufforderung Abgabe einer Erklarung uber die Griinde fiir die Bildung einer

Bietergemeinschaft]

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Mit gutem Gefishl unterwegs,
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Formular Aligemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7

Mit gutem Gefdh! unterwegs,

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters

Name des Bieters

Rechtsform

Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Zur ggf. erforderlichen Abfrage | Name

beim Korruptionsregister und

beim Gewerbezentralregister: Vorname

Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum

Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort

geschaftsfuhrenden

Gesellschafter

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Hier gemaf § 126b BGB eintragen:

(Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r - &

Zweitrechenzentrum it guten Gefhl uterwegs.

061-26-EK7
Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder
Eignungsleihe auszufiillen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsféllen ausgefullt werden:
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft ausgefullt werden.

Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitdten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen

qualifizierten Nachunternehmer ausgefullt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu
vervielfaltigen.

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers

1. Erklarung geméan § 123 Abs. 1 GWB

Entweder:

[] Erklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuf3e nach § 30 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten rechtskréftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- 8129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), 8 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- 8§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- 8261 des Strafgesetzbuchs (Geldwéasche; Verschleierung unrechtmaRig erlangter
Vermogenswerte),

- §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europdaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- §108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit 8 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

- den 8§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Férderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt
hat; dazu gehdért auch die Uberwachung der Geschaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der
rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Grinden des o6ffentlichen Interesses geboten ist oder das
Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

2. Erklarung geméanR § 123 Abs. 4 GWB

Enweder

O Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fiinf
Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

[] Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

oder falls diese Erklarungen nicht abgeben werden kénnen:

[ ] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des
offentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismaRig wéare oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmalinahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalnahmen nachzuweisen

Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

3. Erklarung geméaR § 124 Abs. 1 GWB

Enweder

O

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet:

Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstof3en,

das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Uber das Vermdgen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fur die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung
der Geschaftsfuhrung oder die sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafirr, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit einer fir den 6ffentlichen Auftraggeber téatigen Person bei
der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte und der durch andere,
weniger einschneidende MalRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maflinahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfuhrung eines friheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgrinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskiinfte zuriickgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu tbermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen Auftraggebers in
unzuldssiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen koénnte, oder das
Unternehmen hat fahrlassig oder vorsatzlich irrefihrende Informationen tUbermittelt, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu Ubermitteln.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaRer
Ermessensausiibung, inshesondere unter Berilicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéltnismagigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaflinahmen
geman § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

4. Erklarung gemal § 124 Abs. 2 GWB
Zu 8§ 21 AENntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Zu 8§ 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz)
Entweder
(] Erkléarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

rnv

Mit guten Gefihl unterwegs,

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 19 MiLoG (Mindestlohngesetz)
Entweder
(| Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz)
Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

(| Erklarung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfihrenden Personen in

Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede

getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

(Name des Erklarenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer r

Mit guten Gefihl unterwegs,

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben,
wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will.

Auf3erdem muss der Bieter durch

Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass
ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt werden.
Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten

er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Erganzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblatter
B.IV.1. und Referenzen auszufillen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt
entsprechend zu vervielféltigen.

Name des qualifizierten Nachunternehmers

Rechtsform

Anschrift

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
des Landes, in welchem der Nachunternehmer
ansassig ist

[] Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem
Teilnahmeantrag beigefigt.

[] Keine Eintragung.

Zur ggf. erforderlichen Abfrage im
Korruptionsregister und im
Gewerbezentralreqister:

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des
gesetzlichen Vertreters, bei
Personengesellschaften der
geschéftsfiihrenden Gesellschafter

Telefon

Telefax

E-Mail

Ansprechpartner

Angabe, wofir die Kapazitaten dieses anderen
Unternehmens in Anspruch genommen
werden

[ggf. erforderliche Zulassigkeitsnachweise]
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Verpflichtungserklarung des anderen Unternehmens

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft

rn

Mit guten Gefihl unterwegs,

im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, fir deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner

Eignhung benannt wurden, zur Verfligung zu stellen.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift.

(Name des Erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung
Zweitrechenzentrum

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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Muster Stand 19.04.2023

Merkblatt fir die Abgabe der Verpflichtungserklarung
zur Tariftreue und Mindestentlohnung fiir Bau- und Dienstleistungen
nach den Vorgaben
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-
Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen
Erklarung unterstitzen.

Allgemeines

Das LTMG verpflichtet 6ffentliche Auftraggeber, offentliche Auftrage Uber Bau- und
Dienstleistungen ab einem geschatzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschéftigten bei der Ausfuhrung des offentlichen
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach
malf3gebliche tarifliche Regelung fiir die Beschéftigten gunstiger ist.

Die Schatzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung
ohne Umsatzsteuer einschliel3lich etwaiger Pramien oder sonstiger Zahlungen an
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
langerungen zu bertcksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in
der Absicht geschatzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung
zu entziehen.

Informationen zum LTMG

Beim Regierungsprasidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die tber
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschléagigen
und reprasentativen Tarifvertragen zur Verfluigung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch Uber den QuickLink (Der schnelle Klick)
»1ariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster fur die
Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen bekannt. Aul3erdem fungiert die Service-
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stelle als Geschéftsstelle des Beirats fir die Feststellung der repréasentativen Tarif-
vertrage im Verkehrsbereich.

Zur Verpflichtungserklarung im Einzelnen:

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen / unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlielich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage
des AENtG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemaf 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung entspricht.

In 8 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass offentliche Auftrage tiber Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AENtG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben
werden durfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschaftigten mindestens das auf
der Grundlage des AENtG fur allgemeinverbindlich erklarte Entgelt zu zahlen. Das
AENtG qilt derzeit fur folgende Wirtschaftsbereiche:

= Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-
handwerk, einschlief3lich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen
aulRerhalb des Betriebssitzes,

= Gebaudereinigung,

= Briefdienstleistungen,

= Sicherheitsdienstleistungen,

= Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

= Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschaéft,

= Abfallwirtschaft einschliel3lich Stral3enreinigung und Winterdienst,

= Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch
Sozialgesetzbuch,
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» Pflegedienstleistungen
= Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen tGberwiegend in einer dieser Bran-
chen tatig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschaftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich Uberwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Téatigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausfiihrung der Tatigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.

Maoglich ist auch, dass im Rahmen eines offentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schaftigten des Unternehmens dem AENtG unterfallt. In diesem Fall muss sich das
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschaftigten verpflichten, bei der Ausfiih-
rung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt
(brutto) pro Stunde zu zahlen.

Die Tarifvertrage, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AENtG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.

Ich erklare/Wir erkléaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des oOffentlichen Personenverkehrs auf Stral3e und Schiene bei der Ausfiih-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Wurttemberg fir diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentati-
ven mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Auf-
wendungen fir die Altersversorgung, entspricht;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des freigestellten Verkehrs gemald § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der
Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemalf3 8 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-

97


http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-mindestlohn-lohnuntergrenze.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-mindestlohn-lohnuntergrenze.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-mindestlohn-lohnuntergrenze.html

dungsbereich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den stra-
Rengebundenen Personenverkehr umfasst wird;

= dass mein/unser Unternehmen wahrend der Ausfilhrung der Leistung eintretende
tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachvollzieht.

Offentlichen Personenverkehrsdienste sind geman Artikel 5 der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 Dienstleistungsauftrage im stralRengebundenen 6ffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und Stral3enbahnen, sonstige Dienstleistungsauftrage im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst sdmtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
forderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind
auch Auftragsvergaben Uber die nicht als 6ffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsauftrage im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehéren insbesondere der
freigestellte Schilerverkehr sowie der Transport von kdrperlich, geistig oder seelisch
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen.

Sind im 6ffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifvertrage einschlagig, missen
Auftragnehmer ihren Beschaftigten zur Erfullung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt
mindestens das in einem der einschlagigen und als reprasentativ festgestellten Tarif-
vertrage vorgesehene Entgelt zahlen.

Die Feststellung der reprasentativen Tarifvertrage erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Beriicksichtigung der
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tatigen Sozialpartnern
paritatisch besetzten Beirats.

Die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage werden vom Auftraggeber in der
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des offentlichen Auftrags benannt.
Das Verzeichnis der reprasentativen Tarifvertrage fur offentliche Auftrage tber Ver-
kehrsdienstleistungen nach 8§ 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur
Durchfiihrung des 8§ 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Wirttemberg veroéffentlicht. Zugleich stellt
die beim Regierungsprasidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis
und die darin enthaltenen Tarifvertrage im Internet zur Verfigung (https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx).
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch tber den QuickLink (Der
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schnelle Klick) ,Tariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart
(https://rp.baden-wuerttemberqg.de/rps/Seiten/default.aspx).

Grundsatzlich gilt das LTMG auch fur den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei
offentlichen Auftragen Uber Verkehrsdienstleistungen fir den freigestellten Verkehr
Tariftreue nach den einschlagigen und repréasentativen Tarifvertragen einzuhalten ist
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hangt von der jeweils ausgeschriebenen
Leistung ab. Es gelten die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den
stralRengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird.

Bei Ausschreibungen tber die Befdrderung von bis zu neun Personen einschlie3lich
des Fahrzeugfihrers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des

8 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeforderungsgesetz (PBefG) betrieben. Im Hinblick auf
Dienstleistungen im Bereich des o6ffentlichen Personenverkehrs auf der Stral3e, die
die Beforderungen der mit Personenkraftwagen i.S.d. 8 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durch-
gefuhrten freigestellten Verkehre erfassen, gelten die Regelungen der WBO-
Tarifwerke, soweit der jeweilige Sachverhalt von deren Geltungsbereich erfasst wird
und sofern die Vergabe nach dem 1. Januar 2022 eingeleitet wurde. Ansonsten gilt
fur die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das derzeit geltende verga-
bespezifische Mindestentgelt.

Bei Ausschreibungen uber die Beforderung von mehr als neun Personen einschliel3-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs.

4 Nr. 2 PBefG betrieben. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich der
WBO-Tarifwerke.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

= dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU anséssig
ist und die Leistung ausschlief3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigen
ausgefihrt wird.

Diese Erklarung ist abzugeben, wenn
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= Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschéftigten weni-
ger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schaftigten weniger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden.

Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, missen sich Unternehmen nach § 4
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschaftig-
ten bei der Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht fiir die Leistungserbringung
durch Auszubildende.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mir/wir uns

= von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-
leihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso
abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann
dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

= von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern ausfuhrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);

8 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem o6ffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklarungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfiihrung
des Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundséatz-
lich auch fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-
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auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen kann verzichtet werden,
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) betragt. Hierfur gilt die erste Varian-
te.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4
LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und
den Auftrag ausschlief3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen und
Arbeitnehmern ausfihren.

Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterkla-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
tragt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl daftir sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

In 8 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen tber die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt.
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e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

Die offentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzufiihren. Sie haben
die Mdglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prufungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen
entsprechende vollstadndige und praffahige Unterlagen bereitzuhalten.

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften VerstoR3 vereinbart wird,

8 8 LTMG regelt die Sanktionsmoglichkeiten gegentber dem Auftragnehmer bei Ver-
stoRRen.

Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsatzlichen oder fahrlas-
sigen VerstdlRen gegen die 88 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen fur ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe betragt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen betragt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstol3.
Die Obergrenze bei mehreren Verstdl3en betragt innerhalb eines Auftrags funf Pro-
zent.

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstof3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung,

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-
tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des offentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

Der offentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstél3en gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben
ausschlie3en. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen
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im pflichtgemaRen Ermessen des offentlichen Auftraggebers und haben sich an den
Umstanden des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Mal3hahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche MalRnahmen) werden angemessen bertcksichtigt.

" dass der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 6ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben.

Der offentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kiindigen, wenn dies
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem offentlichen Auftrag-
geber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen (8 8 Abs. 2
LTMG).

" dass der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
informiert.

Der offentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AENtG fiir die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
bei entsprechenden Versté3en zu informieren.

Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder Uber
den Quick-Link (Der schnelle Klick) , Tariftreue* auf der Startseite des Regie-
rungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur offentliche Auftrage in Baden-Wrt-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlie3lich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die
nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung
findet, bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens
den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal} § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.

dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder
beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden
Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese
dann dem offentlichen Auftraggeber vorlege;

sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-
pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfullen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,
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dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem of-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des o6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kdnnen,

der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem offentlichen Auf-
traggeber den durch die Kindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben,

der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwal-
tung informiert.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel tibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung
zum Mindestentgelt

(sofern der offentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um
Dienstleistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stralle und
Schiene handelt)

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wart-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

[0 dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei

der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den
Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaf § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht

oder

mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig ist
und die Leistung ausschlie3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigten
ausgeflhrt wird.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mir/wir uns

[0 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne
ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und
diese dann dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

oder

von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlieBlich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfuhrt und
diese Versicherung dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und
4 LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind
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2

und den Auftrag ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen
und Arbeitnehmern ausfuhren.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem o6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

» den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o&ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des 6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kiindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem &ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel iibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 02.11.2020

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfallung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche
Auftrage in Baden-Wurttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

1. Mindestentgelte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AENtG) in der jeweils geltenden Fassung unterféllt, seinen
Beschaftigten bei der Ausfihrung des o6ffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindestentgelts zu gewéh-
ren, die durch einen fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder eine
nach den 88 7 oder 11 des AENtG erlassene Rechtsverordnung fur die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden;

(2) fur Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Straf3e und
Schiene seinen Beschaftigten bei der Ausfihrung des 6ffentlichen Auftrags ein
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Wrttemberg fur
diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffa-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen Entgelt nach den
tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Aufwendungen fir
die Altersversorgung, entspricht, und wahrend der Ausflihrung des offentlichen
Auftrags eintretende tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen;

(3) fur Leistungen,

e deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-
tenden Fassung unterfallen,

e die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-
reich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den straf3enge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden,

e die nicht den o6ffentlichen Personenverkehr betreffen,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des 6ffentlichen
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
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des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal3 § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt fir behinderte Menschen, einen
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemal 88 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (I1X) —
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag
wird ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgefihrt;

(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen
Regelungen erfullt sind, die flr seine Beschaftigten jeweils giinstigste Regelung
anzuwenden.

Nachunternehmen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die
Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG erfillen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklarung oder Versicherung nach den 88 3 und 4 LTMG dem Auf-

traggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen,
dass es sich um einen offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen
Uber die Abfuihrung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-

trdge zum Zwecke der Prufung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschatftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prifrecht im Sinne des 8 7 Absatz 1
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen
einrAumen zu lassen,

(4) volistandige und praffahige Unterlagen zur Prifung der Einhaltung der Vor-
gaben der 88 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erlautern sowie die Einhaltung
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften Verstold des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Hohe eins von Hundert, bei
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert betragt. Bei mehreren Ver-
stolRen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages
ist die Vertragsstrafe der Hohe nach insgesamt auf funf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch fiur den Fall, dass der Verstol3 durch ein
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstol3 bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch
nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismanig hohen Vertragsstrafe kann
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfillung einer Verpflichtung nach den 88 3 bis 7 LTMG
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kundi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den
durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Die Bestimmungen des 8§ 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberiihrt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 des Auftragnehmers sowie der

von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die
Verpflichtungen des LTMG
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kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren
Auftragsvergaben ausschliel3en,

informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG fir die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwaltung.
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LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Merkblatt

fur die Abgabe einer Tariftreueerklarung und/oder
Mindestentgelterklarung nach dem rheinland-pfalzischen
Landesgesetz zur Gewahrleistung von Tariftreue und
Mindestentgelt bei offentlichen Auftragsvergaben
(Landestariftreuegesetz — LTTG) vom 1. Dezember 2010 (GVBI. S.
426), zuletzt geandert durch das Landes- gesetz zur Anderung

haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften vom
26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Das Landestariftreuegesetz verpflichtet 6ffentliche Auftraggeber 6ffentliche Auftrage ab
einem geschatzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro nur an solche Unternehmen zu
vergeben, die bei Angebotsabgabe eine Tariftreueerklarung bzw. eine Min-
destentgelterklarung vorlegen.

Das Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen
Erklarungen unterstitzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieses Merkblatt sowie die
bereitgestellten Mustererklarungen lediglich Arbeitshilfen darstellen, fur die keine Haftung
ubernommen wird.

1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt fiir jeden
offentlichen Auftrag?

Nein. § 2 LTTG beschrankt den Anwendungsbereich auf 6ffentliche Auftrage ab einem
geschatzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro. Bei der Schatzung des Auftragswer-
tes qgilt § 3 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV). Danach ist von der geschatzten Ge-
samtvergutung fur die vorgesehene Leistung einschliel3lich etwaiger Pramien oder
Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder
etwaige Vertragsverlangerungen zu berucksichtigen.
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Wenn danach das LTTG grundsatzlich anwendbar ist, kann der 6ffentliche Auftragge-
ber beim Einsatz von Nachunternehmern oder Beschaftigten eines Verleihers durch
den Auftragnehmer oder Nachunternehmer auf die Vorlage von Tariftreue- bzw. Min-
destentgelterklarungen verzichten, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mers oder Verleihers weniger als 10.000 Euro betragt. Dieser Verzicht tritt jedoch
nicht kraft Gesetzes ein, sondern bedarf einer gesonderten Erklarung des offentlichen
Auftraggebers.

2. Welche Erkldrung muss ich/miissen wir als Bieter/Bewerber abgeben?

21 Tariftreueerklarung
Es ist vorrangig zu prufen, ob nach § 4 Abs. 1 oder 3 LTTG eine Tariftreueerklarung
abzugeben ist.

a) Tariftreueerkldarung nach § 4 Abs. 1 LTTG
Eine Pflicht zur Abgabe einer Tariftreuerklarung besteht nach § 4 Abs. 1 LTTG fur
solche Unternehmen, die sich um 6ffentliche Auftrage bewerben, die vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AENtG) erfasst werden. Diese Unternehmen muissen
sich bei Angebotsabgabe verpflichten, ihren Beschaftigten bei der Ausfuhrung der
Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Hohe und Modalitaten mindestens den Vorgaben
desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den das Unternehmen aufgrund des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist.

Eine Bindung durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz besteht, wenn der Tarifvertrag
als Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nummer 1 AEntG fur allgemeinverbindlich erklart ist
oder eine Rechtsverordnung nach § 7 oder § 7a AEntG vorliegt.

Gemal § 4 Abs. 1 AEntG kénnen Tarifvertrage in folgenden Branchen zwingend Anwendung
finden:

m des Bauhauptgewerbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der Baube-
triebe-Verordnung vom 28. Oktober 1980 (BGBI. | S. 2033), zuletzt geandert
durch die Verordnung vom 26. April 2006 (BGBI. | S. 1085), in der jeweils gel-
tenden Fassung einschlieBlich der Erbringung von Montageleistungen auf Bau-
stellen aufRerhalb des Betriebssitzes,

m der Gebaudereinigung,
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m flr Briefdienstleistungen,

m fur Sicherheitsdienstleistungen,

m fuUr Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

m fur Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschaft,

m der Abfallwirtschaft einschlieBlich Stral3enreinigung und Winterdienst,

m fur Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten
Buch Sozialgesetzbuch,

m fur Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung daflr, dass ein solcher Tarifvertrag Anwendung findet, ist jedoch, dass der
Betrieb Uberwiegend in einer dieser Branchen tatig ist. Dies muss im Einzelfall anhand der
tatsachlichen Verhaltnisse vom Auftragnehmer gepruft werden.

Fir alle anderen als die in § 4 Abs. 1 AEntG genannten Branchen kénnen Tarifvertrage nach
§ 4 Abs. 2 AEntG zwingend Anwendung finden. Auch hier muss eine Einzelfallprifung durch
den Bieter/Bewerber erfolgen.

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklarung ist auf den Internetseiten der Servicestelle beim
Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung als ,Mustererklarung 1 abzurufen.

Eine Aufstellung der tariflichen Mindestlohne im Sinne des AEntG wird durch das
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales (BMAS) herausgegeben und stichtagsbezogen
aktualisiert. Die Ubersicht ist tiber die Internetseite der Servicestelle LTTG unter
https://Isjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-lttg/gesetze-und-
verordnungen#c75737 Uber den Link ,Mindestlohne nach dem Arbeithehmer-
Entsendegesetz* abrufbar.

Bei der Verwendung der vorgenannten Ubersicht ist indes Folgendes zu beachten:

m Da die Allgemeinverbindlichkeit zum Teil mit RUckwirkung ausgesprochen wird,
wird der Beginn der Allgemeinverbindlichkeit manchmal erst nachtraglich
bekannt. Es kann deshalb vorkommen, dass ein Tarifvertrag im Verzeichnis
noch nicht aufgefuhrt ist, obwohl spater die Allgemeinverbindlichkeit zu einem
frlheren Zeitpunkt ausgesprochen wird. Ebenso kann der Fall eintreten, dass
ein
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Tarifvertrag noch als gultig und allgemeinverbindlich aufgeflhrt ist, obwohl die
Allgemeinverbindlichkeit bereits zu einem friheren Zeitpunkt beendet war.

m Allgemeinverbindlicherklarungen aufgrund des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes ergehen zum Teil mit Einschrankungen oder Ausnahmen
vom Geltungsbereich bzw. vom Tarifvertragsinhalt. FUhrt eine solche
Ausnahme dazu, dass im konkreten Fall der 6ffentliche Auftrag nicht vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst wird, ist keine Tariftreue-, sondern eine
Mindestentgelterklarung abzugeben.

m Die vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales stichtagsweise erstellte
Ubersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar, so dass eine Haftung fir die in-
haltliche Richtigkeit nicht Gbernommen werden kann. Dem Bieter obliegt
daher weiterhin die jeweils eigenverantwortliche Prifung, ob ein
tariflicher Mindestlohn im Sinne des AEntG fir das Unternehmen gilt.

Es empfiehlt sich deshalb im Einzelfall Auskunft unter Bezeichnung des in Betracht
kommenden Tarifvertrages und Zeitraumes beim Bundesministerium fir Arbeit und
Soziales; Referat Illa8 in 53107 Bonn einzuholen.

Wichtig: Wird im Rahmen eines o6ffentlichen Auftrages nur ein Teil der eingesetzten
Arbeitnehmer bei der Ausfuhrung der Leistung vom AEntG in der jeweils geltenden
Fassung erfasst, gilt Folgendes:

Der Bieter/Bewerber hat zu prifen, ob hinsichtlich der restlichen, von der Tariftreueerklarung
nicht erfassten Arbeitnehmer, zusatzlich auch eine Mindestentgelterklarung abzugeben ist.

Keine Verpflichtung besteht vor allem in folgenden Fallen:

m bei der Leistungserbringung durch Auszubildende,

m wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab-
sichtigt, einen offentlichen Auftrag ausschlie3lich durch die Inanspruchnahme
dort beschaftigter Arbeithnehmern auszufihren;

m falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen o6ffentlichen Auftrag ausschliel3lich
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszufuhren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.
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Die ,Mustererklarung 1“ sieht auch ein Feld fur die zusatzliche
Mindestentgelterklarung vor.

b) Tariftreuerklarung nach § 4 Abs. 3LTTG
Nach § 4 Abs. 3 LTTG mussen sich Unternehmen, die sich um 6ffentliche Auftrage
Uber Dienstleistungen im Bereich des 6ffentlichen Personenverkehrs auf Stralde und
Schiene bewerben, zur Tariftreue verpflichten.

Die Tariftreue bei offentlichen Auftragen Uber Dienstleistungen im Bereich des offentli-
chen Personenverkehrs auf Stra’e und Schiene bezieht sich auf einschlagige und
reprasentative, mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarte Tarifvertrage. Diese
werden vom offentlichen Auftraggeber in der Bekanntmachung und den
Vergabeunterlagen des offentlichen Auftrages benannt. Die Liste wird vom Ministerium
fur Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie als Verwaltungsvorschrift im
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz verdffentlicht und von der
Servicestelle im Inter- net zur Verfigung gestellt.

Beim Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung ist eine Servicestelle
eingerichtet, die Uber das Landestarifreuegesetz informiert und die Entgeltregelungen
aus den einschlagigen und reprasentativen Tarifvertragen unentgeltlich zur Verfigung
stellt.

Auf der Internetseite der Servicestelle konnen weitere Informationen enthommen wer-
den: https://Isjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-Ittg

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklarung ist auf den Internetseiten der
Servicestelle beim Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung als
,Mustererklarung 2“ abzurufen.

2.2 Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklarung:

Wenn und soweit nach dem unter 2.1 Gesagten keine Tariftreue gefordert werden kann,
mussen sich Unternehmen nach Maligabe des § 4 Abs. 2 LTTG verpflichten, eine
Mindestentgelterklarung abzugeben.

Mindestentgelterklarung nach § 4 Abs. 2 LTTG (ab 01.01.2019)

Da die Hohe des nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBI. | S.
1348) in der jeweils geltenden Fassung und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung zu zahlenden Mindestlohns seit 01.01.2019 den Betrag von 8,90 € gemaf
§ 3 Abs. 2 LTTG Uubersteigt (Mindestlohn ab 01.01.2019: 9,19 €; ab
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01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022:
9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab
01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €; ab 01.01.2027: 14,60 € brutto

je Zeitstunde), muss sich der Bieter/Bewerber, bei Leistungen, die vom Mindestlohn- gesetz
in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden, bei Angebotsabgabe ver- pflichten, seinen
Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarif- vertrag nach dem
AENtG keine Anwendung findet, bei der Ausflihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das
mindestens den jeweils geltenden Vorgaben des Mindest- lohngesetzes und der gemal § 1
Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht und Anderungen wahrend der
Ausflhrungslaufzeit gegenuber den Beschaf- tigten nachzuvollziehen.

Keine Verpflichtung besteht in folgenden Fallen:

m bei der Leistungserbringung durch Auszubildende,

m wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab-
sichtigt, einen offentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme
dort beschaftigter Arbeithehmern auszufuhren;

m falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschliellich
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszufuhren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.

Ein Muster zur Abgabe der Mindestentgelterklarung nach § 4 Abs. 2 LTTG ist auf den
Internetseiten der Servicestelle beim Landesamt flr Soziales, Jugend und Versorgung als
,Mustererklarung 3“ abzurufen.

3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt auch fiir
Nachunternehmer bzw. fiir eingesetzte Leiharbeitnehmer?

§ 5 Abs. 2 LTTG verpflichtet die Bieter/Bewerber, Mindestentgelt- und Tariftreueerkla- rungen
auch fur Nachunternehmer, deren Nachunternehmen und Beschaftigte eines Verleihers
vorzulegen und die Erflllung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen sicherzustellen.
Insbesondere ist/sind Bieter/Bewerber verpflichtet, die Kalkulationen der Nachunternehmer
daraufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis der anzuwendenden Tarife bzw. des
Mindestentgeltes kalkuliert sein konnen.

Die Abgabe einer Mindestentgelterklarung kann allerdings nicht gefordert werden, falls ein
Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen o6ffentlichen Auftrag ausschlie3lich durch die
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Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen
mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.

4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerkldarung bzw.
Mindestentgelterkldrung abgegeben wird?

§ 4 Abs. 6 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Tariftreueerklarung bei Angebotsab-
gabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt wird, das Angebot von der
Wertung auszuschlie3en ist.

§4 Abs. 2i. V. m. § 3 Satz 3 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Mindestentgelter-
klarung bei Angebotsabgabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt
wird, das Angebot von der Wertung auszuschliel3en ist.

Herausgeber:

Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung — Servicestelle LTTG —
Postfach 54229 Trier

Telefon 0651 1447-210

Telefax 0651 1447-14210

servicestelle-LTTG@)Isjv.rlp.de

www.Isjv.rip.de
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Mustererklarung 1

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AENntG) vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der jeweils geltenden
Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Rheinland]falz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Auftragsnummer: |061-26-EK7

Vergabestelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Leistung: Zweitrechenzentrum

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AENntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Hohe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist — Tariftreueerklarung gemalf} § 4 Abs. 1
LTTG —;
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m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem Arbeithehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung Uber zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausfuhrung der Leistung gemal § 4
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022:
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €;
ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelterklarung
gemall §4 Abs. 2 LTTG —.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlielich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufiuhren;

m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausflihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem o&ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Rheinlandfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfélzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Auftragsnummer:
Vergabestelle:

Leistung:

061-26-EK7

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zweitrechenzentrum

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-

zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-

vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur

Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m  meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfuhrung der
Leistung gemal} § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn
nach dem Mindestlohngesetz und der gemal} § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €;
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €;
ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies qilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn

ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-

nen oOffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-

tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufuhren;
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m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausfluhrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem offentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

22.05.2026

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum
SKONTO

Skonto zugelassen Nein

Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN
Ausfllhinweis
Bitte flllen Sie das beigefligte Excel-Preisblatt aus und legen dieses als Excel- sowie als PDF-Datei Ihrem Angebot bei.

Bitte tragen Sie in diesem Leistungsverzeichnis den "Angebotspreis netto” der sich aus den ausgefillten Excel-Preisblatt errechnet hat,
ein.

1 Betreiben eines Zweitrechenzentrums USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0, I I it
19% 1,00 Leistungseinheit b 1’0-0h -
Basisvertragslaufzeit inkl. beider Verlangerungsoptionen Leistungseinheit
ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass

(netto)

Nachlass

(netto)

Leistungsverzeichnis - 1/3
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Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)

Leistungsverzeichnis - 2/3
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 22.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 3/3
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KRITERIENKATALOG 22.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum

EIGNUNGSKRITERIEN

1

11

1.2

13

14

2.1

Allgemeine Angaben
Gewichtung: 0,00%
Erklarung Insolvenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklare(n), dass fir mein/unser Vermogen kein vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterfiihrung der
Geschéafte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[ ] Keine Auswahl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erklare, daf? ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschlieBlich der Unfallversicherung ordnungsgeman
nachgekommen bin/sind.

[ ] Keine Auswahl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung des Bieters [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklarung meinen/unseren Ausschluss von
weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[ ] Keine Auswahl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

No-Spy-Erklarung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkléare(n), dass ich/wir rechtlich und tatséchlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag enthaltene
Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhéltnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschéfts- und
Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken
zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche Informationen
zu offenbaren oder in anderer Weise zugénglich zu machen.

Dies gilt nicht, soweit hierfur gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegeniiber Stellen der Bérsenaufsicht,
Regulierungsbehdérden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegenuber auslandischen
Sicherheitsbehorden. In Zweifelsfallen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklarung hinweisen.

Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Anderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn fiir mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
hatte(n) erkennen kdnnen, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern kénnte.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schitzenswert ansehen wirde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies kdnnen auch solche Informationen sein, die wahrend einer miindlichen Présentation oder Diskussion
bekannt werden.

Vertrauliche Informationen durfen ausschlieRlich zum Zweck der Erfullung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fur Informationen, die bereits rechtmagig bekannt sind oder auBerhalb des Vertrages
ohne VerstoR3 gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[ ] Keine Auswahl getroffen
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéhlbar
Eigenerklarung zum nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
Gewichtung: 0,00%

Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
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211

212

2.1.3

2.2

221

Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/Bieters/des Mitglieds
der Bewerber-/Bietergemeinsch aft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine GeldbuRRe nach § 30 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten rechtskraftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- 8 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- 8 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis

dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder

verwendet werden sollen, eine Tat nach 8 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafig erlangter
Vermodgenswerte),

- 8 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder in

ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt

der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder

in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewéhrung und Bestechung), jeweils auch

in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale

Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung

auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéftsverkehr) oder

- den 88 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des

Strafgesetzbuchs (Forderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als fiir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die
Uberwachung der Geschéftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklérung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als 5 Jahre ab dem Tag der rechtskréftigen Verurteilung vergangen
ist.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskréaftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind:

Erklérung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund

abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,

wenn dies aus zwingenden Grinden des o6ffentlichen Interesses geboten ist oder das Unternehmen

geeignete Selbstreinigungsmaflnahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen Selbstreinigungsmafnahmen
nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. §123 Abs. 4 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 4 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskraftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den 6ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.
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222

223

2.2.4

2.3

231

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als flinf
Jahre ab dem Tag der rechtskréaftigen Verurteilung vergangen sind.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlielich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschléagen verpflichtet hat.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des

Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem

Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des 6ffentlichen Interesses geboten ist
oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismagig ware oder

das Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmafRnahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen Selbsteinigungsmafnahmen
nachzuweisen.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befinden.

- Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstof3en,

- das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Gber das Vermdgen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die Eréffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tétigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Téatigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die Integritét
des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fur
die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehort auch die Uberwachung der Geschéaftsfiihrung oder die
sonstige Auslibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafir, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die
eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfélschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhéangigkeit einer fir
den offentlichen Auftraggeber tétigen Person bei der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintréachtigen konnte und der durch
andere, weniger einschneidende MaBnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende MalRnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friiheren offentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfiillt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz
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2.3.2

2.3.3

2.4

241

242

243

oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge gefuhrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Tauschung begangen oder
Auskunfte zurtickgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu Ubermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des &ffentlichen Auftraggebers in unzuléssiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen konnte,
oder das Unternehmen hat fahrlassig oder vorsatzlich irrefiihrende Informationen tUbermittelt, die die Vergabeentscheidung des
offentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kénnten, oder hat versucht, solche Informationen zu Gibermitteln.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium
Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium
Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemafier
Ermessensausiibung, insbesondere unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéltnismafigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmafinahmen
gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflnahmen nachzuweisen

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarung gem. 8124 Abs. 2 GWB
Gewichtung: 0,00%
Zu 819 MiLoG (Mindestlohngesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass kein Ausschlussgrund geméaR § 19 MiLoG vorliegt

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu 898c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu 8§21 AENtG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach 8§21 AEntG vorliegt.
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244

2.5

25.1

3.1

3.2

3.21

3.2.2

3.3

331

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfung ) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten
Gewichtung: 0,00%
Erklarung zum wettbewerbskonformen Verhalten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wir bestétigen, dass das Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfihrenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren
keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarungen zu Nachweisen
Gewichtung: 0,00%
Ubersicht tiber beizufigende Nachweise
Folgende Nachweise / Angaben / Informationen sind beizufugen:
- Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate)
- Zertifizierung I1SO// IEC 27001 fur das Informationssicherheitsma nagementsystem oder ein vergleichbarer Nachweis

- Zertifizierung I1SO 9001 fiir das Qualitdtsmanagementsystem oder ein vergleichbarer Nachweis
- Zertifizierung DIN EN 50600 fur die Verfugbarkeit und physische Sicherheit oder ein vergleichbarer Nachweis

Handelsregisterauszug
Gewichtung: 0,00%
Handelsregisterauszug [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) ist als Anlage beigefiigt

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Wenn Handelsregisterauszug nicht beigefugt

Ausschlusskriterium

Wenn ein Handelsregisterauszug (nicht &lter als 3 Monate) nicht beigefigt ist:
Wourde ein solcher beantragt, ist der Nachweis iber die Beantragung beigefiigt und wird dieser unmittelbar nach Vorliegen
unaufgefordert tber die Nachrichtenfunktion nachgereicht?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Informationssicherheitsma nagementsystem
Gewichtung: 0,00%
Informationssicherheitsma nagementsystem [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen gemaf3 ISO/IEC 27001 oder vergleichbar fiir das Informationssicherheitsma nagementsystem zertifiziert?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
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3.3.2

3.4

341

3.4.2

3.5

35.1

3.5.2

4.1

Nur eine Antwort wahlbar

Nachweis Informationssicherheitsma nagementsystem [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
Wurde ein Nachweis, der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 fir das Informationssicherheitsma nagementsystem oder ein
vergleichbarer Nachweis mit dem Angebot eingereicht?

Sollte ein vergleichbarer Nachweis einreicht werden, so ist die Vergleichbarkeit zur Zertifizierung mit anzugeben.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéhlbar
Qualitatsmanagementsystem
Gewichtung: 0,00%
Qualitatsmanagementsystem [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen nach 1SO 9001 fur das Qualitdtsmanagementsystem zertifiziert oder liegt ein vergleichbarer Nachweis vor?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Nachweis Qualitaitsmanagementsystem [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
Wurde ein Nachweis, der Zertifizierung nach ISO 9001 fur das Qualitdtsmanagementsystem oder ein vergleichbarer Nachweis mit
dem Angebot eingereicht?

Sollte ein vergleichbarer Nachweis einreicht werden, so ist die Vergleichbarkeit zur Zertifizierung mit anzugeben.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Verfligbarkeit und physische Sicherheit
Gewichtung: 0,00%
Verfugbarkeit und physische Sicherheit [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Hat Ihr Unternehmen ein gliltiges Konformitatszertifikat nach DIN EN 50600, welches folgende Anforderungen erfullt?

- Mindestens Verfugbarkeitsklasse 3 (VK3): Hochverfuigbarkeit durch redundante Versorgungswege. Instandhaltung und Fehlersuche
mussen im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung der IT-Last mdglich sein.

- Mindestens Schutzklasse 3 (SK3): Der Bereich fiir die Racks muss innerhalb eines gesicherten Brandabschnitts liegen.
Zutrittsschutz muss iber ein mehrstufiges System (biometrisch oder RFID mit Protokollierung) erfolgen und gegen unbefugtes
Eindringen sowie Brand- und Umwelteinflisse geschutzt sein.

Oder einen vergleichbaren Nachweis?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Nachweis Verfugbarkeit und physische Sicherheit [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde das Konformitatszertifikat oder ein vergleichbarer Nachweis mit dem Angebot eingereicht?

Sollte ein vergleichbarer Nachweis einreicht werden, so ist die Vergleichbarkeit zur Zertifizierung mit anzugeben.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Gewichtung: 0,00%
Anforderung zur Versicherungspflicht
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Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverziglich nach Zuschlagserteilung tiber eine marktiibliche Industriehaftpflichtversi
cherung oder eine vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstatt der EU verfugen, die Uber die gesamte Vertragslaufzeit
aufrecht erhalten bleiben muss.

Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Industriehaftpflichtversi cherung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt der Bieter eine
entsprechende Eigenerklarung ab.

Im Falle der Bietergemeinschaft ist die Erklarung durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.

4.2  Eigenerklarung Versicherungspflicht [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Hiermit bestatigen wir, dass wir spatestens zum Vertragsbeginn, tiber eine marktiibliche Industriehaftpflichtversi cherung oder eine
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaats der EU verfigen. Der Versicherungsschutz gilt bis zum Ende der
Vertragslaufzeit.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

5 Erklarung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitaten
Gewichtung: 0,00%
5.1  Erklarung erforderliche Kapazitaten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklart, dass er Uber die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitaten verfiigt, um
seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemaf nachzukommen.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

6 Erklarungen zur wirtschaftlichen Lage allgemein
Gewichtung: 0,00%

6.1  Eigenerklarung zu Umsatz
Gewichtung: 0,00%

6.1.1 Umsatz

Umsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren der erzielt wurde, d.h. fur die
Geschéftsjahre, welche in den Jahren [2023, 2024, 2025] abgeschlossen wurden.

Die Umsatze aller Mitglieder einer Bieter-/Bewerbergemeinsch aft werden von der Vergabestelle addiert.

6.1.2 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

6.1.3 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024

6.1.4 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2025

6.1.5 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

6.1.6 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024

6.1.7 Gogf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2025
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

Eigenerklarung zur Mitarbeiteranzahl
Gewichtung: 0,00%
Mitarbeiteranzahl

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl des Bieters/der Bietergemeinschaft der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre ist

anzugeben.

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2024

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2025

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023

Gof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2024

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2025

Erklarungen zur Technischen Leistungsféahigkeit
Gewichtung: 0,00%
Information zur Technischen Leistungsfahigkeit

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit sind mit dem Angebot Referenzprojekte anzugeben, die erkennen
lassen, dass der Bieter zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung im Hinblick auf Art und Umfang in der Lage ist.

Der Bieter hat dazu mindestens 2 Referenzprojekte anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der Bieter in der Vergangenheit bereits

nach Art, Komplexitat und Umfang vergleichbare Auftrage erfolgreich durchgefuhrt hat.

Mindestanforderung je Referenzprojekt:
- Betreiben eines Rechenzentrums fir einen KRITIS-Kunden.

Die Nachweise kénnen aus den letzten 5 abgeschlossenen Geschaftsjahren eingereicht werden.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu Ihren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.

Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss fuhren.

Referenz 1 (Pflichtfeld)
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde das Rechenzentrums fir einen KRITIS-Kunden betrieben?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Rolle des Referenzinhabers [Mussangabe]

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ ] Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber

[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft

[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher
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7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.3

731

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Referenzinhaber [Mussangabe]

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Referenz 2 (Pflichtfeld)
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde das Rechenzentrums fiir einen KRITIS-Kunden betrieben?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wéhlbar
Rolle des Referenzinhabers [Mussangabe]

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ 1 Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher
Mehrere Antworten wéhlbar
Referenzinhaber [Mussangabe]

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuihren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mochten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuihren.
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7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

Leistungszeitraum [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuihren.

Auftragsvolumen [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

z.B. welche Leistung wurde ausgefiihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Referenz 3 (Optional)
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

Wurde das Rechenzentrums fir einen KRITIS-Kunden betrieben?

[ 1 Keine Angabe (0)

[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Rolle des Referenzinhabers

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ ] Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Referenzinhaber

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben médchten.

Folgende Angaben missen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung
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8.1

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

z.B. welche Leistung wurde ausgefihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

KMU
Gewichtung: 0,00%
Kleines oder mittleres Unternehmen [Mussangabe]

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgré3e an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tatige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tatige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tatige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
Grol3unternehmen Uber 249 tétige Personen oder uber 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der Uberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der

Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein

[ 1 Keine Angabe (0)

[ ] Kleinstunternehmen (0)

[ ] Kleines Unternehmen (0)
[ ] Mittleres Unternehmen (0)
[ ] GroRRunternehmen (0)
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KRITERIENKATALOG 22.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Lastenheft
Gewichtung: 50,00%
1.1 Ausfullhinweis

Das Lastenheft beinhaltet Muss- und Kann-Kriterien.

Die Musskriterien, sind von Ihrem Unternehmen zwingend zu erfullen. Werden diese Kriterien nicht erfillt, muss lhr Angebot von der
Wertung ausgeschlossen werden.

Die Kann-Kriterien kdnnen von lhrem Unternehmen erfillt werden und werden durch eine in der einzelnen Position dargestellten
Gewichtung/Bepunktung bewertet. Ihr Unternehmen hat anzugeben, welche Leistungen erflllt werden, entweder durch setzen
entsprechender Hakchen oder durch Beschreibung der Leistung.

1.2 Verschwiegenheitserklarun g [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein unterschriebener NDA ist der rnv mit dem Angebot vorzulegen.

Wurde dieser dem Angebot beigelegt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.3 BSI Anforderungen an KRITIS Unternehmen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Vorgaben des BSI, fur die eingesetzten Hardware-Komponenten und Software-Komponenten um ein KRITIS Rechenzentrum
sicher zu betreiben, sind zu garantieren.

Es darf nur Hardware und Software verwendet werden, die grundsatzlich ohne Einschrankungen im Enterprise- sowie
Rechenzentrumsumfeld in Deutschland genehmigt ist. Der rechtliche Rahmen flr den Einsatz ist jedoch von sicherheits- und
infrastrukturspezifischen Regelungen abhéngig, welche sich in Deutschland aktuell im Wandel befinden.

Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass sich die, im Sinne des Standes der Technik Uber die gesamte Hosting-Dauer auf
die jeweils glltigen sicherheits- und infrastrukturspezifischen Anforderungen des Bundes &ndern kénnen.

Ist Inr Unternehmen in der Lage die aktuellen und ggf. zuklnftigen sicherheits- und infrastrukturspezifischen Anforderungen des
Bundes einzuhalten?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.4 Transition [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Transition in das RZ des Anbieters muss an einem Wochenende von Samstag 00:00 bis Sonntag 18:00 erfolgen. Es handelt sich
hierbei um die lastenschwachen Zeiten bei der rnv.

Kann lhr Unternehmen die Transition in dem vorgegebenen Zeitrahmen durchfiihren?
[ ] Keine Angabe

] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.5 Transitionkonzept [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Transition Konzept des Anbieters muss vor Projektbeginn der rnv vorliegen.
Wir bestatigen hiermit, dass wir das Konzept spatestens 2 Wochen vor Projektbeginn vorlegen werden.
[ ] Keine Angabe

] Ja
[ ] Nein
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Nur eine Antwort wahlbar

1.6 Zertifizierung Energiemanagement [Mussangabe]
Gewichtung: 7,50%
Maximalpunktzahl: 10

Ist Ihr Unternehmen gem. DIN EN ISO 50001 fiir das Energiemanagementsystem zertifiziert oder erfillt er dessen Anforderungen?

Wenn ja, ist ein entsprechender Nachweis dem Angebot beizulegen.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ] Ja (10)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

1.7  Erneuerbaren Energien [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wir bestatigen, dass das Rechenzentrum zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt wird.
Ein entsprechender (Herkunfts-)Nachweis wird dem Angebot beigelegt.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.8 Entfernung des Zweitrechenzentrums [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das Ausweichrechenzentrum darf sich nur in einem Radius mit einer maximalen Entfernung von 25 Minuten zum Hauptrechenzentrum
befinden. Das Hauptrechenzentrum befindet sich in der Mohlstral3e in Mannheim. Zwischen den beiden Rechenzentren muss ein
Abstand von mindestens 5 Kilometern eingehalten werden.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
1.9 Standort Zweitrechenzentrums [Mussangabe]

Wo befindet sich das angebotene Zweitrechenzentrum? (Stralle, PLZ, Ort)

1.10 Betriebsdaten- Praventivschutz [Mussangabe]

Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Gewabhrleistung des Monitorings und der Alarmierung folgender Schwerpunkte.

Welche der genannten Schwerpunkte kann Ihr Unternehmen erfullen (Mehrfachauswahl mdglich)?

Praventivschutz von Ausfallen und Energiemanagement (1,5 Punkte)
USV-Spannungen, Stréme, Lasten (1,5 Punkt)

Batterietemperaturen (1 Punkt)

Lastkurven und Lastgange (1 Punkt)

KuhImitteltemperatur (1 Punkt)

Auslastung Kaltegerate (1 Punkt)

Zu- und Rucklufttemperatur (1 Punkt)

Feuchte (1 Punkt)

Leckage Uberwachung (1 Punkt)

Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar

1.11 Zugangsberechtigung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Zugang 24/7 unter eigener Verantwortung.

Der Zugang zu der Infrastruktur muss fir rnv-Mitarbeiter rund um die Uhr und allen Tagen im Jahr ohne Dritte mdglich sein. Das
bedeutet insbesondere, dass vor Ort keine weiteren Personen zum SchlieBen des Gebaudes, der R&ume und Alarmanlage notwendig
sein dirfen. Sind Dritte, zum Beispiel mit Ferniiberwachung oder Fernsteuerung beauftragte, notwendig, ist fir diese ebenfalls eine
24/7-Erreichbarkeit sicherzustellen.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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112

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

temporare anmietbare Arbeitsplatze [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen in der Lage, der rnv Mannheim temporar anmietbare Arbeitsplatze (Vorbereitungsraum) zur Verfiigung zu stellen?
An diesem Ort kdnnen dann die Mitarbeiter der rnv, bzw. deren Beauftrage, vorbereitende Arbeiten und Konfigurationsmafinahmen
vornehmen.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
Verfugbarkeitsklasse [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das Rechenzentrum muss in der Verflgbarkeitsklasse 3 betrieben werden.
Der Mittelwert der Verfugbarkeit muss bei mindestens 99,9% im Jahresmittelwert liegen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
Zugangskontrolle - Zaun [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist das Gelande, auf dem sich das Rechenzentrum befindet, mindestens durch einen Sicherheitszaun geschutzt?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wéhlbar
Zutrittskontrollsystem [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es ist ein Zutrittskontrollsystem mit Zugangskarte und PIN nachzuweisen.
(protokollierte Zutritte und Alarmierung), (nicht veranderbar).

Wird dies durch Ihr Unternehmen umgesetzt?
[ ] Keine Angabe

] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Videoiiberwachung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

In kritischen Bereichen hat eine lickenlose, in das Sicherheitssystem integrierte Videolberwachung des Rechenzentrums, der
Freiflachen und der Zufahrt zu erfolgen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Meldung Alarmiiberwachung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Alarme und Meldungen haben an die hauseigene Zentrale und an externe Sicherheitsfirmen zu erfolgen.

Wir dies von lhrem Unternehmen umgesetzt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Stromversorgung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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1.19

1.20

121

1.22

1.23

Fir die unterbrechungsfreie Stromversorgung der IT-Systeme, bei Ausfall der Allgemeinversorgung miissen zentrale USV-Anlagen
vorhanden sein. Fur jeden A- und B-Strang ist jeweils ein zentrales USV-System vorgesehen.

Die USV-Anlagen mussen eine Uberbriickungszeit von 10 Minuten bei Volllast fiir jedes Netz garantieren.

Bei der Kraftstoffbevorratung ist ein Ersatzbetrieb von 72h zu erfiillen. Dabei ist der Mindestfillstand zugrunde zu legen. Die
Nachbetankung der Kraftstofftanks muss im laufenden Betrieb méglich und sichergestellt sein.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Kéltetechnik & Kilhlung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das Klimatisierungs-System ist durchgehend redundant (mindestens N+1) ausgelegt. Es besteht eine Fehlertoleranz gegenuber
beliebigen Stérungen (z.B. Ausfall einzelner Komponenten, Strom, etc.). Die Durchfihrung beliebiger Reparatur/Wartungsarbeite n
muss im laufenden Produktionsbetrieb ohne Einfluss auf den IT-Betrieb méglich sein.

Die Klimaversorgung ist vollstandig ins Notstromkonzept eingegliedert. Alle Hauptkomponenten sind Uber die Netzersatzanlage
abgesichert.

Die Klimatisierung des Serverraumes gewabhrleistet ganzjahrig konstante klimatische Bedingungen.

Wird dies von lhrem Unternehmen umgesetzt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Photovoltaikanlage [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Hat das Rechenzentrum eine Photovoltaikanlage und wird dadurch (anteilig) mit Strom versorgt?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja (10)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

RZ Infrastruktur [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es ist eine Redundanz von n+1 fir die Kalteanlage nachzuweisen.

Die Auslegung der RZ-Infrastrukturen muss den Ausfall einer Komponente durch einen Fehler sowie fur den Zeitpunkt von
durchzufiihrenden Wartungsarbeiten abfangen. Es muss sichergestellt sein, dass der Betrieb stérungsfrei und ohne Unterbrechung
weiterlauft. Um die geforderte IT-Verfugbarkeit erreichen und sicherstellen zu kdnnen, ist der Aufbau der technischen Infrastrukturen,
gemaf EN 50600, Verfugbarkeitsklasse 3 erforderlich. Daraus resultieren Vorgaben zu Redundanzen in Form von n+1 bei der
Kihlung (Kélteerzeugung, -verteilung) und Stromversorgung (Netzersatzanlage, USV).

Es wird mit einer hocheffiziente Kéltemaschine mit Freikiihltechnik geplant.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?
[ ] Keine Angabe

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

PUE Wert [Mussangabe]
Ausschlusskriterium
Fir das Rechenzentrum des Anbieters ist ein PUE Wert von kleiner, gleich 1,30 nachzuweisen.
Kann der Nachweis durch entsprechende Anlage sichergestellt werden?
[ 1 Keine Angabe

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

WAN Dienste [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Bereitstellung von WAN-Diensten hat Uber zwei unabhéngige Carrierrdume (A/B), in denen jeweils ein nutzbarer
Glasfaseranschluss aktiv sein muss, zu erfolgen Die Zufiihrung zum Cage der rnv Mannheim hat liber redundante getrennte
Kabeltrassen zu erfolgen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?
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1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Latenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Anbindung zwischen dem rnv-Campus und der Colocation hat tiber performante Glasfaserleitungen mit einer Latenz von weniger
als 1 ms RTT (Round Trip Time) und einer Bandbreite von insgesamt 3x 10,100 Gbit/s Ethernet, N* 16 Gbit/s FC zu erfolgen. Kanten-
und Knotendisjunkt im Endausbau werden von der rnv benétigt.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

DWDM-System [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Gewahrleistung der Bereitstellung eines DWDM-Systems, um den Standort des neuen Housing Rechenzentrums mit den
bestehenden rnv Standorten Mannheim aktiv zu verbinden, ist fur die rnv notwendig. Das DWDM-System ist zu planen, zu installieren,
in Betrieb zu nehmen und danach durch den Anbieter 24/7/365 zu betreiben und zu entstéren. Die Stromanschlisse (redundant) und
die bendtigten Einbauplatze in den WAN-Schranken der rnv Mannheim werden von der rnv bereitgestellt.

Wird dies von Ihrem Unternehmen gewahrleistet?

[ ] Keine Angabe
Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

SLA [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Fir die beschrieben WAN-Verbindungen wird eine Mindest- SLA von 99,9 % Gesamtverfugbarkeit pro Jahr gefordert. Diese
Verfugbarkeit basiert auf der Bereitstellung von zwei, knoten- und kantendisjunkten Faserverbindungen pro anzubindenden Standort
durch die rnv Mannheim. Der Failover Mechanismus ist bei der rnv angesiedelt.

Wird die Anforderung von Ihrem Unternehmen eingehalten?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Anschliusse [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Besitzen Sie redundante und hoch performante Anschliisse an mehreren Internet-Austauschknoten?

[ ] Keine Angabe
Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Welche Anschliisse [Mussangabe]
Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Der Anbieter sollte redundante und hoch performante Anschliisse an mehreren Internet- Austauschknoten besitzen.

Welche Punkte kénnen Sie erfillen?

DE-CIX Enabled Site (3 Punkte)

Gute Anbindung an verschiedene Clouds (4 Punkte)
Viele Carrier-Anbindungen (3 Punkte)

Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar

Stromversorgung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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1.30

131

1.32

1.33

Die Versorgung der IT-Systeme und zugehdriger technischer Infrastruktur muss iber Mittelspannungsanlagen, Transformatoren und
Netzersatzanlagen aufgebaut sein. Es sind zwei voneinander unabhéangige Netze (Primér-, Sekundarversorgung) gemaf DIN EN
50600-2-2:2019 nachzuweisen.

Kann Ihr Unternehmen dies nachweisen?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Niederspannung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es muss ein A- und B-Netz von der Niederspannungshauptverte ilung bis zum Verbraucher (2N) vorhanden sein. Dabei haben die
IT-Systeme durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowohl im A- als auch im B-Netz abgesichert zu sein.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Redundant [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Fir eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der IT-Systeme, bei Ausfall der Allgemeinversorgung miissen zentrale USV-Anlagen
vorhanden sein. Fur jeden A- und B-Strang ist jeweils ein zentrales USV-System vorzusehen.

Redundante elektrische Versorgung hat aus den folgenden Komponenten zu bestehen:

? Zwei USV-Systeme (2n-Prinzip)

? Netzersatzanlage: Es ist ein Dieselgenerator mit einer Laufleistung von bis 72h, ohne Nachbetankung, nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Brandfriiherkennung, RAS [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Einsatz einer automatischen Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 und DIN 14675 in den Server-/Netzwerk-/Carrier -Raume,
einschlieBlich der haustechnischen Infrastruktur und seiner Nebenraume, ist zu gewahrleisten. Die Brandmeldezentrale (BMZ) ist in
einem eigenen und gesicherten Raum unterzubringen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Technische Meldungen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Alle technischen Meldungen (Stdrungen, Alarme, Statusdnderungen), welche den Betrieb des Rechenzentrums betreffen, sowohl an
die Gebaudeleittechnik als auch an die oben genannte 24x7x365 besetzte Stelle (z.B. Sicherheitszentrale/Leits telle) mussen
gemeldet und dort Gberwacht werden. Von dieser Stelle muss gewabhrleistet sein, dass auch direkt MaRnahmen zur Aufrechterhaltung
des ordnungsgemalflen Betriebes und der Entstdrung eingeleitet werden kdnnen.

Dazu zahlen fiir die rnv Meldungen der:

- Klimatechnik

- Stromversorgung der Versorgung der IT und der RZ Infrastruktur
- Brandschutz- und Léschtechnik

- allgemeinen Gefahrenmeldetechnik (z.B. Einbruchmeldeanlage)
- Betriebszustéande

- sonstige Uberwachungseinrichtungen

- Nebenmeldungen der Sicherheitstechnik

- Meldungen aus der USV; NEA, etc.

Die auflaufenden Informationen sind mit organisatorischen Handlungsanweisungen fur den Gefahrenfall hinterlegt und der rnv auf
Wunsch (z.B. fur Audits) zur Verfligung zu stellen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestelit?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

Info Automatische Léschanlage

Der Serverraum und die Technikraume haben mit einer automatischen Loschanlage ausgestattet zu sein. Dabei ist ein
zukunftsfahiges Loschmittel einzusetzen, welches jederzeit einen ungehinderten IT-Betrieb gewéahrleistet und fur Personen im
Léschbereich keine Gefahrdung darstellt. Jegliche Beeintrachtigung der IT-Komponenten, auch durch periphere Bauteile der
Léschanlage muss ausgeschlossen sein.

Punteverteilung:
Automatische Loschanlage wird als Standard angesehen: 0 Punkte
Nachweis von zukunftsfahigen Loschmitteln: 10 Punkte

Automatische Léschanlage [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Bitte beschreiben Sie lhre "automatische Léschanlage”.

Info Remote Hands

Der Anbieter der Rechenzentrumsdienstleist ung bietet auch, gegen gesondertes Entgelt, "Remote Hands" Services im RZ mit an.
Z.B. Dienste wie Banderwechsel, Verbindungskabel patchen, bzw. Unterstltzung bei Stérungen, etc.

Bepunktung:
Je aufgefiihrte Remote Hands-Leistung 1 Punkt.
Maximal 10 Punkte

Remote Hands [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Remote Hands Services bietet hr Unternehmen an. Bitte um Aufzahlung.

Support [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist ein 24 Stunden- / 7 Tage-Support mit einem standardisierten Supportprozess und entsprechendem Ticketsystem vorhanden?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Monitoring (Kaltgangiiberwachung) [Mussangabe]

Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Kaltgangliiberwachung kénnen von Ihrem Unternehmen durchgefiihrt werden?

Mehrfachnennung moglich.

[ ] Temperatur (1 Punkt)

[ ] Luftfeuchte (1 Punkt)

[ ] Taupunkt (1 Punkt)

[ ] Bewegung (1 Punkt)

[ ] Vibration (1 Punkt)

[ ] Brandfriherkennung (1 Punkt)
[ ] Videoaufzeichnung (2 Punkte)
[ ] Tariberwachung (2 Punkte)

[ ] Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar

Monitoring (Warmbereichsiiberwachung) [Mussangabe]

Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Warmbereichsiiberwachung fihrt Ihr Unternehmen durch?

Mehrfachnennung méglich

] Temperatur (1 Punkt)

] Luftfeuchte (1 Punkt)

] Taupunkt (1 Punkt)

] Bewegung (1 Punkt)

] Vibration (1 Punkt)

] Brandfriiherkennung (2,5 Punkte)
] Videoaufzeichnung (2,5 Punkte)
] Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar
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1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

Redundanz [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Wenn mdglich ist eine leistungsfahige 3-phasige PDU-11kw Redundanz, nach Absprache Erweiterung bis 22kW pro Rack, Made in
Germany gewinscht.

[ 1 Wirverfugen uber keine Erweiterung (0O Punkte)

[ ] Wir bieten eine leistungsfahige 3-phasige PDU-11kw Redundanz an (3,5 Punkte)

[ ] Wir bieten eine leistungsfahige 3-phasige PDU-11kw Redundanz an. Diese kann auf bis zu 22KW pro Rack erweitert werden (3,5
Punkte)

[ ] Die Teile sind "Made in Germany" (3 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar

Spannungsiberwachungsleis tung [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Spannungsuberwachungs-Lei stungen fuhren Sie durch?

Mehrfachauswahl méglich.

[ ] Keine

[ ] Stromstérke (2 Punkte)

[ ] Wirkleistung (2 Punkt)

[ ] Scheinleistung (2 Punkt)

[ ] Blindleistung (2 Punkt)

[ ] Frequenz pro Phase (2 Punkt)

Mehrere Antworten wéhlbar

Monitoring Wirkfaktor [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Kann Ihr Unternehmen das Monitoring des Wirkfaktors (cosphi) erbringen?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja (10)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Messungen [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Messungen kénnen Sie durchfiihren?

] AC/DC-Differenzstrommessu ng (RCM) (2 Punkte)
] Temperaturmessung (2 Punkte)

] Luftfeuchtemessung (2 Punkte)

] Taupunktmessung im Rack (2 Punkte)

] Vibrationsiiberwachung im Rack (2 Punkte)

] Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar

Gesamtleistung Rack [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Gesamtleistung des Rack kénnen Sie aufzeichnen?

[ 1 Aufzeichnung der Messwerte (2,5 Punkte)

[ ] Verbrauchsdaten und Umgebungsparameter (2,5 Punkte)
[ ] Lastverteilung der PDU (2,5 Punkte)

[ ] Abrechnungstiefe der Racks fir jede Phase (2,5 Punkte)
[ ] Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar

gesichertes Rack [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Konnen Sie ein alarmiberwachtes und gesichertes Rack mit Zugangskontrolle uber 2FA (RFID/PIN) individuell konfigurierbar
(optional) anbieten?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ] Ja (10)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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1.48

21

Alarmierung Verbrauchswerte [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Gibt es eine Alarmierung bei Unter-Uberschreiten gesetzter Sollwerte Verbrauchswerte, monatlich pro Rack, PDU und Phase per
CSV-Datei?

[ 1 Keine Angabe (0)
] Ja (10)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Azure-Express-Anbindung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Kdnnen Sie die Azure-Express-Anbindung erweitern?

[ ] Keine Angabe (0)

[ ] Nein. (0)

[ ] Ja. Erweiterung der Azure-Express-Anbindung auf 500 MBits/s (5)

[ ] Ja. Erweiterung der Azure-Express-Anbindung auf 1000 MBits/s (10)

Nur eine Antwort wahlbar

Sicherheitskonzept
Gewichtung: 50,00%
Sicherheitskonzept fiir das Rechenzentrum [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%
Maximalpunktzahl: 10

Ein effektives Sicherheitskonzept fir Rechenzentren (RZ) kombiniert physische Schutzmafinahmen, technische IT-Sicherheit und
organisatorische Prozesse, basierend auf dem Zwiebelprinzip. Wesentliche Saulen sind der Schutz vor Zutritt (Biometrie,
Sicherheitsschleusen), Brandschutz, redundante Energieversorgung, Firewalls, Netzwerksegmentierung und ein Business Continuity
Plan (BCP). Es dient der Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integritat und Verfugbarkeit gemaR DIN EN 50600.

Waurde ein entsprechendes Konzept mit dem Angebot eingereicht?

Die Bewertung wird von der Vergabestelle durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
] Ja (10)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Kriterienkatalog - 9/9

145



Dateianlage Preisblatt_Rechenzentrum_ V1.xIsx 36,54 KB xIsx

146



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Verfahrensinformationen
	Verfahrensbrief_V1
	Checkliste einzureichender Unterlagen_V1
	061-26-EK7_Bewertungsschema
	RNV_Datenschutzinformation

	Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen
	Leistungsbeschreibung_Zweitrechenzentrum_V1
	EVB-IT digital Dienstvertrag V1_Zweitrechenzentrum
	EVB_IT_Dienstleistung_AGB
	Anlage Merkblatt Elektronische Rechnung
	AnschreibenPDF Rechnung
	Anforderungen PDF-Rechnung


	Auszufüllende Unterlagen
	Angebotsschreiben_V1
	Zweitrechenzentrum_Vertraulichkeitserklärung
	B.I.1. - Bietergemeinschaftserklärung
	B.II.1. - Allgemeine Angaben zum Unternehmen
	B.IV.1. - Eigenerklärung  Ausschlussgründe
	B.IX.1. -Verpflichtungserklärung qualifizierten NU.pdf
	Russland-Sanktionen
	RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung
	Rundschreiben_2022-04-14_BWI7_70904_21_Sanktionen
	I. EU-Sanktionen gegen Russland
	II. Verbot der Auftragsvergabe
	III. Fortführung bestehender Verträge
	IV. Ausnahmen
	V. Zuwendungsbau
	VI. Inkrafttreten


	LTMG - Baden-Württemberg
	Merkblatt über die Abgabe der Verpflichtungserklärung
	Verpflichtungserklärung Arbeitnehmer-Entsendegesetz.pdf
	Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt
	Besondere Vertragsbedingungen

	LTTG - Rheinland-Pfalz
	Merkblatt_LTTG_2025
	Merkblatt
	für die Abgabe einer Tariftreueerklärung und/oder Mindestentgelterklärung nach dem rheinl
	1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt für jeden öffentlichen 
	2. Welche Erklärung muss ich/müssen wir als Bieter/Bewerber abgeben?
	2.1  Tariftreueerklärung
	a) Tariftreueerklärung nach § 4 Abs. 1 LTTG
	b) Tariftreuerklärung nach § 4 Abs. 3 LTTG
	2.2  Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklärung:

	3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt auch für Nachuntern
	4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerklärung bzw. Mindestentgelterklärung abge


	Mustererklaerung_1_AEntG_2025
	Mustererklärung 1
	für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz  (AEntG) vom 20. April 200
	nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftre

	Mustererklaerung_3_Mindestentgelt_2025
	Mustererklärung 3
	nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftre




	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




